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Liebe Leserinnen, liebe Leser von verdikt,

. Das Wort Globalisierung ist eines, das wir 
vor allem aus den Politik- und Wirtschafts-
wissenschaften kennen. Doch die Globalisie-
rung wirkt sich auch in juristischen Zusam-
menhängen aus. Deutsche Gerichte urteilen 
schon längst nicht mehr bloß über Sachver-
halte aus unserem Land. Sie müssen aufklä-
ren, ob in afrikanischen oder asiatischen Staa-
ten Menschen wegen ihrer Überzeugungen 
verfolgt werden und daher in Deutschland 
das – vielfach durchlöcherte – Recht auf Asyl 
haben. Sie sind aufgerufen, über die Recht-
mäßigkeit von Einsätzen der Bundeswehr im 
Ausland einschließlich möglichen Fehlver-
haltens deutscher Offiziere zu entscheiden. 
Sie werden gezwungen, sich mit menschen-
unwürdigen Arbeitsbedingungen in Pakistan 
oder Bangladesch auseinanderzusetzen. Sie 
haben die Aufgabe, darüber zu entscheiden, 
welche Auswirkungen die Stationierung von 
Drohnen in Deutschland hat, mit deren Hilfe 
wirkliche oder vermeintliche Terroristen (z. B. 
im Jemen) ausfindig und dann »unschädlich« 
gemacht werden. Die Liste ließe sich weiter 
um Fragen der Umwelt, des Klimaschutzes 
und der Lieferung von Impfstoffen in die so-
genannte Dritte Welt verlängern, bis hin zur 
Anwendung ausländischen Rechts, nicht nur 
in der Familiengerichtsbarkeit. 

. Mit der Diskussion um ein Lieferketten-
gesetz (siehe dazu Saage-Maaß, S. 4) und der 
sich weiter entwickelnden Kontroverse zwi-
schen BVerfG und EuGH (dazu Brink, S. 12) be-
treten wir diesen internationalen Raum, der 
uns in der täglichen Gerichtspraxis nach wie 
vor noch eher fremd erscheint, aber sich im-
mer mehr ausdehnt. Getreu der Absicht von 
verdikt, sich auch rechtspolitischen Themen 
zu widmen, greift Heinrichs in dieser Ausgabe 
noch einmal die Kontroverse um das Berliner 
Neutralitätsgesetz im Zusammenhang mit 

dem Tragen eines Kopftuchs durch muslimi-
sche Frauen im Staatsdienst auf (siehe S. 23), 
während von der Behrens die Entscheidung 
des BVerfG kritisiert, mit der die Arbeit par-
lamentarischer Untersuchungsausschüsse 
(und auch der Gerichte) bei Fragen um den 
Einsatz verdeckter Ermittler erschwert wird 
(siehe dazu S. 10). 

. Wir haben bewusst davon abgesehen, 
Corona zum Hauptthema dieser Ausgabe zu 
machen und uns insoweit eine »kleine Aus-
gangssperre« geleistet. Die Ereignisse und die 
sich darauf beziehenden Stellungnahmen aus 
juristischer wie gesellschaftstheoretischer 
oder ethischer Sicht veralten nämlich viel zu 
schnell, als dass wir hier wirklich aktuell sein 
könnten. Gleichwohl spielt die Pandemie un-
bestreitbar auch im Justizalltag eine heraus-
ragende Rolle, wie der kritische Beitrag von 
von Döllen (siehe S. 18) zur Lage in Bremen, 
aber auch unser Ländersplitter Hessen (siehe 
S. 29) belegen. 

. Das sind noch längst nicht alle Blüten 
unseres bunten Frühlingsstraußes, den wir 
mit dieser Ausgabe präsentieren. Eine davon 
findet sich auch außerhalb des Heftes im 
beiliegenden Flyer, der dokumentiert, warum 
es auch für Richterinnen und Richter, Staats-
anwälte und Staatsanwältinnen sinnvoll ist, 
sich ver.di anzuschließen. Es lohnt sich also, 
davon ist die derzeit sehr kleine Redaktion 
(dazu auch unser Aufruf auf S. 31) überzeugt, 
die Ausgabe 1.21 (inklusive Flyer) von verdikt 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu 
wünschen wir Ihnen und euch trotz der vielen 
Stressfaktoren, die uns alle umzingeln, ein 
wenig Muße und Freude. 

Für die Redaktion
Uwe Boysen

verdikt 1.21 , Seite 3

[ED I T O R I A L]



verdikt 1.21 , Seite 4 verdikt 1.21 , Seite 5

gescheitert. Nur 13 bis 17 Prozent der deut-
schen Unternehmen kümmern sich freiwillig 
um menschenrechtliche Risiken im Wert-
schöpfungsprozess. Damit ist klar: die Ein-
haltung menschenrechtlicher Maßstäbe im 
globalen Wertschöpfungsprozess darf nicht 
dem Gutdünken der Unternehmen überlas-
sen werden. Darum ist das Lieferkettengesetz 
so wichtig, denn es ist ein Paradigmenwech-
sel weg von der Freiwilligkeit hin zu verbind-
lichen menschenrechtlichen Regeln in globa-
len Produktionsprozessen. 

Der Gesetzentwurf über die unternehme-
rischen Pflichten in Lieferketten (Sorg-
faltspflichtengesetz)

. Der Regierungsentwurf (BT-Drucks 
19/28649, im Folgenden: RegE, siehe auch 
BT-Drucks 19/28643) beinhaltet im Wesent-
lichen in Artikel 1 die Schaffung eines neuen 
Gesetzes – das Sorgfaltspflichtengesetz bzw. 
Lieferkettengesetz (LKG). Die Artikel 2 bis 
4 enthalten Anpassungen und Regelungen 
zum Inkrafttreten. Mit dem LKG werden in 
Deutschland ansässige Unternehmen ab ei-
ner Größe von 3000 Mitarbeitenden (später 
1000, § 1 Abs. 1 Satz 2 RegE) verpflichtet, in-
ternational anerkannte Menschen-, Arbeits- 
und Umweltrechte entlang von Teilen der 
Lieferkette zu beachten. Diese Unternehmen 
sollen ihren eigenen Geschäftsbereich und 
direkte Zulieferbetriebe im Hinblick auf men-
schenrechtliche Risiken untersuchen, auf er-
kannte Risiken in angemessener Weise durch 
Präventions- oder Abhilfemaßnahmen re-
agieren und dies in einer Grundsatzerklärung 
festhalten (§§ 3 – 10 RegE). Dieser Prozess der 
menschenrechtlichen und umweltbezoge-
nen Sorgfalt muss kontinuierlich, jedenfalls 
jährlich stattfinden. Der RegE legt nicht fest, 
dass deutsche Unternehmen immer haften, 
wenn Menschenrechte in ihrem eigenen Ge-
schäftsbereich oder bei einem direkten Zu-
lieferbetrieb verletzt wurden. Sie sind also 
keinen Erfolg (im Sinne von keine Menschen-
rechtsverletzungen) schuldig. Unternehmen 
sind nur verpflichtet, menschenrechtliche 
Sorgfalt walten zu lassen und alles zu tun, 

was möglich und angemessen ist, um Men-
schenrechtsverletzungen zu verhindern. Das 
heißt, es kann Situationen geben, in denen 
Menschenrechtsverletzungen auftreten, und 
das nach dem RegE verpflichtete Unterneh-
men aber trotzdem keine Pflichtverletzung 
begangen hat – weil es belegen kann, dass es 
zuvor alle angemessenen Maßnahmen ergrif-
fen hat.

Behördliche Kontrolle und Sanktionsme-
chanismen

. Gemäß § 20 Abs. 1 RegE ist das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
für die behördliche Durchsetzung und re-
gelmäßige Kontrolle zuständig. Es soll also 
die von den Unternehmen abzugebenden 
Grundsatzerklärungen jährlich überprüfen, 
möglichen Pflichtverletzungen nachgehen 
und diese gegebenenfalls sanktionieren. Die 
Behörde wird mit einem robusten verwal-
tungsrechtlichen Instrumentarium ausge-
stattet: von der Befugnis, Anordnungen und 
Maßnahmen aufzugeben (§ 15 RegE), über 
die Befugnis, das Unternehmensgelände zu 
betreten und geschäftliche Unterlagen ein-
zusehen (§ 16) bis hin zur Verpflichtung von 
Unternehmensmitarbeitenden, Auskunft 
über Unternehmensinterna zu geben (§ 17). 
Sofern ein Unternehmen gegen die Vorgaben 
des LKG verstößt, kann das BAFA das Unter-
nehmen mit Bußgeldern in einer Höhe von 
bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes oder 
mit dem Ausschluss aus der öffentlichen Be-
schaffung sanktionieren. Das BAFA wird nun 
in der Praxis das zur Verfügung stehende Ins-
trumentarium auch effektiv anwenden müs-
sen. Um dies zu gewährleisten, sollte, ähnlich 
wie beim Bundeskartellamt, auch das BAFA 
möglichst unabhängig seine Kompetenzen 
im Rahmen des Sorgfaltspflichtengesetzes 
ausüben können. Interessenkonflikte mit 
den sonstigen Zielen des BMWi müssen ent-
schärft werden, vor allem im Bereich der Wirt-
schaftsförderung. Zudem sollte zur Wahrung 
der nötigen Objektivität innerhalb der Behör-
de sichergestellt werden, dass die beratenden 
Zuständigkeiten des BAFA klar von den kont-
rollierenden getrennt sind. 

. Die Arbeit des BAFA sollte zudem von An-
fang an von zivilgesellschaftlicher und wis-
senschaftlicher Seite begleitet werden, bei-

. Saeeda Khatoon sagte im November 2018 
anlässlich der mündlichen Verhandlung beim 
Landgericht Dortmund in dem Prozess ge-
gen KiK: »Für meinen Sohn wurde die bren-
nende Fabrik zur Todesfalle. Niemand kann 
diesen Verlust und dieses Leid je wieder gut 
machen. Aber die Verantwortlichen sollten 
immerhin für seinen Tod zur Verantwortung 
gezogen werden.« Leider konnte sie in dem 
Zivilprozess vor dem Landgericht Dortmund 
keine Gerechtigkeit finden, als sie gegen das 
deutsche Textilunternehmen nach einem ver-
heerenden Fabrikbrand in Pakistan klagte. 
Die Fabrik Ali Enterprise hatte vornehmlich 
Kleidung für das deutsche Unternehmen pro-
duziert. Hunderte Menschen leiden bis heute 
an den Folgen des Feuers. 

. Khatoons Klage, wie auch die drei weiterer 
pakistanischer Arbeiter*innen, wurde wegen 
Verjährung nach pakistanischem Recht ab-
gewiesen. Doch die eigentliche Rechtsfrage, 
ob Unternehmen wie KiK eine Verantwortung 
für die Arbeitsbedingungen in langjährigen 
Zulieferbetrieben tragen, wurde nicht ge-
klärt. Das Lieferkettengesetz (LKG), welches 
derzeit im Bundestag beraten wird, würde 
zwar wegen des Rechtsanwendungsrechts 
bei grenzüberschreitenden deliktischen Kla-
gen auch in vergleichbaren Verfahren keine 
Anwendung finden. Dennoch ist das Gesetz 
längst überfällig. Saeeda Khatoon und die Be-
troffenenorganisation Ali Enterprises Factory 
Fire Affectees Association (AEFFAA) haben 
die Initiative Lieferkettengesetz von Anfang 
an unterstützt und gefordert: »Deutschland 
braucht endlich ein Gesetz, das die Men-
schenrechte der Arbeiter*innen entlang der 
gesamten Lieferkette schützt«.

. Obwohl die Versäumnisse deutscher Un-
ternehmen beim Schutz von Umwelt und 
Menschen in globalen Lieferketten bekannt 
waren, hat das Ergebnis des Monitorprozes-
ses zum Nationalen Aktionsplan für Wirt-
schaft und Menschenrechte vom Sommer 
2020 noch einmal deutlich gemacht: Das 
Konzept der freiwilligen Übernahme sozialer 
Verantwortung durch Unternehmen (CSR) ist 

[BRENNPUNKT]
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spielsweise in Form eines Beirats, wie ihn das 
BMVI nach dem Abgasskandal für das Kraft-
fahrbundesamt geschaffen hat. Das könnte 
insbesondere in der Anfangszeit die Arbeit 
des BAFA unterstützen und für eine gewisse 
Transparenz über Arbeit und Entscheidungen 
sorgen.

Klarstellungs- und Nachbesserungsbedarf 

. Aufgrund des Drucks der Wirtschaftsver-
bände und des BMWi ist der RegE gegenüber 
den Eckpunkten des Bundesarbeits- und des 
Bundesentwicklungsministeriums von Juni 
2020 deutlich abgeschwächt worden. Für ein 
starkes Gesetz im Sinne von Menschenrech-
ten und Umweltschutz sollte der Entwurf im 
parlamentarischen Prozess vor allem in den 
folgenden Punkten nachgebessert werden:

1. Ausweitung der Sorgfaltspflichten auf die 
gesamte Lieferkette

. Die Sorgfaltspflichten der Unternehmen 
dürfen nicht nur für den eigenen Geschäfts-
bereich und unmittelbare Zulieferbetriebe 
gelten, sondern müssen auch mittelbare Zu-
lieferer erfassen. Mit einer Beschränkung auf 
unmittelbare Zulieferbetriebe schließt das 
Gesetz von vornherein jene Bereiche aus, in 
denen die Risiken für Mensch und Umwelt 
oft am höchsten sind, etwa beim Rohstoff-
abbau. Nach Studien, z. B. von Oxfam zur 
Lebensmittelindustrie, sind unmittelbare 
Zulieferer deutscher Einzelhändler, etwa in 
den Lieferketten für Bananen, Ananas oder 
Wein, oft eine Handvoll von Agenturen oder 
Zwischenhändler*innen, die ihren Sitz in 
Deutschland oder der EU haben. Die wesent-
lichen menschenrechtlichen Risiken treten 
aber am Anfang der Lieferkette auf den Plan-
tagen auf und würden somit in der Regel gar 
nicht erfasst. Diese Praxis widerspricht auch 
den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte (UNLP), in denen vorgese-
hen ist, dass Unternehmen dort aktiv werden 
sollen, wo menschenrechtliche Probleme lie-
gen.

. Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten im 
Sinne der UNLP sind Unternehmen nach 
dem RegE nur im eigenen Geschäftsbereich 
sowie in Bezug auf unmittelbare Zulieferer 
verpflichtet, mit denen sie direkte vertragli-
che Beziehungen haben. Zwar soll das Gesetz 

gemäß der Definition in § 2 Abs. 5 auch für 
mittelbare Zulieferer gelten. Die Pflichten in 
Bezug auf diese Zulieferer sind jedoch sehr 
stark eingeschränkt. Nach § 9 Abs. 3 müssen 
Unternehmen bei mittelbaren Zulieferern 
beispielsweise nur anlassbezogen eine Risi-
koanalyse durchführen, wenn sie »substan-
tiierte Kenntnis« über eine mögliche Men-
schenrechtsverletzung erlangen, etwa durch 
Berichte von Mitarbeitenden oder externen 
Institutionen. Dass der RegE das Bestehen 
und den Umfang der Sorgfaltspflichten bei 
mittelbaren Zulieferern von einer substan-
tiierten Kenntnis über eine mögliche Verlet-
zung abhängig macht, ist problematisch und 
widerspricht dem Ansatz der UNLP, wonach 
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
grundsätzlich unabhängig davon bestehen, 
ob bereits eine negative Auswirkung einge-
treten ist. Dieser Ansatz ist zentral, da Sinn 
und Zweck der UNLP die Prävention von ne-
gativen menschenrechtlichen Auswirkungen 
ist. Mit diesem Präventionsgedanken ist es 
nicht zu vereinbaren, dass ein Unternehmen 
seine Risiken erst analysieren muss, wenn es 
schon Kenntnis von einer konkreten Gefah-
renlage hat. Die Risikoanalyse soll explizit der 
frühzeitigen Aufdeckung von solchen Aus-
wirkungen dienen. Zudem wird dadurch ein 
Anreiz geschaffen, die Augen vor möglichen 
Verletzungen zu verschließen, um nicht tätig 
werden zu müssen: je weniger ein Unterneh-
men über mögliche Risiken in der Lieferkette 
weiß, desto weniger Pflichten ergeben sich 
zum Ergreifen von Präventions- oder Abhilfe-
maßnahmen.

. Zudem bemühen sich inzwischen Su-
permärkte, wie Aldi und Lidl, negative men-
schenrechtliche Auswirkungen am Anfang 
ihrer Lieferketten (also bei mittelbaren Zulie-
ferern) wie Kinderarbeit oder den Einsatz ge-
sundheitsschädlicher Pestizide abzumildern. 
Die vorgesehene Beschränkung der Sorgfalts-
pflichten würde hinter diese begrüßenswer-
ten Ansprüche zurückfallen und so diese An-
sätze unterlaufen.

2. Risikodefinition
. Damit Wirtschaftsunternehmen die Ach-
tung der Menschenrechte besser umsetzen 
können, definiert der RegE in § 2 Abs. 2 ab-
schließend, was unter menschenrechtlichen 

Risiken zu verstehen ist. Demnach ist in An-
lehnung an die polizeirechtliche Definition 
einer konkreten Gefahr ein menschenrecht-
liches Risiko ein Zustand, bei dem aufgrund 
»tatsächlicher Umstände« mit »hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit« ein Verstoß gegen 
eines der im Weiteren aufgezählten Verbote 
»droht«. Diese Definition entspricht nicht 
den in den UNLP festgelegten internationa-
len Menschenrechtsstandards, denn sie setzt 
konkrete Anhaltspunkte für den Eintritt ei-
nes Schadens voraus. Mit dem Präventions-
gedanken der UNLP ist dies nicht vereinbar. 
Dieser stellt auf potenzielle nachteilige Aus-
wirkungen ab.1 Dazu müssen mögliche men-
schenrechtliche Auswirkungen bereits dann 
adressiert werden, wenn noch nicht genau 
absehbar ist, ob sie in eine Verletzung mün-
den.

3. Regelung eigenständiger, umweltbezoge-
ner Pflichten

. Weiterhin besteht Nachbesserungsbe-
darf bei den umweltbezogenen Pflichten, 
die eigenständig und nicht nur in Bezug auf 
Menschenrechte geregelt werden sollten. Der 
Entwurf definiert in § 2 Abs. 3 RegE umwelt-
bezogene Pflichten abschließend als solche 
Pflichten, die sich aus der Minamata-Kon-
vention sowie aus dem Stockholmer Überein-
kommen ergeben. Dabei handelt es sich um 
zwei der von Deutschland ratifizierten Über-
einkommen im internationalen Umweltrecht, 
die im Wesentlichen auch auf den Schutz der 
menschlichen Gesundheit abzielen.2 Zur Kon-
kretisierung der umweltbezogenen Pflichten 
werden in § 2 Abs. 4 RegE umweltbezogene 
Risiken bestimmt, die direkt auf einzelne Ver-
bote aus den Abkommen abzielen. Weitere 
Umweltgüter werden im Rahmen der men-
schenrechtlichen Risiken in § 2 Abs. 2 Nr. 9 
RegE aufgeführt. So wird auf ein Verbot der 
Herbeiführung einer schädlichen Bodenver-
änderung, Gewässerverunreinigung, Luftver-
unreinigung, schädlicher Lärmemission oder 

1 »Human rights risks are understood to be the business 
enterprise’s potential adverse human rights impacts. 
Potential impacts should be addressed through prevention 
or mitigation, while actual impacts – those that have already 
occurred – should be a subject for remediation«. Kommentar 
zu Art 17 UN LP.
2  Stockholmer Übereinkommen vom 23. Mai 2001 über per-
sistente organische Schadstoffe, auch Stockholm-Konventi-
on oder POP-Konvention (BGBl. 2002 II S. 803, 804) geändert 
durch den Beschluss vom 6. Mai 2005. (BGBl. 2009 II S. 1060, 
1061); Übereinkommen von Minamata vom 10. Oktober 2012 
über Quecksilber (BGBl. 2017 II S. 610, 611).
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eines übermäßigen Wasserverbrauchs abge-
stellt, sofern diese geeignet sind, bestimmte 
Menschenrechte, wie den Zugang zu Trink-
wasser, zu beeinträchtigen, verwehren, er-
schweren, zerstören oder schädigen. 

. Diese Regelung verhindert einen umfas-
senden Schutz der Umweltgüter Boden, Luft, 
Wasser, Biodiversität und globales Klima 
im Sinne des Vorsorgeprinzips und der Ver-
pflichtungen des Art. 20a GG. Insbesondere 
nachteilige Auswirkungen auf Biodiversität 
und globales Klima werden von dem Gesetz-
entwurf nicht angeführt und entsprechend 
kaum erfasst. Die Verhinderung von Men-
schenrechtsverletzungen, die durch kumu-
lative und schleichende Umweltzerstörung 
entstehen, wird durch den RegE nicht aus-
reichend sichergestellt, da das 
»Eignungskriterium« des § 2 
Abs. 2 Nr. 9 RegE als zusätzliche 
Anforderung ein menschen-
rechtliches Risiko erfordert. 
Auch in Hinblick auf die um-
weltbezogenen Risiken wird 
eine »mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit drohende« Ver-
letzung vorausgesetzt. 

. Erforderlich ist vor diesem 
Hintergrund die Ausgestaltung 
der umweltbezogenen Sorg-
faltspflicht als schadens- und 
umweltgutbezogene General-
klausel, die sich auf erhebliche nachteilige 
Veränderungen (oder Beeinträchtigungen) 
der Umweltgüter Boden, Luft, Wasser, Bio-
diversität und das globale Klima erstreckt. 
Konkretisierend sollten umweltbezogene 
Risiken insbesondere solche Zustände erfas-
sen, bei denen die Verletzung der umweltbe-
zogenen Pflichten durch einen Verstoß gegen 
umweltbezogenes Recht am Tätigkeitsort 
droht. Zudem sollte der Pflichtenkatalog auf 
sämtliche umweltbezogenen internationalen 
Abkommen und relevante umweltbezogene 
Vorschriften der EU erweitert werden. 

4. Schaffung einer zivilrechtlichen Entschä-
digungsnorm

. Weiterhin bedarf es einer expliziten zivil-
rechtlichen Haftungsregel, wonach Unter-
nehmen vor deutschen Zivilgerichten für die 
Schäden haften müssen, die durch Missach-

tung ihrer Sorgfaltspflichten verursacht wur-
den. Betroffene Menschen werden weiterhin 
nach dem bestehenden Zivilrecht Schädigun-
gen an Leib, Leben oder Eigentum durch zivil-
rechtliche Entschädigungsklagen gegen das 
(mit-)verantwortliche Unternehmen geltend 
machen können. Solche Klagen richten sich 
dann entsprechend des EU-Rechtsanwen-
dungsrechts der Rom-II-Verordnung nach 
dem Recht des Landes, in dem der Schaden 
aufgetreten ist. So haben die pakistanischen 
Kläger*innen gegen KiK ihre Klage auf das pa-
kistanische Common Law gestützt. Die Frage, 
welche Sorgfaltspflichten die in Deutschland 
ansässigen Unternehmen in Bezug auf Scha-
densereignisse in Zulieferbetrieben in der 
Zulieferkette haben, bleibt nach dem derzei-
tigen RegE unklar. Damit wird eine Rechtsun-

sicherheit aufrechterhalten, die sowohl für 
die Betroffenen als auch für die Unternehmen 
unbefriedigend ist. 

. Mit dem Aussparen einer eigenständigen 
zivilrechtlichen Haftung greift der Gesetz-
entwurf an einer entscheidenden Stelle zu 
kurz, nämlich da, wo von Menschenrechts-
verletzungn Betroffene selbstständig Ent-
schädigung und Wiedergutmachung fordern 
können müssen. In den UNLP wird dies un-
ter dem Begriff »Zugang zu Rechtsmitteln« 
gefasst. Es bleibt nach dieser Regelung aber 
auch dabei, dass von Menschenrechtsverlet-
zungen Betroffene keinen um wesentliche 
Menschenrechtsverletzungen erweiterten 
Rechtsgüterkatalog zivilrechtlich geltend 
machen können. Sie können weiterhin in der 
Regel nur eine »Verletzung von Leib, Leben 
und Eigentum« geltend machen, was bei wei-

tem nicht die häufigsten Rechtsgutverletzun-
gen abdeckt.

5. Prozessuale Rechte verletzter Personen
. Menschen, deren Menschenrechte durch 
ein deutsches Unternehmen verletzt wurden, 
können nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 RegE einen An-
trag auf behördliches Tätigwerden stellen und 
gegebenenfalls den Verwaltungsrechtsweg 
beschreiten. Allerdings sind die Anforderun-
gen an eine Antragsbefugnis der verletzten 
Personen hoch. So muss die antragstellende 
Person entweder kausal durch die Nichterfül-
lung der gesetzlichen Pflichten in einer ge-
schützten Rechtsposition verletzt sein, oder 
eine solche Verletzung muss unmittelbar be-
vorstehen. Um den Präventionscharakter des 
Gesetzes sicherzustellen, sollte es reichen, 

wenn die betroffene Person geltend macht, 
dass die Beeinträchtigung einer geschützten 
Rechtsposition droht. Zudem sollten auch 
beim behördlichen Verfahren Gewerkschaf-
ten und Nichtregierungsorganisationen als 
Interessenvertretungen der Betroffenen tätig 
werden können, ähnlich wie § 2 UmwRG für 
Umweltverbände Klagebefugnisse vorsieht. 
Daran anknüpfend sollte auch für inländische 
Gewerkschaften und einschlägige Nichtregie-
rungsorganisationen eine Antragsmöglich-
keit bei der Behörde geschaffen werden. 

. Im Übrigen sieht der RegE eine Prozess-
standschaft für Gewerkschaften und NGOs 
im zivilrechtlichen Verfahren vor, die nach 
§ 11 Abs. 2 »eine auf Dauer angelegte eige-
ne Präsenz unterhalten und sich nicht ge-
werbsmäßig und nicht nur vorübergehend 
entsprechend ihrer Satzung dafür einsetzen, 

https://lieferkettengesetz.de/

»Die Initiative Lieferkettengesetz ist ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus Menschen-
rechts-, Entwicklungs- und Umweltorganisationen, Gewerkschaften (auch ver.di) und Kirchen. 
Die Initiative tritt ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzer-
störung vermeiden – entlang ihrer gesamten Lieferkette, von der Rohstoffgewinnung bis zum End-
kunden, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Erschreckende Berichte über brennende 
Fabriken, ausbeuterische Kinderarbeit oder zerstörte Regenwälder zeigen immer wieder: Freiwillig 
kommen viele Unternehmen ihrer Verantwortung nicht ausreichend nach. Daher fordern wir ein 
Lieferkettengesetz in Deutschland! Unternehmen, die Schäden an Mensch und Umwelt in ihren 
Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, müssen dafür haften. Skrupellose Geschäftsprakti-
ken dürfen nicht länger ohne Konsequenzen bleiben.«
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die Menschenrechte (…) zu realisieren.« Mit 
dieser Regelung können die gravierenden 
Nachteile, die sich aus dem Fehlen eines ei-
genständigen Entschädigungstatbestandes 
ergeben, jedoch nicht aufgewogen werden. 

. Das Gesetz räumt damit lediglich die bei 
der vertraglichen Prozessstandschaft beste-
henden möglichen Einwände des Klagegeg-
ners aus. Betroffene Menschen, die aus Si-
cherheits- oder anderen Gründen nicht weiter 
im Prozess in Erscheinung treten möchten, 
können sich nun mit Sicherheit vertreten 
lassen. Auch vorteilhaft ist, dass der Rechts-
träger zum Zeugen im Prozess wird, was in 
der Beweisaufnahme hilfreich sein kann. 
Dennoch bleiben sämtliche logistischen und 
Beweisprobleme bestehen. Die Kommuni-
kation und der regelmäßige Austausch mit 
den betroffenen Menschen müssen auch bei 
einer Prozessstandschaft aufrecht erhalten 
bleiben. Und der Prozessstandschafter muss 
wie der/die Rechte Inhabenden als Kläger 
den Bestand, Umfang und die Auslegung der 
ausländischen Entschädigungsnorm genauso 
beweisen, wie sie alle den Anspruch begrün-
denden Tatsachen substantiiert darlegen und 
beweisen müssen. 

. In Bezug auf die Kosten des Verfahrens 
ist die Regelung der Prozessstandschaft im 
Wesentlichen neutral, denn die Anwalts- und 
Gerichtskosten berechnen sich nach der gel-
tend gemachten Schadenssumme. Wenn An-
sprüche mehrerer Personen geltend gemacht 
werden, summiert sich der Streitwert. Es ist 
anzunehmen, dass einer Gewerkschaft oder 
NGO keine Prozesskostenhilfe gewährt wer-
den würde, wie es für die Rechte Inhabenden 
der Fall sein könnte.

6. Ausweitung des gesetzlichen Geltungsbe-
reiches

. Der RegE bezieht sich aktuell auf weni-
ge, sehr große Unternehmen mit mehr als 
3000 Mitarbeitenden – und gilt somit nicht 
für die vielgepriesenen Unternehmen, die 
Deutschland ausmachen: den Mittelstand. 
Der Geltungsbereich des Gesetzes sollte des-
halb auf Unternehmen mit über 250 Mitarbei-
tenden sowie auf kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) in Sektoren mit besonderen 
menschenrechtlichen Risiken wie etwa die 
Textilindustrie ausgeweitet werden. Das Lie-

ferkettengesetz soll nach § 1 RegE ab dem 01. 
Januar 2023 zunächst für Unternehmen mit 
mehr als 3.000 Beschäftigten gelten, die ihre 
Hauptverwaltung, ihre Hauptniederlassung 
oder ihren Sitz in Deutschland haben (ca. 600 
Unternehmen). Ab dem 01. Januar 2024 sollen 
Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftig-
ten erfasst werden (ca. 2.900 Unternehmen). 
Die Anzahl der Beschäftigten richtet sich 
nach der Anzahl der im Konzern weltweit an-
gestellten Personen. 

. Der Anwendungsbereich ist größer als 
beim französischen Sorgfaltspflichtengesetz 
von 2017, das nur für Unternehmen mit mehr 
als 5.000 Beschäftigten in Frankreich oder 
10.000 weltweit gilt. Problematisch ist aber, 
dass sich der Entwurf nicht an den aus dem 
Gesellschaftsrecht bekannten Größenord-
nungen orientiert und nicht nach besonderen 
Risiken der Geschäftstätigkeit differenziert. 
So gelten in Deutschland nach Definition im 
Handelsgesetzbuch schon Unternehmen ab 
250 Beschäftigte als groß und auch zur CSR-
Berichterstattung sind kapitalmarktorientier-
te Unternehmen mit mehr als 500 Beschäf-
tigten verpflichtet. 

Ausblick

. Anfang März verabschiedete das EU-
Parlament Eckpunkte,3 die gerade bei den 
Schwachstellen des deutschen Entwurfs ei-
nes LKG weitergehen: die menschenrecht-
liche und umweltbezogene Sorgfaltspflicht 
erstreckt sich auf die gesamte Wertschöp-
fungskette ohne Begrenzung auf den eigenen 
Geschäftsbereich und direkte Zulieferbetrie-
be. Weiterhin werden explizit als Mittel der 
Durchsetzung und Sanktionierung zivilrecht-
liche Entschädigungsklagen neben verwal-
tungsrechtlichen und strafrechtlichen Sank-
tionsmechanismen genannt.

. Gerade mit Blick auf die Entwicklungen 
auf EU-Ebene ist das LKG sicherlich kein ge-
fährlicher nationaler Sonderweg, wie so gern 
von den Wirtschaftsverbänden behauptet. 
Vielmehr hat Deutschland die Chance, sich 

3 Europäisches Parlament 2019-2024, Bericht mit Emp-
fehlungen an die Kommission zur Sorgfaltspflicht und 
Rechenschaftspflicht von Unternehmen(2020/2129(INL)), 
A9-0018/2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-9-2021-0018_DE.pdf.

an die Spitze einer wichtigen Entwicklung zu 
setzen. In Frankreich gibt es ein vergleichba-
res Gesetz seit 2017. Bisher sind keine negati-
ven Auswirkungen für die französische Wirt-
schaft erkennbar, und es gibt keinen Grund 
anzunehmen, dass es in Deutschland mit 
einem Lieferkettengesetzt anders wäre. Für 
Betroffene von Menschenrechtsverletzungen 
hingegen ist durch das französische Gesetz 
viel gewonnen: Es steht ihnen endlich ein 
Rechtsweg offen, um ihre Anliegen vor fran-
zösische Gerichte zu bringen. 

. Wie auch der Prozess auf der EU-Ebene 
zeigt, geht der Trend unweigerlich hin zu 
verbindlichen Menschenrechtspflichten für 
Unternehmen. Deutschland und gerade die 
deutsche Wirtschaft können jetzt konstruktiv 
und progressiv mitgestalten oder rückwärts-
gerichtet blockieren. Das Bundeskabinett hat 
den Gesetzesentwurf am 3. März 2021 be-
schlossen, für den 22. April 2021 ist die erste 
Lesung im Bundestag vorgesehen, die Verab-
schiedung soll noch vor der Sommerpause – 
und damit noch in dieser Legislaturperiode – 
erfolgen.4 Es ist sehr zu hoffen, dass die CDU 
jetzt zum Koalitionsvertrag steht und das Ge-
setz mindestens so durchbringt, wie es jetzt 
ist – idealerweise sollte der RegE an den ge-
nannten Stellen nachgebessert werden, um 
wirklich den Betroffenen von Umwelt- und 
Menschenrechtsverletzungen zu dienen. Jede 
weitere Verwässerung des Gesetzes wäre un-
erträglich und würde Deutschland in der EU 
nicht als Vorreiter, sondern als Verweigerer 
notwendiger und angemessener Entwicklun-
gen in der globalisierten Welt dastehen las-
sen. 

* Die Autorin Dr. Miriam Saage-Maaß ist Rechtsanwältin 
und stellvertretende Legal Director des ECCHR, wo sie das 
Programm Wirtschaft und Menschenrechte aufgebaut 
hat und leitet. Sie hat unter anderem an Verfahren gegen 
Unternehmen wie KiK und Lidl wegen der Ausbeutung von 
Arbeiter*innen in Pakistan und Bangladesch gearbeitet. Sie 
initiiert und begleitet aber auch verschiedene Strafverfahren 
gegen Manager*innen multinationaler Konzerne wegen 
deren Beteiligung an Völkerstraftaten, beispielsweise wegen 
Waffenexporten aus Europa nach Saudi Arabien. Sie ist Lehr-
beauftragte an der Freien Universität Berlin sowie seit 2020 
Mitglied des Stiftungsbeirats Forum Recht.

4 Siehe jetzt die Anhörung im Ausschuss für Arbeit und 
Soziales vom 17.5.21 nebst den schriftlichen Stellungnahmen 
der Sachverständigen unter https://www.bundestag.de/
dokumente/textarchiv/2021/kw20-pa-arbeit-soziales-liefer-
ketten-840442.
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den Vorschlägen einer Bund-Länder-Arbeits-
gruppe aus 2019 zu tun hat, bleibt dann auch 
weit hinter der Kinderrechtskonvention zu-
rück. Die Konvention formuliert etwa in Art. 3 
Abs. 1, dass das Wohl des Kindes »vorrangig« 
zu berücksichtigen sei. Diese Formulierung 
ist inzwischen auch in die UN-Behinderten-
rechtskonvention (BRK) und in die Grund-
rechtecharta der EU übernommen worden. 

Es gibt einen UN-Ausschuss, der Empfehlun-
gen zur Umsetzung der KRK abgibt. Auch er 
hat sich für eine Aufnahme von Kinderrech-
ten ins GG eingesetzt. Ebenso findet man sie 
inzwischen in einer ganzen Reihe von Landes-
verfassungen. Ist das kein gewichtiges Argu-
ment?
FW: Der UN-Ausschuss hat das in der Tat zu-
nächst sehr stark propagiert, in seinem letz-
ten Staatenbericht zur Bundesrepublik aber 
inzwischen etwas abgeschwächt und erklärt 
jetzt nur noch, die Konventionsrechte müss-
ten im geltenden Recht sichtbarer gemacht 
werden. Das müsse aber nicht unbedingt 
auf Verfassungsebene geschehen. Dass Pro-
grammsätze in den Landesverfassungen ir-
gendwelche konkreten Auswirkungen gehabt 
haben, sehe ich nicht. 

verdikt: Liebe Friederike, das Thema »Kin-
derrechte ins Grundgesetz« steht schon sehr 
lange auf der Agenda vieler Vereine und Ini-
tiativen, die sich für Kinderschutz einsetzen. 
Hat das Ganze nicht heute durch die Pande-
mie noch erheblich an Bedeutung gewonnen, 
wenn man bedenkt, dass allenthalben beklagt 
wird, dass Kinder und Jugendliche bei den In-
fektionsschutzmaßnahmen zu wenig berück-
sichtigt werden? 
Friederike Wapler (FW): Ich bin da nach wie vor 
skeptisch. Die bisherigen Vorschläge und vor 
allem der jetzt vorgelegte Regierungsentwurf 
(BR-Drucks 54/21) ändern in der Sache nichts. 
Es gibt nach dem Entwurf keine zwingende 
Einwirkung auf das Regierungshandeln. Na-
türlich ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sym-
bolisch etwas zu ändern. Aber wenn es um 
die Verteilung von Ressourcen geht, werden 
Kinder und Jugendliche sicher ganz schnell 
wieder zur Seite gedrängt werden. Außerdem 
gibt es in diesem Land keine Kultur, Kinder zu 
beteiligen. Ich bin ziemlich sicher, dass daran 
auch eine Grundgesetzreform nichts ändern 
würde. Es wäre natürlich ein Signal, wenn 
man substanzielle Beteiligungsrechte von 
Kindern an staatlichen Entscheidungen ins 
GG aufnehmen würde. Wie wenig aber die Be-
teiligung von Kindern ernst genommen wird, 
zeigt sich für mich auch schon daran, dass an 
keinem der Entwürfe für eine Grundgesetz-
änderung Kinder und Jugendliche beteiligt 
wurden. 

Die Diskussion ist ja schon älter. Worauf geht 
sie zurück?
FW: 1992, also vor knapp 30 Jahren, ist die 
Kinderrechtskonvention der UN (KRK) auch in 
Deutschland in Kraft getreten. Seither gibt es 
diese Debatte. Immer wieder hat es dazu neue 
Vorschläge, teils aus dem Parlament, teils aus 
der Zivilgesellschaft gegeben. Sie waren rela-
tiv vielfältig. In den aktuellen Koalitionsver-
trag ist das sehr vage aufgenommen worden. 
Hier heißt es lediglich, »Wir werden ein Kin-
dergrundrecht schaffen«. Damit wird wieder 
so getan, als ob es bisher keine Grundrechte 
für Kinder gäbe. Der aktuelle Entwurf, dessen 
Inhalt erstaunlicherweise nichts mehr mit 

Und was sagt nun der Entwurf der Bundesre-
gierung?
FW: Hier zunächst der Text, der Art. 6 Abs. 2 
GG angegliedert werden soll: »Die verfas-
sungsmäßigen Rechte der Kinder einschließ-
lich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigen-
verantwortlichen Persönlichkeiten sind zu 
achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes 
ist angemessen zu berücksichtigen. Der ver-
fassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf 
rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstver-
antwortung der Eltern bleibt unberührt.«

Insgesamt ist dieser Entwurf sehr ängstlich. Er 
ist nicht davon geprägt, Kinderrechte ernst-
haft zu stärken, sondern transportiert für 
mich eher so eine gewisse Angst vor ihnen. 
Mir ist nicht wirklich klar, ob man befürchtet, 
dass Kinder gegenüber ihren Eltern zu stark 
werden oder bei staatlichen Maßnahmen eine 
zu große Rolle spielen könnten. Im Vergleich 
zu allen früheren Entwürfen ist er der zöger-
lichste und kleinlichste. Es ist schon seltsam, 
wenn man sich im Grundgesetz auf Rechte 
bezieht, die das Grundgesetz verbürgt. Letzt-
lich wird nur noch einmal formuliert, dass die 
Grundrechte, die Kinder nach dem Grundge-
setz haben, ernst zu nehmen sind. 

[GRUNDGESETZLICHES]

Kinderrechte ins Grundgesetz? 
Ein Gespräch mit Friederike Wapler*

Karikatur: Bettina Bexte
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Weiter formuliert der Entwurf in seinem 
dritten Satz: »Der verfassungsrechtliche An-
spruch der Kinder auf rechtliches Gehör ist zu 
wahren.« Was hältst Du davon?
FW: Das ist ein echter Skandal. Wenn es wirk-
lich das Anliegen der Bundesregierung wäre, 
die Subjektposition der Kinder zu stärken, 
wäre der Ort und das Instrument dazu ein 
starkes Beteiligungsrecht gegenüber dem 
Staat. Das steht in Art. 12 Abs. 1 der KRK. Dort 
heißt es: »Die Vertragsstaaten sichern dem 
Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 
zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in 
allen das Kind berührenden Angelegenhei-
ten frei zu äußern, und berücksichtigen die 
Meinung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seinem Alter und seiner Reife.« 
Demgegenüber enthält der Regierungsent-
wurf einen reinen Verweis auf das Recht auf 
rechtliches Gehör nach Art. 103 GG, d. h. das 
ist nur auf gerichtliche und behördliche Ver-
fahren anwendbar. Vollständig fehlt dabei der 
Bezug auf Alter und Reife des Kindes. Die Be-
sonderheit der Lebensphase Kindheit bleibt 
unerwähnt. Dann kann man es auch lassen. 

Wie siehst Du den letzten Satz des Entwurfs?
FW: Der Begriff »Erstverantwortung« schadet 
zwar nicht. Ich empfinde ihn aber als sprach-
lich unschön. Das klingt so nach Nothelfer. 
Teilweise wird auch an diesem relativ zahmen 
Entwurf kritisiert, er enthalte die Gefahr, das 
Elternrecht in Frage zu stellen. So gibt es so-
gar eine Petition an den Bundestag, Kinder-
rechte nicht ins Grundgesetz aufzunehmen. 

Siehst auch Du diese Gefahr für das Eltern-
recht?
FW: Nein. Der Standort in Art. 6 GG ist al-
lerdings problematisch. Das lässt u. U. be-
fürchten, dass das eintritt, was eigentlich 
vermieden werden soll, nämlich Kinderrechte 
nur als Rechte gegen die Eltern zu verstehen 
und so die Gewichte zugunsten der Kinder zu 
verschieben. Das ließe sich vermeiden, wenn 
man klarstellen würde, dass es um Grund-
rechte des Kindes gegenüber dem Staat geht, 
etwa indem man den Begriff der »staatlichen 
Entscheidungen« aufnimmt und / oder in-

Und wie geht nun der Entwurf der Bundesre-
gierung mit den vorhin erwähnten Vorgaben 
aus der KRK und der Europäischen Grund-
rechtecharta um?
FW: Im Entwurf bleibt davon nicht viel. Mit dem 
ersten Satz wird im Grunde nur gesagt, dass 
der Staat verpflichtet ist, die Rechte zu achten, 
an die er sowieso gebunden ist. Das Entwick-
lungsziel der »eigenständigen Persönlichkeit« 
bleibt hinter dem zurück, das in § 1 SGB VIII 
formuliert ist. Da heißt es »eigenverantwortli-
che und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit«. 
Weshalb der wichtige Gedanke der sozialen 
Verbundenheit ausgerechnet im Grundgesetz 
unerwähnt bleiben soll, erschließt sich nicht. 
Außerdem will der Gesetzgeber die Formulie-
rung in § 1 SGB VIII gerade ändern in »selbstbe-
stimmte, eigenverantwortliche und gemein-
schaftsfähige Persönlichkeit«. Warum dann 
nicht auch im Grundgesetz? Man hat den Ein-
druck, in der Regierung weiß die rechte Hand 
kinder- und jugendpolitisch gerade nicht, was 
die linke tut. 

Und was hältst Du von Satz 2 des Entwurfs, in 
dem es heißt, das Wohl des Kindes sei »ange-
messen zu berücksichtigen? 
FW: Mit einer solchen Formulierung bleibt 
offen, wer das wann und wie tun muss. Das 
zeigt, dass der Gesetzgeber nicht bereit ist, 
sich etablierten völkerrechtlichen Standards 
anzuschließen, die ganz klar den Staat als 
Adressaten bezeichnen. Das Grundgesetz ist 
offen für internationale Bindungen. Diese 
Öffnungsperspektive wird vollkommen aus-
geblendet. 

Nun wird der Begriff »vorrangig«, wie er in 
der KRK verwendet wird, teilweise kritisiert, 
weil damit die Gefahr verbunden sei, andere 
Grundrechtsträger zurückzusetzen. 
FW: Das sehe ich nicht. Natürlich gibt es kei-
nen automatischen Vorrang der Kinderrechte 
vor allen anderen. Dem GG geht es immer um 
eine Abwägung von verschiedenen Grund-
rechten. Die englische Formulierung lautet 
»primary consideration«, und das zeigt besser 
als der Begriff vorrangig, dass es um kein k.o.-
Kriterium geht. 

dem man die Formulierung aus Art. 6 heraus-
nimmt und sie in Art. 2 oder einem neuen Art. 
2a verortet. Wenn man wirklich die Grund-
rechtsträgerschaft des Kindes von Geburt an 
betonen will, dann gehört das mit an den An-
fang der Verfassung. 

Wie sieht es denn mit dem Alternativvor-
schlag der Grünen von 2019 (siehe BT-Drucks 
19/10552) aus?
FW: Danach sollte es heißen: »Kinder, Eltern 
und Familie stehen unter dem besonderen 
Schutze der staatlichen Ordnung.« Das wäre 
eine Erweiterung der wertentscheidenden 
Grundsatznorm des Art. 6. Weiter wird vor-
geschlagen, einen Art. 6 Abs. 4a zu schaffen. 
Er soll ein allgemeines Beteiligungsrecht des 
Kindes enthalten. Das ist im Vergleich zum 
Regierungsentwurf deutlich besser. Aber 
auch da fehlt eine Klarstellung, wem gegen-
über dieses Recht denn bestehen soll. Statt-
dessen könnte man etwa formulieren: »bei 
allen staatlichen Entscheidungen, die Ange-
legenheiten von Kindern betreffen …«, damit 
man nicht in das Verhältnis zwischen Eltern 
und Kindern eingreift. Alles in allem ist das 
ein besserer Entwurf bei insgesamt schlech-
ten Alternativen. 

Wie geht es nun mit dem Gesetzentwurf wei-
ter?
FW: Der Entwurf war jetzt im Bundesrat und 
erreicht nunmehr den Bundestag.1 Die Erstver-
antwortung der Eltern bleibt unberührt (vgl. 
BT-Drucks 19/26138). Ich kann mir schlecht 
vorstellen, dass er eine Zweidrittelmehrheit 
finden wird. In der Sache finde ich es auch 
gut, wenn das nicht so ins GG kommt. 

* Friederike Wapler ist Professorin für Rechtsphilosophie und 
öffentliches Recht an der Johannes-Gutenberg-Universität 
Mainz. Sie ist Mitherausgeberin des Handbuchs der Kinder-
rechte von Richter/Krappmann/Wapler, 2020.
Das Interview für verdikt führte Uwe Boysen. 

1 Anmerkung der Redaktion: siehe nunmehr die Anhörung 
im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz vom 17.5.21 
nebst den schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständi-
gen unter https://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2021/kw20-pa-recht-kinderrechte-838844.
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. Mit diesem Beschluss gibt die Senatsmehrheit den Nachrichten-
diensten und ihren V-Personen die Definitionshoheit darüber, wie 
weit die parlamentarische Kontrolle ihrer Arbeit reicht. Dies ist ver-
fassungsrechtlich und in der praktischen Konsequenz höchst proble-
matisch. Die Arbeit zukünftiger parlamentarischer Untersuchungs-
ausschüsse zu nachrichtendienstlichen Themen wird somit erheblich 
eingeschränkt. Außerdem sind Ausstrahlungswirkungen in andere 
Rechtsgebiete zu befürchten. Der Beschluss schraubt faktisch das im 
Zuge der NSU-Aufklärung erreichte Niveau parlamentarischer Kontrol-
le nachrichtendienstlicher Arbeit wieder zurück. Um diese Erkenntnis 
kommt wenigstens auch die Leser*in dieser Entscheidung nicht umhin, 
da Peter Müller in seinem ausführlich begründeten Sondervotum die 
Schwächen und negativen Konsequenzen der Entscheidung aufzeigt. 

Fragen aus dem Amri-Untersuchungsausschuss

. Der Zweite Senat hatte in einem 2018 angestrengten Organstreit-
verfahren der demokratischen Oppositionsfraktionen des Deutschen 
Bundestages und einiger Obleute des Amri-Untersuchungsausschus-
ses zu entscheiden, ob das Innenministerium und die Bundesregie-
rung zurecht dem Amri-Untersuchungsausschuss die Benennung ei-
nes V-Person-Führers zum Zwecke der Zeugenvernehmung verweigert 
hatten. 

. Gegenstand des Ausschusses ist der islamistische Anschlag von 
Anis Amri auf die Besucher des Weihnachtsmarkts auf dem Breit-
scheidplatz am 19. Dezember 2016, der 12 Todesopfer und über 50 Ver-
letzte gefordert hat. Es sollen die Hintergründe und möglichen Ver-
säumnisse der involvierten (Sicherheits-) Behörden vor und nach dem 
Anschlag aufgeklärt werden. 

. Während des laufenden Untersuchungsausschusses wurde be-
kannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eine V-Person 
in der Fussilet-Moschee in Berlin führte, in der auch Amri vor der Tat 
verkehrte. Der daraufhin gefasste Beweisbeschluss des Ausschusses 
forderte das Innenministerium zur Vorbereitung einer Zeugenver-
nehmung auf, den V-Person-Führer dieser V-Person zu benennen. Das 
Ministerium verweigerte die Nennung des Beamten unter seinem Klar- 
oder Arbeitsnamen mit dem Hinweis, zu dem Schutz der Quelle, also 
der V-Person, gehöre auch, dass weder die Quelle noch der eng mit ihr 
arbeitende Quellenführer als Zeuge gehört werden. Hiergegen wenden 
sich die antragstellenden Parlamentarier und machen eine Verletzung 
ihres Rechts auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses (Art. 44 
Abs. 1 Satz 1 GG) geltend. Der Untersuchungsauftrag gebiete die Zeu-
genvernehmung des V-Person-Führers um zu klären, ob Mängel in der 
Quellenführung des BfV und eine fehlende Abstimmung mit anderen 

quellenführenden Behörden – es gab weitere V-Personen in der Mo-
schee – eine systematische Informationsgewinnung über Amri und 
dessen Pläne vereitelt hätten. 

. Das Bundesministerium wandte hiergegen ein, dass der V-Person 
eine »unbeschränkte Vertraulichkeitszusage« erteilt worden sei und 
diese sich in einer laufenden Quellenoperation befände. Allein die Ver-
nehmung des V-Person-Führers könne bei der V-Person den »subjekti-
ven Eindruck« hervorrufen, die Vertraulichkeit sei nicht gesichert, wes-
halb er die für ihn hoch gefährliche Zusammenarbeit beenden könne. 

Die Sicht der Senatsmehrheit 

. Der Zweite Senat hatte sich bereits in seinem NSA-Beschluss vom 
13. Oktober 2016 – 2 BvE 2/15 – und in seinem Oktoberfestbeschluss 
vom 13. Juni 2017 – 2 BvE 1/15 – mit dem Verhältnis parlamentarischer 
Informations- und Kontrollrechte zum Geheimhaltungsinteresse der 
Bundesregierung auseinandergesetzt. In beiden Beschlüssen wird die 
Funktionsweise der Nachrichtendienste als ein Belang des Staatswohls 
gefasst, das gegen die parlamentarischen Kontrollinteressen abgewo-
gen werden müsse. 

. Nach dem Beschluss zum Oktoberfestattentat – der zwei unbeant-
wortete Kleine Anfragen zu V-Personen im Umfeld des Oktoberfestat-
tentäters zum Gegenstand hatte – ist der Schutz von V-Personen für 
die Funktionsweise der Dienste essentiell. Deshalb käme parlamenta-
rischen Informationsansprüchen nur dann größeres Gewicht als den 
Geheimhaltungsinteressen zu, wenn eine Gefährdung des Schutzes 
der V-Personen und der Vertraulichkeitszusage ausgeschlossen oder 
zumindest fernliegend sei. Dies bejahte das Gericht für einige der Fra-
gen der Kleinen Anfrage zu V-Personen aufgrund des langen Zeitab-
laufs von über 40 Jahren. 

. Der Beschluss zum Amri-Untersuchungsausschuss geht über diese 
Entscheidung in höchst fragwürdiger Weise hinaus. Der dortige Maß-
stab wird insofern weiterentwickelt, als dass die Bundesregierung aus 
Gründen des Staatswohls die Vernehmung eines V-Person-Führers un-
abhängig von einer konkreten Grundrechtsgefährdung unter Berufung 
auf eine »uneingeschränkte Vertraulichkeitszusage« verweigern kön-
ne, soweit ein besonders gelagerter Sachverhalt vorläge und anders 
die Arbeitsfähigkeit der Nachrichtendienste in einem bestimmten Mi-
lieu nicht gesichert wäre. Diesen Ausnahmefall bejaht der Senat und 
weist den Antrag der betroffenen Parlamentarier zurück. 

. Ebenfalls sind Sachverhaltsermittlung und Subsumtion höchst 
problematisch. Zwar verneint der Beschluss – zutreffend – eine kon-

Antonia von der Behrens*

Parlamentarische Kontrollrechte in der Hand nachrichtendienstlicher V-Personen 
Anmerkungen zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Dezember 2020 – 2 BvE 4/18 – 



verdikt 1.21 , Seite 11

krete Grundrechtsgefährdung durch eine drohende Enttarnung der 
V-Person, da die Geheimschutzordnung des Bundestages ausreichen-
de Schutzmöglichkeiten zur Verfügung stelle. Der Beamte könne bei-
spielsweise audiovisuell unter einem Decknamen und mit verfremde-
ter Stimme in geheimer Sitzung vernommen werden. Jedoch könne die 
betreffende V-Person allein schon die Vernehmung des sie führenden 
Beamten subjektiv als Bruch der ihr gegebenen unbeschränkten Ver-
traulichkeitszusage verstehen und deshalb ihre Tätigkeit beenden. 
Dies könnte die Funktionsweise der Nachrichtendienste beinträchti-
gen, da der Einsatz von V-Personen im islamistischen Milieu oft die 
einzige Aufklärungsmöglichkeit und es zugleich besonders schwierig 
sei, dort V-Personen zu gewinnen. Dieses Milieu sei in Kleinstgrup-
pen organisiert, abgeschottet, gewaltbereit und betreibe Gegenauf-
klärung. Die Senatsmehrheit muss also eine »uneingeschränkte Ver-
traulichkeitszusage« konstruieren, die durch die Vernehmung des 
V-Person-Führers in Frage gestellt würde. Jedoch hat es den Anschein, 
dass diese Art Vertraulichkeitszusage eigens vom BfV für dieses Ver-
fahren erdacht wurde, da es diese Begrifflichkeit bisher nicht gab und 
Vertraulichkeitszusagen schon von ihrer Zielrichtung her in der Regel 
unbeschränkt sind. 

Kontrollrechte im Lichte des NSU-Komplex

. In dieser Entscheidung setzt sich die Haltung der Nachrichten-
dienste durch, parlamentarische Kontrolle zu verhindern und zu be-
hindern. Sie schreibt damit eine Tendenz fort, die nur wenige Jahre 
nach dem Bekanntwerden des NSU erneut einsetzte. Parlamentarische 
Aufklärung hat im NSU-Komplex eine herausragende Rolle gespielt: 14 
Untersuchungsausschüsse haben sich mit dem Thema befasst. Ins-
besondere die beiden Ausschüsse des thüringischen Landtages und 
des Bundestages haben zu Tage gefördert, welche zum Teil tragenden 
Rollen V-Personen bei der Entstehung des NSU und der Ermöglichung 
seiner Taten zukamen. Trotz vieler Behinderungsversuche aus den 
Verfassungsschutzämtern konnten diese sich der Aufklärung nicht 
völlig entziehen, mussten Akten vorlegen und Beamte als Zeugen be-
nennen, zu denen auch V-Person-Führer nicht enttarnter V-Personen 
gehörten. Diese Erkenntnisse bilden die Basis zur Bewertung der Ent-
scheidung. 

Von der Exekutive definiertes Staatswohl

. Benjamin Rusteberg hat in seiner Besprechung der Entscheidung im 
Verfassungsblog darauf hingewiesen, dass der Zweite Senat die Funk-
tionsfähigkeit der Nachrichtendienste als Belang des Staatswohls aus 
grundgesetzlichen Kompetenznormen entwickelt hat und zugleich 
das Staatswohl einseitig in der Aufgabenerledigung der Exekutive und 

nicht in einem Zusammenspiel von Rechten und Pflichten der Bundes-
regierung und des Bundestages sieht. 

. Wie problematisch dieses Verständnis gerade im Bereich der Nach-
richtendienste und V-Personen ist, wird vor dem skizzierten Hinter-
grund des NSU-Aufklärung deutlich. Eine effektive demokratische 
Meinungsbildung in Bezug auf die Tätigkeit der Nachrichtendienste, 
auf ihre Kompetenzen, ihre Ausstattung und die notwendigen Kont-
rollinstrumente setzt informierte Parlamentarier voraus. Der Einsatz 
von V-Personen ist kein Automatismus, er braucht wegen des schwe-
ren Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eine 
gesetzliche Grundlage (§ 9b BVerfSchG) und liegt somit in der Hand 
des Parlaments. Zugleich ist der Einsatz von V-Personen – nicht erst 
seit dem NSU – höchst umstritten. Dies erkennt auch das Bundes-
verfassungsgericht an, wenn es sogar in den Leitsatz schreibt, die 
verdeckte Arbeitsweise berge ein Risiko von Missständen. In den Ent-
scheidungsgründen heißt es konkretisierend, die V-Personen könnten 
ihre Stellungen ausnutzen, um die sie führenden Behörden gezielt 
zu manipulieren – ein Phänomen, das häufig im NSU-Komplex nach-
weisbar war. Diese konstatierte Missbrauchsanfälligkeit hätte bei der 
Abwägung von Geheimschutzinteressen und den parlamentarischen 
Informations- und Kontrollansprüchen zum Tragen kommen müssen, 
stattdessen bleibt es allein bei ihrer Erwähnung. 

Sachverhaltsfestschreibung durch Nachrichtendienste und 
deren V-Personen 

. Ebenfalls höchst problematisch sind Sachverhaltsfestschreibung 
und Subsumtion. Das Sondervotum weist darauf hin, dass das Innen-
ministerium seine Behauptung, die in dem gefährlichen islamistischen 
Milieu geführte V-Person würde subjektiv eine Aussage ihres V-Person-
Führers vor dem Untersuchungsausschuss als Bruch der Vertraulich-
keitszusage sehen, weder konkretisiert noch erläutert hat. Trotzdem 
begnügt sich die Senatsmehrheit mit den abstrakten Behauptungen 
des Bundesinnenministeriums. Ohne jede weitere Prüfung bescheinigt 
sie ihnen »plausibel« und »nachvollziehbar« zu sein. 

. Jedoch sind sie dies offenkundig für diejenigen nicht, die ein we-
nig Einblick in das V-Personen-Wesen der Nachrichtendienste haben. 
Das Betonen des BfV, wie schwierig es sei, V-Personen im islamistisch-
terroristischen Bereich anzuwerben, wird zum einen schon dadurch in 
Frage gestellt, dass es – nach Medienberichten – in der fraglichen Mo-
schee in Berlin neben der V-Person des BfV mindestens zwei weitere V-
Personen anderer Nachrichtendienste zu der Zeit gegeben haben soll, 
als Amri dort verkehrte. Zum anderen ist die Gefahr der Enttarnung 
einer Quelle schon im Alltag nicht gering. Die Quelle unterliegt Regeln, 
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ob und wie weit sie sich an Straftaten beteiligten darf, sie muss re-
gelmäßigen Kontakt zu ihrem V-Person-Führer halten, sie erfährt ggf. 
eine Sonderbehandlung im straf- und ausländerrechtlichen Bereich, 
sie verfügt als Quelle über erhebliche Geldbeträge – also ihr Honorar 
– und sie weiß, dass ihre Berichte verschiedenen Nachrichtendiensten 
bekannt werden. Vor diesem Hintergrund ist es schlicht nicht plausi-
bel, dass eine Quelle, die dieses Risiko eingeht, die Vernehmung ihres 
V-Person-Führers in einer als geheim eingestuften Sitzung eines par-
lamentarischen Untersuchungsausschusses subjektiv als Vertrauens-
bruch empfindet und sich deshalb zurückzieht. 

. Diese Art der ungeprüften Übernahme der Behauptungen der 
Nachrichtendienste in dem Beschluss läuft letztendlich auf einen Ab-
wägungsausfall hinaus. Es geschieht das, was nach dem Beschluss 
gerade nicht der Fall sein soll, dass faktisch die Nachrichtendienste 
einseitig den Rahmen der parlamentarischen Kontrollrechte festlegen 
können. Und nicht nur das, letztendlich ist es in der Hand der V-Per-
sonen, ob sie ihren V-Person-Führer wissen lassen, seine Vernehmung 
in einer geheim eingestuften Sitzung würde bei ihnen den »subjekti-
ven Eindruck« auslösen, die Vertraulichkeitszusage werde gebrochen. 
Nicht nur Nachrichtendienste lassen sich nicht gerne in ihre Karten 
schauen, auch V-Personen können hieran ein eigenes Interesse haben.

. Zwar versucht der Beschluss das Ergebnis als einen besonderen 
Ausnahmefall – der des laufenden Einsatzes einer V-Person im islamis-
tisch-terroristischen Milieu – zu fassen, doch die aufgestellten Maß-

stäbe und die Argumente sind, worauf Peter Müller in dem Sonder-
votum hinweist, auf viele Phänomenbereiche übertragbar. Es müsste 
jeweils nur vom Bundesinnenministerium vorgetragen werden, das 
Milieu sei abgeschottet und gefährlich, V-Personen seien schwierig 
anzuwerben, und die V-Person habe den »subjektive Eindruck«, ihre 
Vertraulichkeitszusage werde im Fall der Vernehmung des sie führen-
den Beamten gebrochen. 

Ausstrahlungswirkung 

. Schließlich steht zu befürchten, dass diese Maßstäbe Eingang in 
andere Rechtsgebiete finden. Insbesondere steht ein negativer Ein-
fluss auf Strafverfahren zu befürchten, die sich auf Aussagen von 
polizeilichen V-Personen aus dem islamistischen Milieu stützten. Mit 
dieser Argumentation können noch weitergehend als bisher Sperr-
erklärungen erteilt und Aussagegenehmigungen verweigert werden. 

. Eine Umkehr dieser nachrichtendienstfreundlichen Rechtspre-
chung erstscheint erst wieder möglich, wenn es einen neuen NSU-
ähnlichen Skandal gibt und der öffentliche Druck ausreichend groß 
ist. Ob der Fall Amri solch einer gewesen wäre, wird der Untersu-
chungsausschuss auch aufgrund dieser Entscheidung nicht aufklären 
können. 

* Die Autorin Antonia von der Behrens ist Rechtsanwältin in Berlin

1. Ein erster Jahresbericht nach 70 Jahren

. Das BVerfG residiert seit 1951 in Karlsruhe, 
doch erst im Jahr 2021 hat es einen eigenen 
Jahresbericht vorgestellt. Die ansprechende, 
professionell gemachte Broschüre (https://
jahresbericht.bundesverfassungsgericht.
de/pdf/#dflip-df_7/39/) ist nicht nur für 
die Medienöffentlichkeit, sondern auch für 
Richter*innen, Rechtsanwält*innen und 
Jurist*innen in der Praxis interessant. Sie 
präsentiert das aktuelle Selbstverständnis 
des BVerfG, seinen Blick auf die Welt, und sie 
erläutert dies in einer Reihe aktuell entschie-
dener Fälle. Der fortgeschrittenen Europäisie-
rung, Internationalisierung und Globalisie-

für Menschenrechte (EGMR). Es bemühe sich 
darum, die deutsche und die europäische 
Rechtsordnung in Einklang zu halten. Die Bro-
schüre vermittelt der deutschen Justiz, dass 
sie stolz auf ihr Flaggschiff in Karlsruhe sein 
kann. Streitpunkte mit dem EuGH und EGMR 
kommen in dem auch digital aufwändig auf-
bereiteten Jahresbericht aber nicht vor. Wird 
diese EU-Freundlichkeit in der neuen Ent-
scheidungspraxis des BVerfG in EU-Sachen 
eingelöst? Der Teufel steckt im juristischen 
Detail, und er trägt, wie wir wissen, manch-
mal rote Roben und er tanzt den Menschen-
rechtstango.

rung des Rechts trägt der neue Jahresbericht 
Rechnung: Der Bericht schildert, wie das 
Gericht in die internationale Rechtsordnung 
eingebettet ist und stellt die Kontakte zum 
Austausch mit anderen europäischen und 
internationalen Gerichten dar. Das BVerfG 
beschreibt sich selbst als europäisches und 
internationales Gericht, das nicht nur natio-
nale Verfassungs-, sondern auch Europa- und 
Völkerrechtspflege betreibt. Es sieht sich 
zu Völker- und Europarechtsfreundlichkeit 
verpflichtet. Im europäischen Verfassungs-
gerichtsverbund gewährleiste es den Grund-
rechtsschutz im Kooperationsverhältnis zum 
EuGH und zum Europäischen Gerichtshof 

Joseph Brink

Befangenheit in Sachen Europäische Union – Zum BVerfG-Beschluss vom 1. Dezember 2020 und 
zum Befangenheitsbeschluss vom 12. Januar 2021
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die deutschen Gerichte in der Pflicht, wenn 
sie über die strafrechtliche Überstellung in 
andere EU-Mitgliedstaaten entscheiden. Der 
Beschluss ist grundrechtsdogmatisch für alle 
Strafgerichte und die Rechtshilfe der Staats-
anwaltschaften von Bedeutung. 

. Rumänien war in der Vergangenheit 
wiederholt wegen der Verletzung der An-
forderungen an menschenrechtskonfor-
me Unterbringung von Straf- und Un-
tersuchungsgefangenen in seinen alten 
Haftanstalten vom EGMR verurteilt worden 
(vgl. EGMR, Urteil vom 19. März 2013 [Blejuşcă/
Rumänien] und vom 10. Juni 2014 [Marin/Ru-
mänien]). Daher hatten die zuständigen Ober-
landesgerichte in den beiden Fällen durchaus 
ermittelt und geprüft, ob die zu erwartenden 
Haftbedingungen in Rumänien im konkreten 
Fall Menschenrechtsverletzungen implizieren 
würden. Dabei hatten sie die Rechtsprechung 
des EuGH-Urteil vom 15. Oktober 2019 auf 
die Vorlage des Oberlandesgerichts Bremen 
zugrunde gelegt (EuGH, Rs. C-128/18). Die-
se Prüfungen waren nach Auffassung des 
BVerfG allerdings unzureichend. Nach dessen 
Beschluss müssen die zuständigen Rechtshil-
fegerichte mehr tun: sie müssen in die Tiefe 
gehen und eine Prognose potentieller künfti-
ger Haftbedingungen im ersuchenden Staat 
anstellen. 

Prüfungsschritte des BVerfG als Stolpersteine
. Das BVerfG unterscheidet folgende Prü-
fungsschritte: Die Oberlandesgerichte müs-
sen erstens prüfen, ob im (den Haftbefehl) 
ausstellenden Mitgliedstaat konkrete An-
haltspunkte für systemische Mängel der 
Haftbedingungen bestehen. In einem zwei-
ten Schritt müssen sie eruieren, ob konkre-
te, ernsthafte und durch Tatsachen belegte 
Gründe dafür bestehen, dass die verfolgte 
Person im Anschluss an die Übergabe auf-
grund der Haftbedingungen einer Gefahr 
unmenschlicher und erniedrigender Behand-
lung ausgesetzt wird. Und sodann verlangt 
das BVerfG, dass die deutschen Gerichte pro-
gnostisch auch die Haftbedingungen für alle 
Haftanstalten prüfen, in die eine spätere Ver-
legung »mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit« zu erwarten ist. 

unterliegen. Auch hier soll sekundäres EU-
Recht, das aus Karlsruher Sicht nicht von der 
Hoheitsrechts-Ermächtigung des Artikels 23 
Abs. 1 GG in Verbindung mit Artikel 79 Abs. 3 
GG getragen sei, nicht mehr durch die inner-
staatliche Justiz angewendet und beachtet 
werden. 

. Mit diesem Beschluss hat der Zweite Se-
nat nun ein weiteres Kapitel seiner Grund-
rechtsdogmatik aufgeschlagen: Er hat das 
BVerfG als europäisches Gericht neu erfun-
den. Es wendet auf EU-rechtliche Fallgestal-
tungen und die nationale Umsetzung von EU-
Recht nicht mehr den (zurückgenommenen) 
deutschen Grundrechtsstandard, sondern 
unmittelbar den Prüfungsstandard der EU–
Grundrechte-Charta (wie der EuGH) an. Die 
EU-Grundrechte-Charta wird also parallel und 
konkurrierend zum EuGH als vorrangige ver-
fassungsrechtliche Rechtsquelle angewen-
det. 

. Der Beschluss vom 1. Dezember 2020 be-
trifft zwei (eigentlich alltägliche) Fälle von 
Verfassungsbeschwerden zu strafrechtlichen 
Überstellungen nach Rumänien. Für die-
se Überstellungen (»Auslieferungen«) nach 
Rumänien gilt bekanntlich das Regime des 
Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates 
vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwi-
schen den Mitgliedstaaten (Abl. der EU Nr. L 
190 vom 18. Juli 2002, S. 1) und die dazu er-
folgte Umsetzung im Gesetz über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen (§§ 79 ff. 
IRG). Danach ist die Prüfung der Zulässigkeit 
der Überstellung durch den ersuchten Staat 
auf »außergewöhnliche Umstände« be-
schränkt, wenn ein Europäischer Haftbefehl 
vorliegt. Grundsätzlich gilt das Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung des richterlichen 
Haftbefehls und des Vertrauens in die EU-
Grundrechtskonformität der Rechtsordnung 
des ausstellenden Staates. Zumal die verfolg-
te Person in dem Staat Rechtsschutz suchen 
kann, unter dessen Justizhoheit er oder sie 
im Straf- oder Vollstreckungsverfahren fällt. 
Doch das BVerfG sieht im Sinne einer advo-
katischen (vor den Rechtsakten anderer Mit-
gliedstaaten schützenden) Justiz zuvörderst 

2. Kritik der europäischen justiziellen 
Zusammenarbeit: der Beschluss vom 1. 
Dezember 2020

. Mit grundlegenden Entscheidungen hat 
das BVerfG im Jahr 2020 seine Streiterklä-
rung gegen den EuGH systematisiert und 
verschärft. Es hatte mit dem Urteil vom 5. 
Mai 2020 (2 BvR 859/15) eine neue Epoche des 
Konflikts mit der EU und dem EuGH eingelei-
tet und den Vorrang des EU-Rechts in letzter 
Konsequenz verneint sowie die Bindungs-
wirkung der Entscheidungen des EuGH rela-
tiviert (dazu https://bund-laender.verdi.de/
fachgruppen/justiz/verdikt/++co++1a2b917e-
2b1a-11eb-a5b4-001a4a160119). Diese Recht-
sprechungslinie hat es mit Beschluss vom 
1. Dezember 2020 (2 BvR 1845/18 und 2 BvR 
2100/18) weiter vertieft. Beim Blick auf die 
2021 und 2022 anstehenden Entscheidungen 
zu EU-Sachverhalten kann besorgt gefragt 
werden, ob weitere Verdikte des BVerfG die 
EU-Rechtsentwicklung, zum Beispiel im EU-
Haushaltsrecht, im Strafrecht und im Arbeits- 
und Sozialrecht (z. B. zum Mindestlohn in der 
EU) beeinträchtigen werden. 

. Der Beschluss des BVerfG vom 1. Dezem-
ber 2020 betrifft die strafrechtliche Zusam-
menarbeit in der EU und damit eine andere 
Fallgestaltung als die bekannte, im letzten 
verdikt-Heft besprochene finanzverfassungs-
rechtliche Entscheidung vom 5. Mai 2020 zu 
den Anleihekäufen der Europäischen Zentral-
bank EZB. 

Zwei Schwerter des BVerfG gegen den EuGH
. In der EZB–Entscheidung hatte das BVerfG 
die Dogmatik der Identitätskontrolle (Wah-
rung der deutschen Verfassungsidentität 
gegen EU-Übergriffe) systematisiert und ge-
stützt auf Artikel 79 Abs. 3 GG und Artikel 20 
GG und festgestellt, dass es – entgegen der 
Rechtsprechung des EuGH – stets das letz-
te Wort in den Streitigkeiten zur Reichweite 
der Zuständigkeiten der EU haben müsse. In 
seiner Entscheidung vom 1. Dezember 2020 
hat es diesen Anspruch unterstrichen und 
deutlich gemacht, dass neben den Rechtsak-
ten der EU-Wirtschafts- und Währungsunion 
auch die EU-Rechtsakte im Bereich Justiz und 
Inneres der Identitätskontrolle des BVerfG 
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waren nicht nur schlechte Haftbedingungen, 
sondern sogar potentielle Misshandlungen in 
der Strafhaft in solchen Ländern zu prüfen. 
Das neue Engagement im Grundrechtsschutz 
erfolgt aber zum Europäischen Haftbefehl 
und nicht zu Fällen im Auslieferungsverkehr 
mit den USA, und Indien und der Türkei. 

Doppelter Grundrechtsschutz als EU-Fall-
grube
. Sicherlich ist jede Grundrechtsrechtspre-
chung des BVerfG (in der Solange II-Tradition) 
zu EU-Fällen zu begrüßen: Doch das BVerfG 
nutzt seine neue EU-Grundrechtsrechtspre-
chung, um einen gemeinsamen europäi-
schen Rechtsrahmen bei der gegenseitigen 
Unterstützung zur Strafverfolgung und 
Strafvollstreckung auszuhebeln. Geht es um 
eine angestrebte Primus-Position im Konzert 
der EU-Gerichte? Wird von Menschenrechts-
schutz gesprochen, um ungeliebte europäi-
sche Rechtsinstrumente auszutrocknen?

. Der Beschluss des BVerfG vom 1. Dezem-
ber 2020 enthält auf den ersten Blick zahl-
reiche Bekenntnisse zum EU-Recht und zur 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem 
EuGH. Anders als das Urteil zur EZB vom 
5. Mai 2020 kommt es zu keiner expliziten 
Rechtsprechungsschelte des EuGH im Beleh-
rungsmodus. Vielmehr tritt das BVerfG im 

Gewande eines europäischen Verfassungs-
gerichts auf. Als Verfassungsgericht in einem 
Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und 
Rechtsprechungsverbund suche es die enge 
Kooperation mit dem EuGH und dem EGMR. 
Es sei selbst ein europäisches Gericht, das 
eben wie der EuGH auf von der EU geregelte 
Sachverhalte (Regime des Europäischen Haft-
befehls) die europäischen Grundrechte nach 
der EU-Grundrechte-Charta anwende. Das 
Recht des Europäischen Haftbefehls verlange 
von den deutschen Gerichten, die Grundsät-
ze des gegenseitigen Vertrauens und der ge-
genseitigen Anerkennung zu beachten. Dies 
schließe das Vertrauen in die Einhaltung der 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und des 
Menschenrechtsschutzes ein. 

Fehlendes Vertrauen in die Rechtstreue der 
anderen EU-Mitgliedstaaten
. Jedoch: Indem das BVerfG die deutschen 
Prüfpflichten steigert, lässt es das auf Effek-
tivität ausgerichtete Fristenregime des EU-
Haftbefehl-Regimes, namentlich das Eilfall-
gebot und 60-Tage-Gebot des Artikels 17 des 
Rahmenbeschlusses, leerlaufen. 

. Das BVerfG kennt diese kurzen Prü-
fungs- und Entscheidungsfristen durchaus. 
Es nimmt aber in Kauf, dass die betroffene 
Person es vorzieht, in Deutschland durch den 

. Das Bundesverfassungsgericht will es 
»besser« machen als der EuGH (im Aranyosi-
Fall; Rs. C-404/15) und dessen Rechtsprechung 
zu Artikel 4 der EU-Grundrechte-Charta: es 
legt den deutschen Rechtshilfegerichten eine 
solche Prüfungstiefe auf, die geeignet ist, 
künftig die Überstellung von beschuldigten 
oder verurteilten Personen in bestimmte EU-
Mitgliedstaaten zu verunmöglichen oder er-
heblich einzuschränken. 

. Die deutschen Rechtshilfegerichte müs-
sen feststellen, ob die zu überstellende Per-
son im ersuchenden Staat voraussichtlich in 
Gemeinschaftszellen in jedem Fall mehr als 
3 qm als Minimum zur Verfügung haben wird, 
und ob die Person sich, auch wenn mehr als 
4 qm vorliegen, im Raum und in der Haftan-
stalt frei bewegen kann. 

. Erhält das deutsche Gericht auf seine 
Nachfragen zu den Haftbedingungen im er-
suchenden Staat keine rechtzeitige, vollstän-
dige oder befriedigende Antwort, darf es die 
Überstellung nicht für zulässig erklären. Auch 
eine konkrete Zusicherung des ersuchenden 
Staates zu den Haftbedingungen, dass die zu 
überstellende Person keinen unmenschlichen 
und erniedrigenden Behandlungen ausge-
setzt wird, reicht aus BVerfG-Sicht nicht aus: 
Das deutsche Gericht muss eine eigene Ge-
fahrenprognose anstellen, die eine Prognose 
über potentielle künftige Haftbedingungen 
im Laufe der Vollstreckung einschließen 
muss, selbst wenn (wie im Falle Rumänien) 
der offene Vollzug zugesichert oder in Aus-
sicht gestellt wird. 

3. Gute Absichten des BVerfG, schlechte 
Folgewirkungen für Europa?

. Warum geht das BVerfG über das, was 
der EuGH und der EGMR gefordert haben, 
hinaus? Warum muss das BVerfG auf diese 
Rechtsprechung aufsatteln? Im Kontrast fällt 
auf, dass das BVerfG seit 1951 in zahlreichen 
Auslieferungsfällen Entscheidungen getrof-
fen hat, und dabei als »letztes Auslieferungs-
gericht« die Überstellung in rechtsstaatlich 
bedenkliche Staaten wie Indien, Türkei oder 
auch die USA für zulässig erklärt hat. Dabei 

Karikatur: Bettina Bexte
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einen interessanten Trailer, der sehenswert 
ist: https://www.bundesverfassungsgericht.
de/DE/Service/Infothek/Filme/Modul_1a/
modul1a_node.html. Zu den Personalien 
gehört die Nachfolge für Richter Voßkuhle, 
dem Richterin Wallrabenstein nachgefolgt 
ist. Wallrabenstein, von Grünen/Bündnis 90 
vorgeschlagen, wurde am 15. Mai 2020 vom 
Bundesrat als Richterin gewählt und am 22. 
Juni 2020 vom Bundespräsidenten ernannt.  
Sie wirkte daher nicht an dem EU-kritischen 
Urteil des BVerfG vom 5. Mai 2020 mit, und 
sie zeichnete auch den Beschluss vom 1. De-
zember 2020 nicht mit. 

Der Befangenheitsbeschluss gegen die neue 
Richterin am BVerfG
. Von den Richter*innen des Zweiten Se-
nats, die dieses Urteil vom 5. Mai 2020 Satz 
für Satz abgestimmt und mitgetragen hatten, 
ist Richterin Wallrabenstein überraschend 
mit Beschluss vom 12. Januar 2021 (2 BvR 
2006/15) von den künftigen (Vollstreckungs-) 
Verfahren ausgeschlossen worden, die sich 
an das Urteil vom 5. Mai 2020 anschließen. 
Immunisiert sich der Zweite Senat durch Be-
fangenheitsentscheidungen gegen eine neue 
EU-freundliche Minderheit? 

Gauweiler und andere Antragsteller
. Der konkrete Anlass: Kaum war das Urteil 
vom 5. Mai 2020 verkündet, schon lagen von 
dem gleichen EU-kritischen Klägerkreis neue 
Anträge mit gleicher Stoßrichtung vor: Mit 
dem Antrag vom 7. August 2020 verfolgt die 
Anwaltskanzlei Gauweiler zu allererst die An-
ordnung einer Vollstreckung des BVerfG-Ur-
teils vom 5. Mai 2020 (vgl. dazu der Beschluss 
2 BvR 2006/15 vom 12. Januar 2021) gegen die 
Bundesregierung. Ziel ist es, durch Anord-
nungen des BVerfG Bundesregierung und 
Bundesbank zu zwingen, ihre Mitwirkung an 
dem EZB-PSPP-Programm einzustellen (d.h. 
jedenfalls keine Anleihekäufe in den EZB-Pro-
grammen mehr zu tätigen), und die EZB zu 
zwingen, neu über die Verhältnismäßigkeit 
des PSPP-Kauf-Programms zu entscheiden. 

. Der »Frontmann des Herrn Baron«, der 
Rechtsanwalt Gauweiler versucht die euro-
pafreundliche Minderheit im Zweiten Senat 
auszuschalten (lesenswert: https://www.

stellungs- und Entziehungsentscheidungen 
verlangen zwingend die Einhaltung der eu-
ropäischen Regeln. Die parallel zur Ermögli-
chung der Personenfreizügigkeit im Schen-
genraum geschaffenen Kooperationssysteme 
bedürfen präziser rechtsstaatlicher Vollzüge. 
Die Rechtsunsicherheiten einer Kadi-Justiz 
(Max Weber), die Fall für Fall neue Regeln und 
Prüfschritte erfindet, gefährdet die europä-
ische justizielle Zusammenarbeit. Kreatives 
Übertrumpfen der EuGH-Rechtsprechung 
führt nicht zu mehr praktischem Menschen-
rechtsschutz, sondern lässt die europäischen 
Regime stocken. 

. Handelt es sich bei der neuen BVerfG-
Rechtsprechung um eine neue Form passiver 
Aggression gegen die weitere EU-Entwicklung 
im Justizbereich? Ist die Intention des BVerfG, 
sich selbst in der Konkurrenz mit dem EuGH 
mit europapolitischer Bedeutung anzufüt-
tern, wirklich ein guter Grund für die in Kauf 
genommene Rechtsunsicherheit? Die Inte-
grations- und Rechtsstaatsgewinne, die der 
Rat, das Parlament, die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sich von den Regimen mit 
gegenseitiger Anerkennung gerichtlicher 
Entscheidungen versprachen, könnten nun 
im Dickicht der sich am EuGH abarbeitenden 
BVerfG-Einzelentscheidungen verloren gehen. 

Die EU-Befangenheit: zum Beschluss vom 
12. Januar 2021

. Die EU-kritische Grundlinie im BVerfG fin-
det nicht bei allen BVerfG-Richter*innen Un-
terstützung. Auch nach dem Ausscheiden der 
als EU-freundlich bekannten BVerfG-Richterin 
Lübbe-Wolff gibt es jüngere Richter*innen, 
die dem EU-kritischen Mainstream des Zwei-
ten Senats kritisch begegnen. Wie geht das 
BVerfG mit seinen internen Kritikern um? 

Neue Richter*innen am BVerfG, neue Stim-
men zur Verfassung!
. Über die kommunikativen Interna des 
BVerfG schweigt der erwähnte erste Jahres-
bericht 2021 sich aus: es gibt zwar ein Kapi-
tel mit der Überschrift »Blick hinter die Ku-
lissen«, ein solcher Blick wird aber lediglich 
auf die Wechsel in den Richterämtern und im 
Präsidium erlaubt. Doch es gibt einen Link auf 

Umfang der deutschen Prüfung jahrelang in 
Auslieferungshaft zu verbringen, bis sie frei-
gelassen werden muss. Das kann Jahre der 
Haftunterbringung oder Freigang unter Auf-
lagen in Deutschland bedeuten, wenn (wie 
bei den entschiedenen beiden Fällen) ein Ver-
handlungsmarathon durch Verfahren vor dem 
BVerfG oder vor dem EGMR zwischengeschal-
tet wird. 

. Der EuGH hatte den ersuchten Mitglied-
staaten und ihrer Justiz im Jahr 2012 zu-
nächst in der Rechtssache Melloni (EuGH, Rs. 
C-399/11) eine eigene Prüfungskompetenz in 
Grundrechts- und Haftbedingungsfragen der 
Überstellung versagt. Dann hatte er im Jahr 
2016 auf Vorlage des Oberlandesgerichts 
Bremen in der Rechtssache Aranyosi und 
Caldararu (EuGH, Rs. C-404/15 und C-659/15) 
ausnahmsweise eine Grundrechts- und Men-
schenwürdeprüfung vor Übergabe des Ver-
folgten zugelassen. Art. 1 Abs. 3, Art. 5 und 
Art. 6 Abs. 1 des Rahmenbeschlusses (zum 
EU-Haftbefehl) seien dahin auszulegen, dass 
die vollstreckende Justizbehörde (nur) prüfen 
müsse, ob es ernsthafte und durch Tatsachen 
bestätigte Gründe für die Annahme gibt, dass 
die Person, gegen die sich ein zum Zweck der 
Strafverfolgung oder der Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe erlassener Haftbefehl richtet, 
aufgrund der Bedingungen ihrer Inhaftierung 
in diesem Mitgliedstaat einer echten Gefahr 
unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung im Sinne von Art. 4 der Grundrechte-
Charta ausgesetzt sein wird. Eine Ermittlung 
des ersuchten Staates ins Blaue hinein, nach 
der Zukunft in potentiellen künftigen Haftan-
stalten im ausstellenden Staat, hat der EuGH 
nicht vorgesehen. Diese vermeintliche »Lü-
cke« hat das BVerfG geschlossen. 

Droht eine Krise der gegenseitigen Anerken-
nung in der EU?
. Was bedeutet dies für die Zukunft unserer 
europäischen Justizsysteme? Komplexe justi-
zielle Regime wie die Überstellungen aufgrund 
Europäischen Haftbefehls, die Vollstreckung 
europäischer Geldstrafen und Geldbußen, 
die Überwachung von Bewährungsauflagen 
und anderen strafrechtlichen Maßnahmen in 
der EU, die Umsetzung europäischer Ermitt-
lungsanordnungen und europäischer Sicher-
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sueddeutsche.de/politik/gauweiler-neben-
einkuenfte-csu-finck-1.5247091). Denn zeit-
gleich mit dem erstgenannten Antrag auf 
Vollstreckungsanordnung formulierten die 
Antragsteller durch Rechtsanwalt Gauweiler 
einen Befangenheitsantrag gegen Richterin 
Wallrabenstein mit dem Ziel des Ausschlus-
ses von diesem Verfahren. Die Begründung: 
Richterin Wallrabenstein habe vor ihrer Wahl 
und Bestellung als Verfassungsrichterin (in 
ihrer Funktion als Professorin an der Univer-
sität Frankfurt/Main) in einem Gespräch mit 
dem FAZ-Autor Konrad Schuller Äußerungen 
zum Follow-Up der BVerfG-Entscheidung vom 
5. Mai 2020 gemacht. Diese rechtfertigten die 
Besorgnis der Befangenheit. 

. Mit Beschluss vom 12. Januar 2021 gab 
der Zweite Senat dem Befangenheitsantrag 
gegen Richterin Wallrabenstein statt und 
schloss sie von der weiteren Beratung und 
Entscheidung über das Follow-Up zum Urteil 
vom 5. Mai 2020 aus. Was ist der Hintergrund, 
und wie lautet die Begründung für diese un-
gewöhnliche Befangenheitsentscheidung? 
Die Tatsachen lesen sich wie ein Justizkrimi-
nalstück.

Das inszenierte FAS-Interview der BVerfG-
Richterin vor ihrer Ernennung
. Bevor Prof. Wallrabenstein Richterin am 
BVerfG wurde, war sie durch den FAS-Reporter 
Schuller, einen Osteuropa-Korrespondenten, 
in ein Hintergrundgespräch über die aktuelle 
EU-Rechtsprechung des BVerfG verwickelt 
worden. Das Gespräch (https://www.faz.
net/aktuell/politik/inland/wallrabenstein-
loesungen-im-ezb-karlsruhe-streit-16825490.
html) wurde nicht als Interview in der FAS und 
FAZ-Online wiedergegeben, sondern in indi-
rekter Rede berichtet. In dem Gespräch soll 
Wallrabenstein gesagt haben, sie sei europa-
freundlich, und sie wisse natürlich nicht, was 
die rechtlichen Folgen der Entscheidung des 
BVerfG vom 5. Mai 2020 sein würden. Sie kön-
ne sich aber vorstellen, dass wegen der Voll-
streckung kein förmlicher neuer Beschluss 
der EZB und des Rates erforderlich sein könn-
te, und – wenn überhaupt – auch keine förm-
liche Vollstreckungsanordnung des BVerfG. 

. Der Zweite Senat des BVerfG hat diese 
vagen, kein Ergebnis befürwortenden, kei-
neswegs klar positionierten Äußerungen 
im Frühjahr 2020 ausreichen lassen, um die 
Richterin im Januar 2021 vom Verfahren aus-
zuschließen, wegen Besorgnis der Befangen-
heit. Der Senat hat zwar konzediert, dass in 
dem Artikel in der FAS keine Festlegung auf 
eine bestimmte Rechtsposition in künftigen 
EU-Rechtsstreitigkeiten erfolgte. Doch schon 
ihren Appell, dass der entstandene Grund-
satzkonflikt zwischen BVerfG, EZB und EuGH 
durch Verständigung statt Vollstreckung ge-
löst werden könnte, ließ der Senat für sein 
Verdikt ausreichen, dass Zweifel an ihrer Vor-
eingenommenheit und objektiven Einstel-
lung berechtigt seien. 

Befangenheit durch Unbefangenheit? 
. Ihre dienstliche Äußerung, mit der sie ihre 
Unvoreingenommenheit und Offenheit als 
Verfassungsrichterin klarstellte, wurde wie 
eine Schutzbehauptung verworfen. Dass sie 
sich im Interview als designierte Richterin 
am BVerfG klar zur europäischen Integration 
bekannt habe und dass sie das weitere Ver-
fahren zur Umsetzung des Urteils vom 5. Mai 
2020 als offen bezeichnet habe, wird ihr von 
der Mehrheit des Senats als Befangenheits-
grund vorgehalten. Die neue Richterin habe 
(durch ihre Offenheit für Verständigungslö-
sungen) ihre Verpflichtung zur Zurückhal-
tung verletzt. 

. Soll dieser ungewöhnliche Befangenheits-
beschluss das gesamte Urteil vom 5. Mai 
2020 kanonisieren und dann jede öffentliche 
abweichende Äußerung einer Richter*in zur 
EZB-Entscheidung mit der Sanktion des Aus-
schlusses verfolgen? Vergleichen wir diese 
Befangenheitsentscheidung mit früheren 
Entscheidungen des BVerfG zur Bewertung 
von Professor*innen-Äußerungen, die vor 
ihrer Ernennung als Kommentator*innen in 
Nachschlagewerken und Aufsätzen tätig wa-
ren. Wurden sie gehindert, später ihre eige-
nen Überzeugungen in der BVerfG-Rechtspre-
chung durchzusetzen? Durchaus nicht!

. Bisher galt, dass für die Besorgnis der Be-
fangenheit einer Verfassungsrichter*in ein 

zusätzliches besorgniserregendes Moment 
in der Person oder im Verhalten hinzutreten 
müsse, so dass sie die streitige Rechtsfrage 
nicht mehr offen und unbefangen beurtei-
len werde (BVerfGE 98, 134, 137 f.). Und früher 
galt, dass eine politische Äußerung (zumal 
von Professor*innen) vor der Mitgliedschaft 
im BVerfG eben nur eine politische Äußerung 
ohne Befangenheitsgrund ist. Vorerst bleibt 
die Befangenheitsentscheidung vom 12. Ja-
nuar aber ohne gravierende Folgen. Denn mit 
Beschluß vom 29. April 2021 (2 BvR 1651/15; 2 
BvR 2006/15) hat der Zweite Senat den An-
trag auf Erlass der Vollstreckungsanordnung 
im PSPP-Fall verworfen, als unzulässig aus 
prozessualen Gründen und unbegründet.
(https://www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/04/
rs20210429_2bvr165115.html) Wie geht es wei-
ter?

5. Ein Ausblick auf weitere Sternstunden 
für das BVerfG. Gefahren für Deutsch-
lands Erfolge in der EU-Ratspräsident-
schaft?

. Ein halbes Jahr nach dem Antrag auf Er-
lass einer Vollstreckungsanordnung und dem 
Befangenheitsantrag, konkret am 11. März 
2021, gingen beim BVerfG die Klage der AfD 
und die Verfassungsbeschwerde der gleichen 
EU-kritischen Beschwerdeführer gegen die 
Beteiligung der Regierung und der Bundes-
bank an dem Corona-bezogenen PEPP-Anlei-
hekauf-Programm der EZB ein. Ziel ist hier 
die entsprechende Verhinderung des Corona-
Notfall-Programms PEPP der EZB (nach dem 
Modell der BVerfG-Entscheidung vom 5. Mai 
2020 wegen Verstoßes gegen das Staatsfi-
nanzierungsverbot). Eine Entscheidung des 
BVerfG dazu steht aus. Wird das BVerfG eben-
so entscheiden wie im Falle des EZB-PSPP-
Programms?

Droht eine Finanzkrise der EU, bewirkt durch 
das BVerfG?
. Ende März 2021 ging dann die Verfas-
sungsbeschwerde mit Eilantrag des »Bünd-
nis Bürgerwille« (der Ex-AfD-Vertreter Lucke, 
Starbatty, Vaubel und Henkel) gegen die 
Zustimmung und Beteiligung Deutschlands 
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am Milliarden-EU-Finanzplanungspaket und 
gegen das deutsche Zustimmungsgesetz 
des Bundestages zum neuen Eigenmittel-
Beschluss der EU beim BVerfG ein. Ziel dieser 
Verfassungsbeschwerde (2 BvR 547/21) ist u.a. 
die Verhinderung der gesetzlichen Ermäch-
tigung der EU zur Haushaltsfinanzierung 
durch Kreditaufnahme im neuen Eigenmittel-
Beschluss nach Artikel 311 AEUV sowie der 
deutschen Zustimmung zum mehrjährigen 
Finanzrahmen nach Artikel 312 AEUV. 

. Für diese neuen Planungen einer mittel-
fristigen Finanzierung zur Bewältigung der 
Corona-Krise und der Klima- und Umweltpoli-
tik hatten sich Bundesregierung und Bundes-
tag in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
2020 nachhaltig eingesetzt. Es gehört zu den 
Erfolgen der deutschen EU-Präsidentschaft, 
wie die Bundesregierung nicht müde wird zu 
betonen, dass es gelungen ist, zu dieser mit-
telfristigen Finanzplanung eine Einigung im 
Rat (und mit dem Parlament) herbeizuführen. 

. Die genannten Antrags- und Beschwer-
deverfahren gegen diese Finanzplanung und 
den neuen Eigenmittelbeschluss, der (anders 
als anderes Sekundärrecht) der gesetzlichen 
Zustimmung durch die Mitgliedstaaten be-
darf, stellen das BVerfG vor große Herausfor-
derungen. Sie bieten der EU-kritischen Mehr-
heit im Zweiten Senat weitere Gelegenheit, 
sich mehr Europa-Bedeutung zuwachsen zu 
lassen, und wichtige EU-Regelwerke zu blo-
ckieren und abzuändern. Folgende Schritte 
hat das BVerfG schon getan:

Der Hängeschluss vom 26. März 2021
. Am 26. März 2021 hat der Zweite Senat 
des BVerfG (2 BvR 547/21) angeordnet, dass 
das Gesetz zum Beschluss des Rates vom 
14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsys-
tem der Europäischen Union und zur Aufhe-

bung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom 
(Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz 
– ERatG) nicht durch den Bundespräsidenten 
bis zur Eilentscheidung des BVerfG ausgefer-
tigt werden darf (Hängebeschluss). Das war 
ein bisher beispielloser Sperrbeschluss gegen 
den Bundespräsidenten!

Der Eilverfahrensbeschluss vom 21. April 
2021
. Am 21. April 2021 hat das BVerfG (2 BvR 
547/21) mit Eilbeschluss eine summarische 
Prüfung der Erfolgsaussicht der Verfassungs-
beschwerde und eine Folgeabwägung vorge-
nommen und dem Bundespräsidenten die 
Unterzeichnung des Gesetzes zu den EU-
Haushaltsverpflichtungen erlaubt. Ob die 
Ausgestaltung des Eigenmittelbeschlusses 
2020 den sich aus Art. 79 Abs. 3 GG ergeben-
den Anforderungen an den Schutz der Haus-
haltsautonomie des Deutschen Bundestages 
vollständig Rechnung trägt, werde im Ver-
fahren der Hauptsache geklärt. Dabei werde 
insbesondere zu prüfen sein, ob durch den 
Eigenmittelbeschluss 2020 dauerhafte Me-
chanismen begründet werden, die auf eine 
Haftungsübernahme für Willensentscheidun-
gen anderer Staaten hinauslaufen, ob Ver-
pflichtungen entstehen können, die für das 
Budgetrecht des Bundestages von struktu-
reller Bedeutung sind, sowie ob gewährleistet 
ist, dass ein hinreichender parlamentarischer 
Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs 
mit den zur Verfügung gestellten Mitteln be-
steht. Eine Berührung der deutschen Verfas-
sungsidentität sei insoweit angesichts des 
Umfangs des Haftungsrisikos, seiner Dauer 
und der begrenzten Mitwirkungsmöglich-
keiten des Bundestages nicht ausgeschlos-
sen. Doch bei summarischer Prüfung seien 
die möglicherweise irreparablen Folgen ei-
ner EU-Haushaltssperre als übergewichtiger 
Gesichtspunkt in Rechnung zu stellen: Ohne 

deutsche gesetzliche Zustimmung drohe 
das geplante Wiederaufbauinstrument der 
EU zur Bewältigung der Folgen der COVID-
19-Pandemie zu scheitern. Sollte sich, so der 
Zweite Senat, der Eigenmittelbeschluss 2020 
im Hauptsacheverfahren als Ultra-vires-Akt 
erweisen, bestehe die Möglichkeit, dass der 
– nach Art. 267 AEUV zu befassende – EuGH 
den Eigenmittelbeschluss für nichtig erkläre. 
Das BVerfG hat also eine Vorlage an den EuGH 
angedacht und vorerst justizielle Zurückhal-
tung gezeigt. Besteht also Hoffnung, dass es 
das in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/
Monatsberichte/2021/01/Inhalte/Kapitel-2b-
Schlaglicht/2b-bilanz-eu-ratspraesident-
schaft.html) mühsam verhandelte und kon-
sentierte Konzept für die EU-Finanzierung 
(der Corona-Krise und Klimawende) im Ergeb-
nis wohl nicht aushebeln wird, also die Erfol-
ge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im 
Jahr 2021 nicht zerbröckeln lassen wird? Es 
bleibt zu wünschen, dass die EU-freundlichen 
Richter*innen mit Richterin Wallrabenstein 
ihre Richter-Kolleg*innen im Zweiten Senat 
wieder zu einem offenen Verständnis des Ar-
tikels 23 GG überzeugen werden. 
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. Im Dezember 2020 und Januar 2021 erlebte Deutschland die zwei-
te Infektionswelle, die ein wesentlich größeres Ausmaß hatte, als 
die erste im März und April des Jahres 2020. Anders als noch bei der 
ersten Welle reagierten die bremischen Justizbehörden nicht mit der 
allgemeinen Empfehlung, aufschiebbare Verfahren nach Möglichkeit 
in eine risikofreiere Zeit zu verschieben und nur noch dringend not-
wendige Verfahren zu verhandeln. Stattdessen verließ man sich auf 
das in der Zwischenzeit entwickelte Hygienekonzept. Dieses bestand 
und besteht heute noch in der Errichtung von Plexiglasschutzwänden 
in den Gerichtssälen, der Beschränkung der Personenzahl in den je-
weiligen Verhandlungssälen auf eine mit Arbeitsmedizinern ermittelte 
Höchstzahl, dem Tragen von Schutzmasken, soweit dies die konkrete 
Verhandlungssituation zulässt, sowie dem generellen Abstandsgebot 
und dem regelmäßigen Lüften der Gerichtssäle.

. Die Vereinigung niedersächsischer und bremischer Strafverteidige-
rinnen und Strafverteidiger (VNBS e. V.) zeigte sich besorgt und war 
der Auffassung, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um einen 
bestmöglichen Schutz der in der Justiz Beschäftigten zu erreichen. 
Das grundlegende Gebot einer Kontaktvermeidung war unserer Mei-
nung nach nicht ausreichend berücksichtigt. Insbesondere, aber na-
türlich nicht ausschließlich, sind Strafverteidigerinnen und Strafver-
teidiger in der Regel zur Vorbereitung von Hauptverhandlungen auf 
nicht vermeidbare Kontakte mit ihren Mandantinnen und Mandanten 
angewiesen. Sowohl vor wie während der Hauptverhandlung sind 
Besprechungen erforderlich, müssen Dokumente und Aktenbestand-
teile gegebenenfalls gemeinsam betrachtet und ausgewertet werden. 
Erforderlichenfalls muss mit Zeugen und Sachverständigen Kontakt 
aufgenommen und gesprochen werden. 

. Während also im privaten Bereich nur noch der direkte Kontakt 
mit einer einzigen nicht im gleichen Haushalt lebenden Person erlaubt 
war, wurde den Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern zugemu-
tet, ihre Tätigkeit unter Pandemiebedingungen ungebremst fortzuset-
zen.

. Hierbei hing und hängt es im Einzelfall von dem Verständnis und 
letztlich dem Wohlwollen der Richterinnen und Richter ab, ob Haupt-
verhandlungen verschoben werden, oder auf Einhaltung der festge-
legten Termine bestanden wird. Einen durchsetzbaren Anspruch auf 
Terminsverlegung gibt es grundsätzlich nicht. Als letzte Möglichkeit 
bleibt damit nur die Niederlegung des Mandates oder der Antrag auf 
Entpflichtung als beigeordneter Verteidiger.

. Natürlich ist allen Beteiligten bewusst, dass das Aufschieben von 
Hauptverhandlungsterminen am Ende zu einem Verfahrensberg führt, 
der dann wieder abgebaut werden muss. Insbesondere das Land-
gericht Bremen hatte in den vergangenen Jahren bekanntlich große 
Mühe, seit Jahren aufgestaute Verfahren wieder abzubauen.

. Vor dem Hintergrund der grassierenden Pandemie schien dies aber 
gegenüber einer möglichen Vielzahl von Infizierten mit möglicherwei-
se schwerwiegenden oder sogar tödlichen Verläufen das kleinere Übel. 

. Der VNBS wandte sich daher in einem offenen Brief an die in der 
Justiz Verantwortlichen mit der Bitte und Aufforderung, eine allge-
meine Empfehlung dahingehend auszusprechen, nicht unbedingt er-
forderliche Hauptverhandlungen hinauszuschieben und damit dem 
obersten Gebot einer Kontaktvermeidungsstrategie genüge zu tun. 
Wir waren der Auffassung, dass eine solche allgemeine Empfehlung 
insbesondere die vor Ort tätigen Richterinnen und Richter in ihrer Ent-
scheidung entlastet und die häufig unvermeidbare Folge eines Verfah-
rensstaus damit zu einem allgemeinen Problem der Justiz wird und 
nicht ausschließlich von den jeweils betroffenen Dezernentinnen und 
Dezernenten zu schultern ist.

. Leider stießen wir sowohl bei der Justizverwaltung wie auch bei 
den Präsidien von LG und OLG auf taube Ohren. Man war der Auffas-
sung, dass die Hygienekonzepte einen ausreichenden Schutz vor In-
fektionen bieten und Infektionen in den bremischen Gerichten damit 
so gut wie ausgeschlossen sind. Anders als andere Justizverwaltungen 
und anders als bei der ersten Welle sah man sich also nicht in der Lage, 
den Kolleginnen und Kollegen Richterinnen und Richtern selbstver-
ständlich unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit allgemein 
zu empfehlen, nach Möglichkeit Hauptverhandlungen aufzuschieben 
oder von den neu geschaffenen Unterbrechungstatbeständen der 
StPO Gebrauch zu machen.1

. Im Gegenteil wurde zu Hochzeiten der Pandemie als geradezu gro-
teskes Beispiel ein Verfahren verhandelt, das zuvor über acht Jahre aus 
den unterschiedlichsten Gründen immer wieder verschoben worden 
war, das sogenannte Baustellenverfahren. 

. Inzwischen wissen wir, dass die Hygienekonzepte der bremischen 
Gerichte keineswegs unfehlbar sind. Es gibt Coronainfektionen sowohl 

1 § 10 Einführungsgesetz zur StPO: Coronabedingte Hemmung der Unterbrechungsfristen um 
2 Monate 
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ven Corona-Ausbruch gegeben, der zu drastischen und umfangreichen 
Beschränkungen führt. Besuche und Verteidigergespräche können 
nicht mehr stattfinden. Auch Hauptverhandlungen müssen ausfallen 
bzw. verschoben werden. 

. Lösen ließe sich das Ganze nur, wenn sämtliche Angehörige der 
Justiz einschließlich der Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger pri-
orisiert geimpft würden. Bis dahin sollte alles soweit es geht herunter-
gefahren werden.

. Leider gibt es auch einem Strafverteidiger manchmal kein gutes 
Gefühl, wenn man in einer Sache Recht behalten hat.

. Die Bundesregierung greift wegen gegenwärtig geradezu explodie-
render Infektionszahlen zu einer bundesweiten Notbremse. Die Justiz 
scheint das alles nicht zu bewegen, sie setzt unbeirrt ihren Kurs fort. 
Nach wie vor wird nicht auf Kontaktvermeidungsstrategie gesetzt, 
sondern auf mehr oder weniger wirksame Hygienekonzepte. Eine 
Trennscheibe nützt aber nichts, wenn man sich vorher auf Fluren und 
Eingängen zu Verhandlungssälen begegnet, oder wenn Prozesssitua-
tionen mit Mandanten akut besprochen werden müssen. Wir wissen 
inzwischen, dass Infektionen vorwiegend in geschlossenen Räumen 
geschehen, also Gerichtssälen, Haftanstalten, eben überall dort, wo 
Kontakte zwangsläufig erfolgen müssen.

. Einen einigermaßen zuverlässigen Schutz wird man nur durch eine 
umfassende Impfung der Beteiligten erreichen können. Nach dem ge-
genwärtigen Stand wird dies voraussichtlich für die in der Justiz Be-
schäftigten im August/September des Jahres der Fall sein. Ich bin mir 
sicher, dass der Rechtsstaat nicht zusammenbrechen wird, wenn ein 
Großteil der jetzt anhängigen Verfahren auf diesen Zeitpunkt verscho-
ben wird. Sicher bin ich mir allerdings, dass sich im gegenteiligen Fall 
noch eine ganze Reihe weiterer Personen vermeidbar infizieren wer-
den. 

am Landgericht, wie auch am Amtsgericht. Und auch hier kann der 
Umgang der Justiz mit diesen Infektionen nur als geradezu fahrlässig 
bezeichnet werden. So ist es vorgekommen, dass die Verfahrensbetei-
ligten und möglichen Kontaktpersonen einer an einem Freitag in einer 
Hauptverhandlung aufgetretenen Infektion erst am darauf folgenden 
Dienstag hierüber unterrichtet wurden.

. Auch in Niedersachsen gestaltet sich die Situation ähnlich schwie-
rig und damit ggf. risikoreich. Die in dem offenen Brief geäußerte Bitte 
fand dort ebenfalls wenig Gehör. Die Reaktion des Niedersächsischen 
Justizministeriums (stellvertretend für alle nds. OLG-Präsidentinnen 
und -präsidenten): Die Richter seien gebeten worden, den Sitzungs-
dienst an die allgemeine Pandemiesituation anzupassen und vorran-
gig zu prüfen, ob eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 
erfolgen kann. Die Realität: Nur ein geringer Teil der Verfahren ist na-
turgemäß im Strafrecht für eine Entscheidung ohne mündliche Ver-
handlung geeignet, so dass nahezu »business as usual« herrscht. Zwar 
werden Hygienekonzepte wie in Bremen eingehalten und umgesetzt. 
Ob diese jedoch alle Verfahrensbeteiligten hinreichend schützen, mag 
für die besondere Situation des Strafverfahrens bezweifelt werden. 
Haftsachen müssen verhandelt werden, dies gebieten die Freiheits-
rechte der Beschuldigten. Allerdings gäbe die Pandemie und insbeson-
dere die Situation in den Haftanstalten Anlass, den einen oder ande-
ren Haftbefehl auf seine Substanz zu überprüfen und gegebenenfalls 
über alternative Möglichkeiten der Verfahrenssicherung wie etwa eine 
Aussetzung des Haftbefehls gegen Auflagen nachzudenken. Aktuelle 
Untersuchungen zur Praxis der Untersuchungshaft kommen ohnehin 
zu dem Ergebnis, dass ca. 80 % der wegen Fluchtgefahr erlassenen 
Haftbefehle nicht begründet sind2. Stattdessen werden aber auch in 
der aktuellen 3. Welle immer wieder Verfahren mit einer Vielzahl von 
Personen (mehr als 20) in Gerichtssälen geführt, was für alle Verfah-
rensbeteiligten eine erhebliche Belastung darstellt. 

. Besonders brisant ist dabei die Situation in den Haftanstalten. So 
hat es in der Untersuchungshaftanstalt Hamburg gerade einen massi-

2  Wolf, Die Fluchtprognose im Untersuchungshaftrecht, 2017.
*Armin von Döllen ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Zertifizierter Berater für 
Steuerstrafrecht in Bremen sowie Vorstandsmitglied der VNBS e. V.
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[RECHTSPOLITISCHES]

system bei Gewalt gegen Frauen auszubauen 
und verpflichtende Fortbildungen für Polizei 
und Justiz zu etablieren. Im begründenden 
Vorspann führen die AntragstellerInnen aus, 
dass auch das deutsche Rechtssystem die 
strukturelle Dimension verkenne, die hinter 
der Ermordung von Frauen stehe. Dadurch er-
folgten Auslegungen, die auf eine Verharmlo-
sung geschlechtsspezifischer Gewalt hindeu-
teten. 

. Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am 
BGH a. D., hält den Antrag für nicht begrün-
det, kritisiert die darin aufgestellten »Be-
hauptungen« scharf und teilt auch ordentlich 
aus. Die AntragstellerInnen demonstrierten, 
so Fischer, eine an Feindbildern orientierte 
Sichtweise, die mit einer liberalen, rechts-
staatlichen Kriminalpolitik nichts zu tun 
habe. Dasselbe gelte für die von einer Sach-
verständigen (welche meint er wohl?) »denun-
ziativ« aufgestellte Behauptung, die von der 
Rechtsprechung des BGH herausgearbeitete 
Abgrenzung von Tötungsmotiven »niedriger 
Beweggründe« sei insoweit falsch, opfer-
missachtend und frauenfeindlich, als sie zu 
Unrecht eine Fallgruppe von »Verzweiflungs-
taten« enthalte, bei welcher eine Bewertung 
als »niedrig«, also als »auf tiefster sittlicher 
Stufe stehend, verachtenswert«, ausscheide. 
»Ein undifferenziertes Strafbedürfnis (…) und 
vorurteilsorientierte moralische Empörung«, 
so Fischer, sei nicht geeignet, Straftaten zu 
verhindern und trage nichts zum Rechtsfrie-
den bei. Letzteres bestreitet wohl in der Sache 
niemand. Bemerkenswert ist jedoch die mit 
dem Satz handstreichartig erfolgte Diffamie-
rung der AntragstellerInnen, mehrerer (aller?) 
Sachverständiger und wohl auch von Auto-
rinnen wie Backes/Bettoni als hysterische, 
zeigefingerschwingende Moralapostillen, die 

. Die BT-Drucksache 19/23999 kommt et-
was hilflos daher angesichts des Grauens, 
das sie zu beschreiben und bekämpfen sucht. 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE »Femizide 
in Deutschland untersuchen, benennen und 
verhindern« zur Beschlussfassung für den 
Bundestag passt gerade mal auf ein DinA4-
Blatt und umfasst sieben Punkte. Es ist aber 
auch schon so viel geschrieben, berichtet, 
verkündet, beschlossen, erörtert, angeklagt, 
beklagt, angeprangert und recherchiert 
worden – wozu eine Wiederholung von hin-
länglich Bekanntem? In Deutschland werden 
Frauen von ihren Partnern oder ehemaligen 
Partnern getötet. Im Jahr 2019 wurden 301 
Frauen Opfer einer versuchten oder vollen-
deten Tötung durch ihren (Ex)-Ehemann oder 
(Ex-)Partner. In 111 Fällen war der Täter erfolg-
reich. Das kann man auf das Jahr hochgerech-
net auch anders formulieren, nämlich »Alle 
drei Tage« – so der Titel des verstörenden 
Buches von Laura Backes und Margherita Bet-
toni.1 Neben theoretischen Erörterungen über 
die hinter den Taten stehenden Muster, die 
oftmals verharmlosende Berichterstattung, 
einem Blick in die Rechtsprechung und in die 
Praxen anderer Länder enthält das Buch der 
beiden Journalistinnen fünf Protokolle von 
Frauen, die einen Femizidversuch überlebt 
haben. Bei der Anzahl der getöteten (Ex-)Part-
nerinnen im Jahr 2019 handelt es sich nicht 
um eine Ausnahme: im Jahr 2018 waren es 122 
Frauen, im Jahr 2017 147. 

. Das sind die Zahlen. Umstritten ist deren 
gesellschaftliche und kriminologische Ein-
ordnung: Beziehungstat? Familientragödie? 
Eifersuchtsdrama? Sind das alles tragische, 

1 Laura Backes/Margherita Bettoni: Alle drei Tage. Warum 
Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen. 
München, 2021. 

bedauernswerte Einzeltaten – ja Schicksals-
schläge, von jeweils individuell unterschied-
lich, aber auf jeden Fall ungemein verzwei-
felten, nicht-mehr-weiter-wissenden und 
außer-sich-seienden Männern begangen? In 
den Ausnahmezustand getrieben, vielleicht 
sogar – ha! – von der eigenen Frau. Oder ent-
springen die gewaltsamen Tötungen einem 
gewaltsamen System, einer allgemeinen 
Struktur, die die Tötung einer Repräsentantin 
des einen Geschlechtes 
durch das andere gewis-
sermaßen begünstigt, als 
legitime Variante erschei-
nen lässt? Allein schon die 
aufgrund des Antrages 
erfolgte Anhörung des 
Ausschusses für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend am 1. März 2021 
und die dazu erstellten schriftlichen Stellung-
nahmen2 rechtfertigen die Initiative. 

. Im Antrag der Bundestagsfraktion DIE 
LINKE heißt es: »Um einen Femizid handelt 
es sich, wenn Frauen oder Mädchen aufgrund 
ihrer Geschlechtszugehörigkeit und vor dem 
Hintergrund eines hierarchischen Geschlech-
terverhältnisses und dem daraus resultieren-
den patriarchalen Dominanzstreben getötet 
werden.« Die Fraktion DIE LINKE wirft der 
Bundesregierung vor, sich zu weigern, Femi-
zide anzuerkennen und fordert sie daher auf, 
diese zu »untersuchen, benennen und verhin-

dern.« Das scheint ein ganz passabler 
Plan zu sein, wenn auch die Reihen-
folge hinkt. Im Einzelnen wird die 
Bundesregierung in dem Antrag u. a. 
aufgefordert, Tötungsdelikte an Frau-
en und Mädchen, die aufgrund des 
hierarchischen Geschlechterverhält-
nisses begangen werden, als Femizide 

anzuerkennen, eine unabhängige »Femicide 
Watch«-Beobachtungsstelle einzurichten, das 
Lagebild »Partnerschaftsgewalt« der polizeili-
chen Kriminalstatistik zu erweitern, das Hilfe-

2 www.bundestag.de/ausschuesse/a13/Anhoerungen. Le-
senswert auch das Wortprotokoll der öffentlichen Anhörung 
vom 1. März 2021, Protokoll-Nr. 19/84, Deutscher Bundestag, 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Barbara Nohr

Alle drei Tage
Über leidende Männer und unartige Frauen. Ein Antrag, eine Anhörung und eine Rezension.

»Wenn Femizide nicht als solche benannt werden, ver-
schwindet die gesellschaftliche Dimension der Taten.«

Cornelia Möhring, DIE LINKE

»Bei gefährlicher Körperverletzung in Partner-
schaften sind 30 Prozent Männer.«

Sylvia Pantel, CDU/CSU
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– wenn man das weiterspinnt – den Rechts-
frieden stören und alle Männer hinter Gittern 
sehen wollen. Da drängt sich die Frage auf, ob 
es nicht Fischer selbst ist, der hier an einem 
Feindbild bastelt. 

. Außer Fischer stören dann aber alle (weib-
lichen) Sachverständigen den Rechtsfrieden 
und empören sich in ihren differenzierten 
und auch differenzierenden Stellungnahmen. 
Nur am Rande: während Fischer sich und die 
Leserin auf sein eigenes, sicherlich pro-
fundes Wissen verlässt und ganz ohne 
irgendwelche Anmerkungen auskommt 
(Fischer bei der Anhörung: »Also man 
muss schon ein bisschen Revisionsrecht 
berücksichtigen, wenn man Revisions-
recht beurteilen will.«), belegt etwa die 
Sachverständige Lembke ihre umfangreichen 
Ausführungen anhand von 61 Fußnoten, da-
runter weiterführende Links auf die Polizei-
liche Kriminalstatistik, Kommentierungen 
zum StGB und zu Entscheidungen des BGH. 

. Susanne Schröter (Institut für Ethnolo-
gie, Goethe Universität Frankfurt am Main) 
begrüßt die Initiative als einen Schritt in die 
richtige Richtung. Die Verantwortlichkeit pa-
triarchaler Strukturen und Einstellungen für 
Morde an Frauen seien sichtbar zu machen 
und Verharmlosungen anzuprangern. Aller-
dings hält sie dafür den Begriff »Femizid« für 
nicht geeignet: So handele es sich auch bei 
den Tötungen von Arbeitsmigrantinnen in 
Mexiko beispielsweise in den 1990er Jahren 
um Femizide, die nichts mit den in dem An-
trag genannten Fällen gemein hätten. Auf der 
anderen Seite blieben in dem Antrag die in der 
Istanbul-Konvention ausdrücklich genannten 
Zwangsheiraten, Kinderehen, Straftaten im 
Namen der Ehre und Gewalt, die durch Kul-
turen und Religionen gerechtfertigt würden, 
außer Betracht. Der Begriff des Femizids ma-
che sowohl die männlichen Opfer als auch die 
nicht-letalen Formen von Gewalt unsichtbar. 

. Die Geschäftsführerin des Vereins »Frau-
enhauskoordinierung e. V.« Heike Herold 

begrüßt die Initiative, ausdrücklich auch die 
Forderung, die darin genannten Tötungen als 
Femizide zu benennen. Dies biete die Mög-
lichkeit, das Machtungleichgewicht sichtbar 
zu machen, das den Femiziden zugrunde 
liege. Die systematische und möglichst brei-
te Datenerfassung zu Femiziden hält sie für 
unabdingbar. Die im Einzelnen in dem Antrag 
aufgelisteten Forderungen begrüßt sie weit-
gehend und unterfüttert sie mit Verweisen 
auf die Istanbul-Konvention. 

. Auch die Fachanwältin für Strafrecht und 
Familienrecht Christina Clemm begrüßt es 
– »als Praktikerin, die täglich mit Fällen von 
geschlechtsspezifischer Gewalt, sog. Part-
nerschaftsgewalt und sexualisierter Gewalt 
im sozialen Nahraum, aber auch im öffentli-
chen Raum betraut wird« –, dass das Thema 
Femizide endlich eine Aufmerksamkeit auf 
sich zieht. Sie regt an, dabei auch weitere 
Tötungsdelikte mit einzubeziehen: die fahr-
lässige Tötung, Brandstiftung mit Todesfol-
ge, Nachstellungen mit Todesfolge und die 
gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. 
Zudem sollten auch die Fälle miteinbezo-
gen werden, bei denen nicht die Frau selbst 
Opfer ist, sondern eine Person getötet wird, 
um Rache an der Frau zu üben 
(Tötung von Kindern, von 
tatsächlichen oder vermeint-
lichen Partner*innen oder 
Unterstützer*innen der Frau), 
als »Femizid-assoziierte-Delik-
te«. In der Rechtsprechung des 
BGH fänden sich in den letzten Jahren ihrer 
Ansicht nach immer wieder Wertungen, die 
offenbarten, »welche Ignoranz bezgl. gender-
wissenschaftlichen Erkenntnissen besteht.« 
Die Schaffung eines eigenen Straftatbestan-
des »Femizid« befürworte sie hingegen nicht. 

. Eine weitere Stellungnahme liegt von der 
Journalistin Antje Joel vor, Autorin des Buches 
»Prügel. Eine ganz normale Geschichte häus-
licher Gewalt.«3 Zunächst beeindruckt, dass 
Joel den Antrag, zu dem sie Stellung nehmen 
soll, vollständig außen vor lässt. Keine ein-
zige Bezugnahme. Selbst Opfer häuslicher 
Gewalt, beklagt sie die vorwurfsvolle Frage: 
»Warum bist Du nicht einfach gegangen?«, 
die ihr »in gefühlt 99 Prozent der Fälle« von 
ihrem jeweiligen Gegenüber entgegengehal-
ten werde. Da fühle auch ich mich ertappt 
und es ist ein großes Verdienst dieses Bei-
trags, dieses drastisch deutlich zu machen: 
solche und ähnliche Fragen sind »auch eine 
Art, den Frauen übers Maul zu fahren. Sie an 
der Gewalt schuldig zu sprechen. Sie klein zu 
halten.« Um dem Schläger zu entkommen, 
so Joel weiter, brauchen die Betroffenen zu-
nächst einmal Ressourcen: Geld, einen Zu-
fluchtsort und die Unterstützung seitens 
Polizei, Justiz, Familie und FreundInnen. Und: 
»sie müssen gehört werden.«

. Monika Schröttle (Leiterin der Forschungs- 
und Beobachtungsstelle Geschlecht, Gewalt, 
Menschenrechte am Institut für empirische 
Soziologie, Nürnberg) begrüßt die Initiative 
ebenfalls und verweist auf das seit 2018 be-
stehende European Network on Femicide, das 
sich ebenfalls dafür einsetzt. Im Weiteren 
setzt sie den Schwerpunkt bei der Präventi-
on. Sexistische Motive sollten – ebenso wie 
rassistische Motive – bei der Strafzumessung 
berücksichtigt werden. 

. Die Präsidentin des Deutschen Juris-
tinnenbundes e. V. (djb) Maria Wersig und 
die Vorsitzende der Kommission Strafrecht 

3 Antje Joel: Prügel. Eine ganz gewöhnliche Geschichte 
häuslicher Gewalt. Hamburg 2020 (Rowohlt Taschenbuch 
Verlag).

»Sie machen Berlin zu Bagdad.«
Marina Iris Herder-Kühnel, AfD

»Niemand ist für eine Frau so gefährlich wie 
der eigene Partner.«

Leni Breymaier, SPD



verdikt 1.21 , Seite 22 verdikt 1.21 , Seite 23

»Eine Auseinandersetzung mit dem rechten Frau-
enhass blieb bisher aus. (…) Das ist eine sehr unter-
schätzte Gefahr für Frauen.«

Ulle Schauws, Bündnis 90/Die Grünen

lassenen Mann gezeigt, seine ›Verlustangst‹, 
seine Wut, seine ›Verzweiflung‹, seine ›Sorge 
um die Kinder‹, seinen zerstörten Lebenst-
raum. (…) Das Verständnis des Gerichts fand 
allerdings ein abruptes Ende, wenn es sich 
nicht um einen weißen deutschen Täter 
handelte. War der Täter einer Trennungstö-
tung im Osten der Türkei geboren oder von 
kurdischer Volkszugehörigkeit, wurde sein 
Motivbündel nicht mehr als vulnerabler emo-
tionaler Zustand verstanden, sondern als ver-
achtenswertes ›Besitzdenken‹ und illegitimer 
privater Herrschaftsanspruch.« Warum, so 
Lembke, gelingt es den Gerichten nur bei als 
»Ehrenmorden« qualifizierten Tötungsdelik-
ten, die patriarchale Dimension zu erkennen? 
Abschließend verweist sie auf die Istanbul-
Konvention6, die nach ihrer Ratifikation seit 
dem 1. Februar 2019 unmittelbar als Bundes-
recht gilt. »Kurz gesagt, wenn ich ganz ehrlich 
bin, würde es einfach genügen, die Istanbul-
Konvention (…) endlich umzusetzen. Da steht 
nämlich alles drin.« 

. In der nächsten Folge unserer Reihe »Klei-
ner Antrag – ohne Wirkung?« stellen wir Euch 
und Ihnen die Drucksachen 19/24381 und 
19/19914 vor. 

Nachtrag:

. Am 1. Mai 2021 stieß ich bei Süddeutsche.
de auf die folgende Schlagzeile: »Bierwirt soll 
Ex-Freundin erschossen haben.« Der »Bier-

6 Gesetz zu dem Übereinkommen des Europarats vom 11. 
Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention), BGBl 
II vom 26. Juli 2017, S. 1026 ff., abrufbar unter https://www.
bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/verhuetung-und 
bekaempffung-von-gewalt-gegen-frauen-und-haeuslicher-
gewalt-122282

Provokation. Schließlich fordern sie, dass 
das Merkmal der »geschlechtsspezifischen 
Beweggründe« in die Strafzumessungserwä-
gungen des § 46 Abs. 2 StGB aufgenommen 
werden solle, um Staatsanwaltschaften und 
Gerichte zu sensibilisieren.

. Am umfassendsten nimmt Ulrike Lembke 
(Juristische Fakultät Humboldt-Universität 
zu Berlin) Stellung, die zudem im Februar 2021 

einen (ebenfalls sehr lesens-
werten) Beitrag mit dem Ti-
tel: »Nennt sie Femizide!« für 
die Serie »10 nach 8« von zeit-
online verfasst hat.5 Ihrer An-
sicht nach gibt es verschie-
dene Gründe, warum es sich 
lohnt, die Erscheinungsfor-

men tödlicher geschlechtsspezifischer Ge-
walt gegen Frauen unter einen Oberbegriff 
der »Femizide« zusammenzufassen. Zum 
einen kann man Femiziden besser vorbeu-
gen und sie besser bekämpfen, wenn wir sie 
besser verstehen. Zu-
dem werden dadurch 
patriarchale Strukturen 
offengelegt und auch 
verhindert, dass Fe-
mizide »ausgelagert« 
werden: als die Gewalt 
der Fremden. Genau 
das passiert, wenn – wie häufig – Trennungs-
tötungen (nur) als »Ehrenmorde« wahrge-
nommen werden. Tatsächlich unterscheiden 
sich Trennungstötungen (deutscher Männer) 
nicht von Ehrenmorden. Ausführlich disku-
tiert Lemke die rechtliche Bewertung und 
Strafverfolgung der Femizide anhand des 
dafür einschlägigen Mordmerkmals »niedri-
ger Beweggrund« und entdeckt dabei in der 
Rechtsprechung erstaunliche Wertungswi-
dersprüche: »Großes Einfühlungsvermögen 
haben Bundesgerichtshof und Landgerichte 
vor wenigen Jahren noch explizit für den ver-

5  Ulrike Lembke: Nennt sie Femizide! Mord an Frauen. Zeit 
Online, aus der Serie 10 nach 8, 28. Februar 2021, https://
www.zeit.de/10nach8

Leonie Steinl befürworten in ihrer gemein-
samen Stellungnahme die Einordnung von 
Trennungstötungen als Femizide, d. h. als 
»Tötungen von Frauen aufgrund ihres Ge-
schlechts.« Diese Taten seien Ausdruck ei-
nes patriarchalen Besitzanspruchs und ei-
ner Vorstellung von geschlechtsbezogener 
Ungleichwertigkeit. Im Vordergrund müsse 
deren Prävention stehen. Dazu hat der djb 
einen Katalog von Forderungen erarbeitet, 

die von Tatursachenforschung bis hin zu 
Fortbildungen, Ausbau von Unterstützungs-
systemen und Verbesserungen rechtlicher 
Möglichkeiten für Kontaktverbote reichen. 
Hinsichtlich des strafrechtlichen Umgangs 
mit Trennungstötungen kritisieren beide, 
dass in der Rechtsprechung bei der Erörte-
rung des Mordmerkmals »niedriger Beweg-
grund« mitunter argumentiert werde, dass 
ein solcher gerade nicht vorliege, wenn die 
Trennung von dem Tatopfer ausgeht und »der 
Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, 
was er eigentlich nicht verlieren will.«4 Diese 
Argumentation sei opferbeschuldigender Na-
tur und erkenne implizit patriarchale Besitz-
konstruktionen an. Weiterhin kritisieren sie 
für die vorliegenden Fälle die Annahme eines 
»minder schweren Falls« beim Totschlag (§ 213 
StGB). Aufgrund antiquierter, maskuliner Ehr-
vorstellungen würden bei einem »Ehebruch« 
seitens der Frau darunter zu fassende »Pro-
vokationen« angenommen und damit ein 
minder schwerer Fall. Hier sei klarzustellen, 
dass es sich bei einer Trennung oder auch bei 
einem »Ehebruch« um ein selbstbestimmtes 
Verhalten handele und keineswegs um eine 

4 BGH, Urteil vom 29. Oktober 2008 – zit. mach Wersig/
Steinl, Stellungnahme Seite 5, Fn. 16, m. w. N.

»Der Bund trägt eine Verantwortung, spätestens 
seit der Istanbul-Konvention. (…) Zünden Sie Ih-
ren Turbo und gehen Sie voran!«

Nicole Bauer, FDP
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. Die Debatte um ein gesetzliches Verbot, das es muslimischen 
Lehrerinnen grundsätzlich untersagt, im Dienst ein Kopftuch zu 
tragen, wird gerade in Berlin wieder verstärkt geführt. Das Bundes-
arbeitsgericht hat unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichtes (Urteil v. 27.01.2015, 2 BvR 471/10) Ende 2020 
festgestellt, dass das derzeit in Berlin geltende Neutralitätsgesetz 
bei wortlautgetreuer Anwendung muslimische Lehramtsanwärterin-
nen diskriminiert (BAG v. 27.8.2020, 8 AZR 62/19). Jetzt wird darüber 
gestritten, was daraus für Folgen zu ziehen sind. Eigentlich sind die 
Folgen klar: das BAG verlangt eine verfassungskonforme Anwendung 
des Gesetzes, nach dem nur in Fällen einer konkreten Gefahr für den 
Schulfrieden, die durch das Tragen eines Kopftuches durch Lehrerin-
nen verursacht oder verstärkt wird, ein Verbot erlassen werden darf. 
Es bedarf daher einer klaren gesetzlichen Regelung, in welchen Fällen 
ein Kopftuchverbot ausgesprochen werden darf. Das Berliner Neutrali-
tätsgesetz bietet in seiner jetzigen Form weder für die Verwaltung eine 
brauchbare Handhabe. Es muss dringend reformiert werden.

Was macht eine Schule neutral?

. Die Schule soll neutral sein. Daher geht es nicht an, dass von Staats 
wegen in der Schule religiöse Symbole aufgehängt werden. Davon zu 
unterscheiden ist die Frage, ob die Neutralität der Schule dadurch ver-
letzt wird, wenn man einer Lehrer*in aufgrund der Bekleidung anse-
hen kann, welcher Art ihre private religiöse oder weltanschauliche Ori-
entierung ist. Häufig wird dies unterstellt, ohne dass es dafür Belege 
gäbe.

. Für die immer wieder aufgestellte Behauptung, Lehrerinnen, 
deren Religiosität man an ihrer Bekleidung erkennen könne, 
würden Schüler*innen absichtlich oder zumindest unterschwellig 
missionarisch beeinflussen, fehlt es beispielsweise an jedem empi-
rischen Beleg. Lehrer*innen haben immer eine religiös-weltanschau-
liche Orientierung. Egal ob diese an ihrer Bekleidung wahrnehmbar 
ist oder nicht. Diese Einstellung können Lehrer*innen nicht zu Hau-
se lassen. Es hat noch niemand angenommen, dass Lehrer*innen, 
die z. B. Mitglied einer Kirche sind, deswegen versuchen würden, die 
Schüler*innen christlich zu missionieren. Nur bei Musliminnen, die 
ein Kopftuch tragen, wird dies unterstellt. Schüler*innen müssen sich 
immer mit der für sie wahrnehmbaren politischen oder religiös-welt-
anschaulichen Orientierung von Lehrer*innen auseinandersetzen. Die 
Pflicht von Lehrer*innen ist es, Schüler*innen dabei nicht zu überwäl-
tigen, sondern ihnen diesen Freiraum zu lassen. Wenn Lehrer*innen 
dagegen verstoßen, ist disziplinarisch gegen sie vorzugehen. Geprägt 
werden die Kinder vor allem durch ihre Familie. Lehrer*innen gibt es 
solche und solche, sie kommen und gehen. 

. Ebenso wenig überzeugt die These, nach der muslimische Lehrerin-
nen deswegen kein Kopftuch tragen sollten, damit muslimische Schü-
lerinnen sehen können, dass es nicht notwendig ist, als Muslimin ein 
Kopftuch zu tragen. Zum einen hat es keinen Wert, wenn muslimische 
Lehrerinnen kein Kopftuch tragen, weil es ihnen verboten ist. Wenn 
die Schülerin ihre Eltern zu Hause danach fragt, werden sie antworten, 
Deine Lehrerin trägt kein Kopftuch, weil es ihr verboten ist. Du siehst, wir 
werden hier diskriminiert. Zum anderen ist damit eine nicht zulässige 

Thomas Heinrichs*

Neutralitätsgesetz reloaded
Geht es um das Kopftuch in der Schule oder um den Islam in Deutschland?

Geldstrafe verurteilt. Das Oberlandesgericht 
hob das Urteil 2019 auf und verwies die Pri-
vatklage an das Landesgericht zurück. Der 
Bierwirt nahm die Klage schließlich zurück, 
das Gericht sprach Maurer daraufhin förmlich 
frei (vgl. spiegel-online vom 17. Februar 2021). 
Maurer rät Frauen, die über das Internet sexu-
ell belästigt werden, dennoch davon ab, dies 
öffentlich zu machen. 

wirt« erlangte Aufmerksamkeit wegen eines 
Rechtsstreits mit der ehemaligen österrei-
chischen Abgeordneten Sigrid Maurer (Grü-
ne). Er hatte ihr 2018 über Facebook obszöne 
Botschaften geschickt, in denen es u. a. um 
seine sexuellen Gewaltfantasien ging. Maurer 
machte die Nachrichten unter Nennung des 
Namens des Bierwirtes auf Twitter öffentlich. 
Der Bierwirt klagte dagegen und Maurer wur-
de zunächst wegen übler Nachrede zu einer 
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bei dem derzeitigen Wissensstand weder ein Argument für noch gegen 
das Kopftuch.

. Staatliche Neutralität kann man nicht objektiv bestimmen. Hier 
kommt es darauf an, wie man das Verhältnis des religiös-weltanschau-
lich neutralen Staates und der privaten religiös-weltanschaulichen 
Orientierung der Staatsbediensteten festlegt. In Deutschland wurde 
vor den Kopftuchdebatten bislang die Position vertreten, dass es kei-
ne strikte Trennung von Staat und Religionen/Weltanschauungen gibt 
und dass die Schule ein Ort ist, in der sich die Pluralität unserer Ge-
sellschaft abbildet. Wieso soll das jetzt anders sein, nur weil es um ein 
religiöses Symbol des Islam geht? Wer grundsätzlich dagegen ist, dass 
Lehrerinnen in der Schule ein Kopftuch tragen dürfen, egal ob dadurch 
religiöse Konflikte erzeugt oder befördert werden oder nicht, ist ge-
gen den Islam in Deutschland. Und zwar gegen den Islam als Ganzen 
in seiner innerreligiösen Vielfalt. Wir können uns den Islam nämlich 
nicht aussuchen. Wir müssen als Gesellschaft alle Varianten des 
Islam – solange sie sich im Rahmen unserer Grundordnung halten – 
akzeptieren und bereit sein, alle Muslime vorbehaltlos in die deutsche 
Gesellschaft zu integrieren. 

. Das Kopftuchverbot ist ein massiver Eingriff in die Religionsfrei-
heit. Ein solches Verbot kann gerechtfertigt sein. Es kann auch religiös 
gerechtfertigt sein, unter bestimmten Umständen ein solches Klei-
dungsstück nicht zu tragen. Es gibt hier keine absoluten Positionen. Es 
bedarf einer Abwägung der betroffenen Rechtsgüter. Diese Abwägung 
muss auf der Basis solider, empirisch fundierter Grundlage erfolgen, 
die die sozialen Auswirkungen eines solchen Verbotes in der Schule 
und außerhalb der Schule berücksichtigen. Die Abwägung muss nach-
vollziehbar sein und darf nicht den Eindruck erwecken, dass das Ergeb-
nis aus politischen Gründen schon von Anfang an festgestanden hat. 
So aber läuft die Kopftuchdebatte gerade.

. Grundsätzlich ist es eine Frage der Außenwahrnehmung, ob der 
Staat als neutral wahrgenommen wird oder nicht. Der Staat muss es 
im Rahmen seiner Neutralitätspflicht vermeiden, dass beim Bürger 
der Eindruck entstehen kann, staatliches Handeln sei nicht neutral, 
weil Staatsangestellte sich bei ihrem Handeln von ihrer privaten reli-
giös-/weltanschaulichen Position beeinflussen ließen. Ob und wann 
ein solcher Eindruck entstehen kann, richtet sich nach dem jeweiligen 
Verständnis der Menschen von ihrer Gesellschaft. Viele haben eine 
Abneigung gegen das Kopftuch, weil es ihnen »fremd« erscheint. Ge-
gen »Fremdes« besteht häufig ein Misstrauen. Dies kann das nötige 
Vertrauen in die staatliche Neutralität beeinträchtigen. Vor dem Hin-
tergrund einer erst in den letzten Jahrzehnten wirklich vielfältig religi-
ös-/weltanschaulich gewordenen Gesellschaft in der Bundesrepublik 
muss man die Frage, wann der Staat neutral ist und wann nicht, neu 
diskutieren. Die gesellschaftliche Situation ist heute nicht mehr wie 
vor 30 Jahren, als sich der Staat noch in hohem Ausmaß mit der hier 
einzig sozial relevanten Religion, dem Christentum, identifizierte. In-
zwischen haben wir ein breites religiös-weltanschauliches Spektrum 

Bewertung nach einem »guten« und »schlechten« Islam verbunden 
und die anmaßende Vorstellung, man müsse den muslimischen Schü-
lerinnen den »guten« Islam ohne Kopftuch vorführen. 

. Wollte man die Antwort auf die Frage pro oder contra Kopftuch 
daran festmachen, wie man die religiöse Orientierung, die mit dem 
Kopftuch – angeblich – zum Ausdruck kommt, politisch bewertet, 
dann würde der Staat Religionen und Weltanschauungen in »gute« 
und »schlechte« einteilen und die »guten« privilegieren und die 
»schlechten« diskriminieren. Das wäre ohne Zweifel ein schwerer Ver-
stoß gegen die staatliche Neutralität. Der Staat hat alle Religionen und 
Weltanschauungen, sofern sie sich im Rahmen unserer grundgesetz-
lichen Ordnung bewegen, gleich zu behandeln und sich jeder Bewer-
tung zu enthalten. Alle Religionen und Weltanschauungen sind per se 
politisch. Es gibt nicht einen politischen und einen unpolitischen Islam, 
sondern nur einen politisch unerwünschten Islam und einen politisch 
erwünschten Islam. Dass die von den Bundesländern erlassenen ge-
setzlichen Regelungen zu religiöser Bekleidung in der Schule zunächst 
nur islamische Bekleidungen unter Verbot stellten, zeigt, dass es bei 
diesen Gesetzen um die Diskriminierung einer unerwünschten Religi-
on ging und nach wie vor geht.

. Ebenso ist es ohne Bedeutung, ob der Koran das Tragen eines 
Kopftuches vorschreibt oder nicht. Ein Buch wie der Koran oder die 
Bibel ist zum allergrößten Teil viel zu unbestimmt, um überhaupt 
irgendetwas Konkretes vorzuschreiben. Diese Unbestimmtheit ist 
gerade seine Stärke. Dass Bücher wie der Koran oder die Bibel aus-
legungsfähig und auslegungsbedürftig sind, macht es überhaupt 
erst möglich, einen solchen Text über die Jahrhunderte und über die 
geschichtlichen Epochen hinweg immer wieder als Argumentations-
grundlage für ein bestimmtes Verständnis einer Religion zu benut-
zen. Nicht der Koran schreibt also etwas vor, sondern Menschen, die 
als religiöse Autoritäten anerkannt werden, schreiben unter Beru-
fung auf ihre Auslegung des Korans etwas vor. Wer das nicht erkennt, 
fällt auf das religiöse Argument der offenbarten Religion herein und 
argumentiert innerhalb des religiösen Diskurses, anstatt ihn von au-
ßen zu dekonstruieren.

. Ob der Schulfrieden durch das Tragen eines Kopftuchs gestört wird 
oder bestehende religiöse Konflikte dadurch verstärkt werden, ist 
eine Sachfrage. Man hätte in den zwanzig Jahren, seitdem die Debat-
te läuft, diese Frage klären können. In Berlin gibt es solche Konflikte, 
obwohl – wie in vielen anderen Bundesländern – derzeit Kopftuchver-
bote bestehen. Sie werden nicht durch kopftuchtragende Lehrerin-
nen verursacht, sondern kommen aus der Gesellschaft von außen in 
die Schule hinein. Welche Wirkung es auf solche Konflikte zwischen 
Schüler*innen hätte, wenn Lehrerinnen ein Kopftuch tragen dürften, 
ist unbekannt. Untersuchungen dazu sind bislang nicht angestellt 
worden.1 Also ist die Existenz von religiösen Konflikten an der Schule 

1 vgl. hierzu den Artikel von Rolf Schieder, Wem schaden Lehrerinnen mit Kopftuch? in der 
Berliner Zeitung v. 12.02.21
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Vorzuziehen ist die abweichende Meinung des Richters Maidowski, die 
mit der vom Bundesverfassungsgericht eingeholten Stellungnahme 
des Humanistischen Verbandes Deutschlands übereinstimmt. Danach 
ist es zur Wahrung der staatlichen Neutralität ausreichend, wenn klar 
erkennbar ist, dass eine Referendarin zu Ausbildungszwecken tätig ist 
und sie daher selber keine Entscheidungsbefugnis hat. Überall sonst 
im öffentlichen Dienst, wo kein Uniformzwang besteht, sollten da-
gegen religiöse Bekleidungen statthaft sein, sofern sie eine gewisse 
Dimension nicht überschreiten und die Aufgabenwahrnehmung nicht 
konkret beeinträchtigen. Das vertretbare Maß religiöser Bekleidung 
wird da überschritten, wo der Eindruck entsteht, nicht mehr einer neu-
tralen Staatsdiener*in gegenüber zu stehen – der oder die wie viele 
andere auch seine private Religion hat –, sondern einer Vertreter*in 
einer Religionsgemeinschaft. Eine Staatsdiener*in in christlicher Or-
denstracht, im Kaftan und mit Schläfenlocken der orthodoxen Juden, 
in oranger Bhagwantracht eines Sannyasins oder in Burka oder Niquab 
einer Muslimin ist nicht mehr akzeptabel.

. Ob die Wahrnehmung der Aufgaben beeinträchtigt wird, ist im 
Einzelfall zu prüfen. So behindert z. B. ein Gesichtsschleier bei einer 
Staatsbediensteten generell den für ein vertrauensvolles Verhältnis 
zum Bürger wichtigen persönlichen Kontakt. Im konkreten Einzel-
fall könnten auch öfter auftretende Konflikte mit Bürger*innen, die 
durch eine religiöse Bekleidung ausgelöst werden, die Aufgabenwahr-
nehmung so beeinträchtigen, dass entsprechende Verbote notwen-
dig werden. Im übrigen muss und kann der Staat von allen seinen 
Bediensteten verlangen, dass ihre private, religiös- weltanschauliche 
Orientierung bei der Ausübung ihrer Aufgaben im Staatsdienst keine 
Rolle spielt. Ob dies eingehalten wird oder nicht, hängt nicht an einem 
religiösen Kleidungsstück.2 

. Wir leben inzwischen in einer in vieler Hinsicht pluralen Gesell-
schaft. Dies verändert die Gesellschaft und damit zwangsläufig auch 
das Verständnis vom öffentlichen Dienst. Die Integrationsverweige-
rung ist möglicherweise ein Generationenproblem: 2015 waren bei 
einer Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung der Humboldt Universität über 70 % der 16 bis 
25jährigen für das Kopftuch in der Schule. Von den über 25jährigen 
waren es lediglich 45 %. Man kann nur hoffen, dass sich die Debatte 
daher mit der Zeit versachlicht und entspannt. 

* Der Autor Dr. Thomas Heinrichs ist Rechtsanwalt und Mediator in Berlin

2  Nunmehr hat der Bund ein »Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen 
und Beamten« auf Bundes- und Landesebene beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren 
wurde aus Anlass eines Urteils des BVerwG zur Tätowierung eines Polizisten in Angriff ge-
nommen (v. 17.11.2017, 2 C 25.17). Herausgekommen ist ein generelles Verbot von hervorste-
chenden Merkmalen des Erscheinungsbildes von Beamt*innen, auch wenn diese religiös oder 
weltanschaulich geprägt sind. Damit hat der Bund die Grundlage für ein undifferenziertes, 
anlassloses Kopftuchverbot geschaffen, mit dem er hinter die differenzierte Position der 
Rechtsprechung zurückfällt. Es ist nicht verwunderlich, dass außer der Koalition auch die AfD 
dem Gesetz zugestimmt hat. Weitere Rechtsstreitigkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht 
sind damit vorprogrammiert.

in Deutschland und Versuche, die alte Identifikation von deutschem 
Staat und Christentum zu konservieren, sind nicht mehr durchsetzbar. 
Es wird nicht dabei bleiben, dass man das Kopftuch als »fremd« emp-
findet.

. An einem der obersten Gerichte Großbritanniens arbeitet ein Rich-
ter, der der Sikh-Religion zugehörig ist. Er trägt selbstverständlich auch 
während der Gerichtsverhandlungen seinen ihm aus religiösen Grün-
den vorgeschriebenen Turban. Niemand in Großbritannien ist deswe-
gen der Auffassung, das Gericht sei nicht neutral. Auch am obersten 
Gericht Kanadas gibt es eine Richterin, die der Sikh-Religion zugehörig 
ist und einen Turban trägt. In Neuseeland ist jetzt bei der uniformier-
ten Polizei Musliminnen das Tragen eines Kopftuchs erlaubt worden. 

. Ein Gericht kann als neutral wahrgenommen werden, wenn alle 
Richter eine einheitliche Berufstracht tragen, so dass ihre private Stel-
lung zu Religionen/Weltanschauungen nicht sichtbar ist. Ein Gericht 
kann aber auch als neutral wahrgenommen werden, wenn der eine 
Richter ein Kreuz, die andere Richterin ein Kopftuch, ein weiterer Rich-
ter eine Kippa, eine Richterin kein religiöses Symbol und ein fünfter 
einen Sikh-Turban trägt. Dieses Gericht kann als neutral wahrgenom-
men werden, weil klar ist, dass bei einer solch religiös/weltanschau-
lichen Vielfalt keiner der Richter die Möglichkeit hat, seine privaten 
religiös-weltanschaulichen Ansichten in ein Urteil einfließen zu las-
sen. Man kann in einer solchen vielfältigen privaten religiös-/weltan-
schaulichen Orientierung von Richtern, eine neutrale Repräsentation 
der religiös-/weltanschaulichen Pluralität der Gesellschaft sehen. 

. Für den öffentlichen Dienst in Deutschland gilt meines Erachtens 
derzeit jedoch noch folgendes: Soweit der Staat für seine Bedienste-
ten eine Uniform – wie z. B. bei der Polizei – oder eine Berufstracht 
– wie z. B. in den Gerichten – vorschreibt, sind religiöse Bekleidungen 
damit unvereinbar. Der Staat hat durch die Uniform- bzw. Berufs-
trachtpflicht klar gemacht, dass in diesen Bereichen der neutrale Ein-
druck seiner Bediensteten von größter Bedeutung ist. So muss Recht 
ohne Ansehen der Person gesprochen werden. Die Robe des Richters 
/ der Richterin bringt diese staatliche Neutralität zum Ausdruck und 
schließt es generell aus, dass beim Bürger schon durch die Kleidung 
der Verdacht aufkommen könnte, der Richter / die Richterin sei nicht 
neutral. In diesem eng begrenzten Bereich reicht die abstrakte Gefahr 
einer Verletzung der staatlichen Neutralität bereits für ein Verbot re-
ligiöser Bekleidung aus. Eine Abweichung davon würde derzeit wohl 
noch bei einem großen Teil der Bevölkerung Zweifel an der Neutralität 
der staatlichen Institutionen wecken.

. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch bei ju-
ristischen Referendarinnen (14. Januar 2020, 2 BvR 1333/17), wonach es 
dem Gesetzgeber freistehe, es Referendarinnen, die zu Ausbildungs-
zwecken als Staatsanwältin tätig sind oder eine Gerichtsverhandlung 
leiten, zu untersagen, ein Kopftuch zu tragen, ist dagegen skeptisch zu 
sehen, und wurde in der juristischen Literatur auch vielfach kritisiert. 
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Sehr geehrte Frau Hilgendorf-Schmidt, 
sehr geehrte Frau Dieli, 

. der Bundesarbeitskreis Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te in der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di bedankt sich für die Gelegenheit, 
zu dem von Ihnen mit dem o. g. Schreiben 
übersandten Regelungsvorschlag Stellung 
nehmen zu können. 

. Der vorgelegte Regelungsvorschlag hat 
das Ziel, die Auseinandersetzung mit dem 
NS-Unrecht und den ethischen Grundlagen 
und Grundwerten unserer Rechtsordnung 
zum obligatorischen Inhalt der juristischen 
Ausbildung zu machen. Zur notwendigen 
umfassenden Auseinandersetzung mit dem 
NS-Unrecht reiche es allerdings nicht aus, sich 
auf die Zeit seiner Herrschaft zu beschränken. 
Vielmehr gehöre notwendigerweise auch die 
Frage nach dem Umgang mit diesem System 
in der Folgezeit dazu. Mit diesem Vorhaben 
zieht das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz u. a. die Konsequen-
zen aus den Ergebnissen der Arbeit der Unab-
hängigen Wissenschaftlichen Kommission, 
die im Auftrag des Ministeriums den Umgang 
der Behörde mit der NS-Vergangenheit in den 
Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutsch-
land erforscht hat, und die unter dem Titel 
»Die Akte Rosenburg« veröffentlicht worden 
sind. 
 
. Der Bundesarbeitskreis Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
te in ver.di begrüßt den Regelungsvorschlag, 
mit dem an einen Diskussionsentwurf des 
BMJV aus dem Jahr 2017 angeknüpft wird. 
Auch würde damit eine Vereinbarung aus 

dem Koalitionsvertrag der die Bundesregie-
rung tragenden Parteien für die 19. Legislatur-
periode umgesetzt. 
 
. Der Regelungsentwurf stimmt seinem In-
halt nach mit dem von uns in unserem Sch-
reiben vom 19.08.2020 zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Modernisierung des notariellen 
Berufsrechts und zur Änderung weiterer Vor-
schriften vorgeschlagenen Ergänzung von 
§ 5a Abs. 2 Satz 3 DRiG überein. Nicht nur, 
aber vor allem auch in der Justiz werden Ju-
ristinnen und Juristen benötigt, die sich für 
die Werte von Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und Menschenrechten einsetzen. Die 
Grundlagen hierfür werden u. a. in den Lehr-
veranstaltungen in den Universitäten gelegt. 
Hierzu gehört zwingend die Kenntnis vom 
Wirken der »furchtbaren Juristen« in Justiz 
und Verwaltung zur Zeit des Nationalsozia-
lismus und die Auseinandersetzung mit den 
Fragen des Umgangs mit diesem System und 
den handelnden Personen in der Zeit nach 
der Befreiung von der nationalsozialistischen 
Herrschaft. 
 
. Allerdings regen wir an, in dem genannten 
Satz die für einen Gesetzentwurf ungewöhn-
liche abkürzende Formulierung »mit dem NS-
Unrecht« zu ersetzen durch die Worte »mit 
dem nationalsozialistischen Unrecht« oder 
»mit dem nationalsozialistischen Justizun-
recht«, wie wir in unserem Schreiben vom 
19.08.2020 vorgeschlagen hatten. 
 
. Ergänzend verweisen wir auf die vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund zum vorge-

legten Regelungsvorschlag abgegebene Stel-
lungnahme. 
 
. Leider ist der Regelungsvorschlag zur Im-
plementierung des Themas NS-Unrecht in die 
juristische Ausbildung erst kurz vor Ende der 
19. Legislaturperiode vorgelegt worden. Wir 
äußern deshalb im Rahmen dieser Stellung-
nahme die Hoffnung und Erwartung, dass 
die vorgeschlagene Änderung und Ergänzung 
von § 5a DRiG durch das BMJV zeitnah in ein 
Gesetzgebungsverfahren eingebracht wird, 
damit das entsprechende Gesetz noch in der 
laufenden Legislaturperiode verabschiedet 
und im Bundesgesetzblatt verkündet werden 
kann. 
 
. Für weitere Auskünfte und Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an Herrn Christian 
Hoffmeister (christian.hoffmeister@verdi.de; 
030-69562135). 
 
. Mit freundlichen Grüßen, 

. Dr. Katie Baldschun 
Sprecherin des ver.di-Bundesarbeitskreises 
Richter*innen und Staatsanwält*innen 

. Karl Schulte
Sprecher des ver.di-Bundesarbeitskreises 
Richter*innen und Staatsanwält*innen . 

[GEWERKSCHAFTLICHES]
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. Der Einsatz von Atomwaffen wird wahr-
scheinlicher. Mit dem inzwischen entfachten 
Handelskrieg und der tiefen Wirtschaftskrise, 
die durch die COVID-19 Pandemie weltweit 
Platz greift, drohen neue bewaffnete Kon-
flikte, die das Risiko in sich bergen, in einen 
mit Nuklearwaffen ausgetragenen Krieg zu 
eskalieren. Die Territorialkonflikte im südchi-
nesischen Meer, im Mittelmeer zwischen der 
Türkei, Griechenland und Zypern und in Berg-
karabach erregen aktuell unsere Besorgnis. 
(…)

. Der Einsatz von Atomwaffen und die 
Drohung mit deren Einsatz verstoßen gegen 
das humanitäre Völkerrecht. Der Einsatz von 
Atomwaffen durch deutsche Soldaten wäre 
wegen des damit verbundenen Verstoßes 
gegen vielfältige Regeln des humanitären 
Völkerrechts rechtswidrig. Dies ergibt sich 
aus dem epochalen Rechtsgutachten des 
Internationalen Gerichtshofs der Vereinten 
Nationen, das dieser im Auftrag der General-
versammlung der VN am 8. Juli 1996 erstattet 
hat. Die Drohung mit dem Einsatz und der 
Einsatz von Atomwaffen verstoßen danach 
generell gegen die Prinzipien und Regeln des 
Völkerrechts, die für bewaffnete Konflikte 
gelten. (…) Am 24. Oktober 2020 hat der fünf-
zigste Staat den »Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen« (TPNW) ratifiziert. Neunzig Tage 
nach Hinterlegung der entsprechenden Ur-
kunde bei der UN, am 22. Januar 2021, tritt der 
Vertrag in Kraft und wird dann für alle Staa-
ten rechtsverbindlich, die dem Vertrag beige-
treten sind. 

. Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde 
unter dem Dach der UN verhandelt und am 7. 
Juli 2017 in New York von den Vertretern der 

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, 

. wir wenden uns hiermit an Sie und zu-
gleich an alle Mitglieder der Bundesregie-
rung und die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages mit dem dringenden Appell: 
Unterzeichnen und ratifizieren Sie den Atom-
waffenverbotsvertrag! Stoppen Sie die Statio-
nierung der neuen US-amerikanischen B 61-12 
Atombomben auf dem Fliegerhorst der Bun-
desluftwaffe in Büchel und die damit verbun-
dene neue gefährliche atomare Aufrüstung 
auf deutschem Boden! Unterlassen Sie die 
geplante Anschaffung von 45 US-amerikani-
schen F 18 Jagdflugzeugen als Kernwaffenträ-
ger für das taktische Luftwaffengeschwader 
33 der Bundeswehr! 

. Wir befinden uns derzeit an einer wichti-
gen Wegkreuzung in der Auseinandersetzung 
um die Nuklearrüstung auf deutschem Boden. 
Einerseits hat am 24. Oktober 2020 der 50. 
Staat den Atomwaffenverbotsvertrag ratifi-
ziert, sodass dieser am 22. Januar 2021 in Kraft 
treten wird. Damit ist die Tür weit offen für 
eine neue Dynamik mit dem Ziel der Abschaf-
fung aller Atomwaffen. Andererseits weigert 
sich die Bundesregierung noch immer, den 
Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen 
und beteiligte sich stattdessen im Oktober 
2020 erneut an einem militärischen Manöver, 
in dem unter dem Namen Steadfast Noon der 
Atomkrieg geprobt wurde. Im Zentrum steht 
dabei der Einsatz der 46 Tornados des takti-
schen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel 
im Rahmen der »nuklearen Teilhabe«. Geübt 
wurde nach einem Korrespondentenbericht 
der FAZ aus dem NATO-Hauptquartier in 
Brüssel der Einsatz von Atomwaffen gegen 
Ziele in Russland. 

teilnehmenden Staaten mit 122 Ja Stimmen 
bei einer Gegenstimme und einer Enthal-
tung angenommen. Die Atomwaffenstaaten 
haben sich daran nicht beteiligt. Der Vertrag 
bekräftigt die sich aus Art. VI des NVV erge-
bende Verpflichtung, in redlicher Absicht 
Verhandlungen zu führen und erfolgreich 
abzuschließen, die zur vollständigen atoma-
ren Abrüstung unter strenger und wirksamer 
internationaler Kontrolle führen. Diese Ver-
pflichtung hat der Internationale Gerichtshof 
1996 in seinem Gutachten für die UN-Gene-
ralversammlung einstimmig hervorgehoben. 
Sie wird nun durch den Boykott des TPNW 
durch die Atomwaffenstaaten und alle NATO-
Mitglieder erneut missachtet. 

. Der Beitritt zu dem Abkommen verpflich-
tet seine Vertragsstaaten schon jetzt dazu, 
ihr Staatsgebiet zu atomwaffenfreien Zonen 
zu machen. 51 Staaten sind diesen Schritt be-
reits gegangen und machen die Welt damit 
ein großes Stück sicherer. 

. Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, wir rufen Sie 
und die Mitglieder der Bundesregierung und 
alle Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges dazu auf: Gehen Sie diesen Weg mit! 

. Mit freundlichen Grüßen Otto Jäckel 

. Erstunterzeichner*nnen: u. a. Frank Wer-
neke, ver.di

Vollständiger Appell ist abzurufen unter https://
www.ialana.de/aktuell/aktuell-in-der-diskus-
sion/atomwaffenverbotsvertrag-tpnw/2725-
ialana-appell-dem-atomwaffenverbotsvertrag-
beitreten-nukleare-aufruestung-deutschlands-
stoppen-veroeffentlicht 

IALANA Deutschland e. V. – Vereinigung für Friedensrecht Deutsche Sektion der International Association Of Lawyers Against Nuclear Arms 

Appell zum Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen 
vom 20. Januar 2021
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Niedersachsen
Vor der Einführung der rechtsverbindlichen elektro-
nischen Gerichtsakten

. In Niedersachsen rückt die Einführung der elektroni-
schen Aktenführung mit e²A im Rahmen des Programms 
elektronische Justiz Niedersachsen (eJuNi) näher. Für die 
laufende 6. Programmphase vom 1.1. bis 31.12.2021 hat 
sich das Justizministerium viel für uns vorgenommen: 
Sukzessive soll im Laufe des Jahres nach entsprechenden 
Erprobungsphasen, in denen noch die Papierakte führt, 
in den Fachgerichtsbarkeiten, den Zivilabteilungen der 
Landgerichte, den Zivil- und Familienabteilungen der Oberlandes-
gerichte und den Insolvenzgerichten e²A in Kombination mit den je-
weiligen Fachverfahren ausgerollt und die führende E-Akte etabliert 
werden. Den Anfang wird die Erprobung (Pilotierung) von e²A mit 
EUREKA-Fach am gesamten Arbeitsgericht Oldenburg machen. Folgen 
sollen das Sozial- und das Verwaltungsgericht Stade. Geleistet werden 
muss das alles in den Gerichten ohne zusätzliches Personal. Dieses ist 
konzentriert im justizeigenen Zentralen IT-Betrieb (ZIB). Schulung und 
Betreuung vor Ort müssen von Kolleg*innen übernommen werden, die 
sich zu einer entsprechenden Weiterbildung bereit erklärt haben.

. In der Dienstvereinbarung über die 6. Programmphase, mit der die 
Personal- und Richtervertretungen die Ziele grundsätzlich unterstüt-
zen, ist vereinbart, dass zu den einzelnen Pilotierungen und zu den 
Flächenrollouts gesonderte Mitbestimmungsverfahren durchgeführt, 
bzw. Dienstvereinbarungen geschlossen werden. 

. Vor einem flächendeckenden Rollout und der Einführung der 
(rechtsverbindlichen) eAkte muss die Barrierefreiheit des Produkts aus 
e²A und den jeweiligen Umverfahren gewährleistet sein. Um hierzu 
praktische Tests und Erfahrungen gewinnen zu können, ist im Fach-
gerichtszentrum Hannover eine entsprechende Testumgebung aufge-
baut worden, die vom ZIB betrieben wird und in der Praktiker*innnen 
mit behinderungsbedingten Einschränkungen die Programme und 
ihre Kompatibilität mit assistiven Technologien strukturiert testen 
können. Neben den dort gewonnenen Erkenntnissen kann sich die 
Erforderlichkeit weiterer Ermittlungen und Begutachtungen ergeben, 
die sich die Personal- und Richtervertretungen vorbehalten haben. 
Gerade im IT-Bereich zeigt sich, dass sich eine kontinuierliche gegen-
seitige Information und ein koordiniertes Vorgehen der Vertretungen 
– über verschiedene Gerichtsbarkeiten, Dienste und Verbände hinweg 
– lohnt. Mittels der in der Pandemie noch präsenter gewordenen Vi-
deokonferenzen haben die Vertretungen in Niedersachsen ihren Aus-
tausch intensiviert und können so ein gemeinschaftliches Vorgehen 
– auch, aber nicht nur im IT-Bereich – schnell abstimmen.

Am Fetisch der Schwarzen Null wird festgehalten

. Eingestimmt wurden die Personal- und Richtervertretungen auf die 
Einsparverpflichtungen, die in den kommenden Jahren auch auf die 
Justiz zukommen sollen. Die von SPD und CDU getragene Landesre-
gierung hat in der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 – 

2024 zu erwirtschaftende Einsparverpflichtungen beginnend in die-
sem Jahr mit 200 Mio. und ansteigend auf 500 Mio. Euro für das Jahr 
2024 aufgestellt, um wieder einen strukturell ausgeglichenen Haus-
halt zu erreichen. 

. Ver.di kritisiert seit langem die mit der Schwarzen Null verbundene 
Vernachlässigung erforderlicher Investitionen. So ist in der Pandemie 
wie unter einem Brennglas insbesondere die marode digitale Infra-
struktur von Schulen und Gesundheitsämtern deutlich geworden. 
Deshalb ist es geboten, den Fetisch der Schwarzen Null aufzugeben, 
zumal die Pandemie nicht abgewendet ist und ihre Folgen noch nicht 
zu beurteilen sind. Auch die Justiz muss personell und sachlich im er-
forderlichen Umfang ausgestattet werden, damit sie dem Anspruch 
auf Rechtsgewährung nachkommen kann. Sie muss die personellen 
Kapazitäten erhalten, um die Rechtsuchenden tatsächlich mit ihrer 
Arbeit zu erreichen, sich zu hinterfragen und qualitativ zu verbessern. 
Mit dem ständigen Druck der Masse in Gerichten und Staatsanwalt-
schaften ist dieses nicht zu vereinen. Weitere Einsparverpflichtungen 
der Justiz beinhalten das Risiko eines Verlusts von Unabhängigkeit, 
Qualität und Ansehen, den wir uns gesellschaftlich nicht leisten kön-
nen und sollten. 

Ausblick

. Der Präsident des LSG Peter Heine hat sein letztes Jahr im Amt ein-
geläutet. Wir sind gespannt auf mutmaßliche Interessent*innen.

Carola Augustin und Karl Schulte

Nordrhein-Westfalen
. Die NRW Landesregierung plant, ihren Einfluss auf die Justiz auszu-
weiten – ver.di sieht Unabhängigkeit der Rechtsprechung in Gefahr.

. Das Justizministerium NRW plant, Richter*innen und 
Staatsanwält*innen in gehobenen Positionen (ab R3) in Zukunft selbst 
zu beurteilen. Diese Beurteilungen bildeten wiederum die Grundlage 

[LÄNDERSPLITTER]

Karikatur: Bettina Bexte
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diensteten ein Impfangebot mit Astra Zeneca gemacht werden; die 
Umsetzung sollen die Amtsärzte der acht hessischen Justizvollzugs-
anstalten übernehmen. Bleibt zu hoffen, dass es bald so viel Impfstoff 
gibt, dass auch die große Gruppe der U60 über diese Justiz-Schiene 
geimpft werden kann. Parallel geben die Präsident*innen nun auf 
Wunsch auch Bescheinigungen heraus für die Prioritätsgruppe 3, so 
dass sich jede/r selbst im örtlichen Impfzentrum um eine Registrie-
rung kümmern kann. Diejenigen mit Wohnsitz im benachbarten BaWü 
oder Rheinland-Pfalz können damit bereits jetzt in den Genuss der ers-
ten Impfung kommen.

. Zum Testen haben alle Justizbediensteten ab der 16. KW zwei 
Selbsttests bekommen. Mancherorts gibt es parallel die Möglichkeit 
eines kostenlosen Bürgertests pro Woche im Gerichtsgebäude oder im 
Testzelt davor. Um auch die Beteiligten eines Gerichtsverfahrens zu 
testen – soweit das die / der Vorsitzende angeordnet hat –, wurden 2 
Mio. Euro bereitgestellt für die Organisation von Selbst- oder Fremd-
tests. Mit den flächendeckend vorhandenen Luftreinigungsgeräten 
und Hygienekonzepten kann damit ein Sitzungsbetrieb auch unter 
Corona-Bedingungen aufrechterhalten werden.

Dienstbefreiung in Corona-Zeiten?

. Unbefriedigend ist die Regelung der Dienstbefreiung für hessische 
Beamt*innen und Richter*innen für die Kinderbetreuung bei Schlie-
ßung der Kitas und Schulen. Bekanntlich hat der Gesetzgeber in § 45 
SGB V das sogenannte Kinderkrankengeld für das Corona-Jahr 2021 er-
neut für solche Fälle ausgeweitet auf 30 Tage pro Elternteil und Kind 
und bei Alleinerziehenden auf 60 Tage. Eine Übertragung dieses ge-
setzlichen Anspruchs der Tarifbeschäftigten auf die Beamt*innen und 
Richter*innen will das Justizministerium – stolzer Träger des Gütesie-
gels »Familienfreundlicher Arbeitgeber« – nicht umsetzen. Stattdes-
sen werden in der Musterdienstanweisung hohe Hürden für eine im 
Ermessen des Dienstvorgesetzten stehende Freistellung aufgebaut, 
etwa der Vorrang des Homeoffice und der Inanspruchnahme des Ur-
laubs aus 2020 sowie eine schriftliche Begründung, warum eine ander-
weitige zumutbare Kinderbetreuungsmöglichkeit nicht besteht. In der 
Praxis führt das dazu, dass kaum ein Elternteil für die Betreuung und 
das Homeschooling dienstbefreit wird. Natürlich haben die Gremien 
dieser Regelung im Beteiligungsverfahren in der erweiterten Sitzung 
des Hauptpersonalrats am 20.04.2021 nicht zugestimmt. In Kraft tre-
ten wird sie wohl trotzdem.

Pilotbetrieb der EAkte

. Am 19.04.2021 ist der Pilotbetrieb der eAkte mit e2A am Sozialge-
richt Kassel erfolgreich gestartet. Zunächst in einer Kammer des Ge-
richts wird nun komplett – mit eingescanntem Bestand – elektronisch 
gearbeitet. Erfreulicherweise sind die Gremien zu regelmäßigen Jours 
fixes eingeladen und werden die Entwicklung begleiten können. Auch 
die Videokonferenztechnik hat mittlerweile in sehr vielen Gerichtssä-
len Einzug gehalten und hilft, in der Corona-Zeit weiter Rechtsschutz 
zu gewähren. 

Peter Brändle / Stand 22-04-2021 

für die Auswahl der Besetzung von Spitzenpositionen bei Gerichten 
und Staatsanwaltschaften.

. ver.di weist dieses Vorhaben als unzulässigen Versuch politi-
scher Einflussnahme auf richterliche Entscheidungen zurück. »Wenn 
politische Beamt*innen im Justizministerium Richter*innen und 
Staatsanwält*innen beurteilen, üben sie damit indirekt Einfluss auf 
die Rechtsprechung und die Arbeit der Staatsanwaltschaften aus«, 
kritisiert die ver.di-Landesleiterin Gabriele Schmidt. »Wer dann als 
Richter*in oder Staatsanwält*in in NRW Karriere machen will, ist ge-
neigt, dem politischen Willen der Landesregierung zu entsprechen, um 
eine gute Beurteilung zu erhalten.« 

. Auf Kritik stößt das Vorhaben auch bei den Präsidenten aller Ober-
gerichte in NRW. In einer gemeinsamen Stellungnahme haben sie 
rechtliche und rechtspolitische Bedenken deutlich gemacht und ener-
gisch eine Aufgabe des ministerialen Vorhabens gefordert. Die SPD 
hat das Vorhaben der Landesregierung im Landtag NRW zum Thema 
gemacht. »Der Vorschlag von Minister Biesenbach (CDU) muss als Ver-
such der politischen Einflussnahme verstanden werden. Er stellt einen 
echten Paradigmenwechsel dar«, kommentiert Sonja Bongers, rechts-
politische Sprecherin der SPD Fraktion. 

. Die vielstimmige Kritik zeigte Wirkung. Man wolle das Verfahren 
bis auf weiteres pausieren lassen und eine Verständigung mit den 
Präsidenten der Obergerichte erreichen, erklärte Minister Biesenbach 
im Landtag. Gleichwohl: Aufgeben wolle er sein Ansinnen nicht. Da-
her muss die weitere Entwicklung kritisch beobachtet werden: ver.di 
bleibt im Sinne der richterlichen Unabhängigkeit am Ball.

Dirk Hansen, Landesfachbereichsleiter Bund & Länder

Hessen
Impfen in der Hessischen Justiz
. In Hessen ist es (erst) im Februar 2021 gelungen, eine priorisierte Co-
rona-Impfung für Betreuungsrichter*innen durchzusetzen. Das Justizmi-
nisterium hat – nicht zuletzt auf Druck der Verbände, die eine gemeinsa-
me Erklärung dazu veröffentlicht hatten – einer »pragmatischen Lösung« 
zum Durchbruch verholfen, indem es den Gerichtspräsident*innen 
die Zuständigkeit übertrug, entsprechende Impfberechtigungs-Be-
scheinigungen auszustellen. Die Folge war ein buntes Bild der Impf-
berechtigten, je nach Einstellung dazu des zuständigen Landgerichts-
präsidenten: mal waren es nur die geschäftsverteilungsplanmäßigen 
Betreuungsrichter*innen, mal auch deren Vertreter*innen, mancherorts 
auch alle Kolleg*innen im Bereitschaftsdienst.

. Als dann Anfang April alle hessischen Lehrer*innen in die Impf-
gruppe 2 eingestuft und zügig geimpft wurden, sorgte das für einigen 
Unmut in der Justiz. Wieder war Druck der Verbände – ver.di und NRV 
hatten am 8.04.2021 erneut eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht 
– und der Gerichtspräsidenten erforderlich, um das Justizministerium 
zum Handeln zu bewegen. Nun soll allen über 60jährigen Justizbe-
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. Wie schreibt man einen schwungvollen 
Artikel über Kollegen, ja Freunde, mit denen 
man jahrelang, was sage ich, Jahrzehnte zu-
sammen in der Redaktion von verdikt und 
schon vorher bei ÖTV in der Rechtspflege zu-
sammengearbeitet hat? Gräbt man in alten, 
zum Teil schon vergilbten Exemplaren der 
Zeitschrift? Lässt man sich von eigenen Erin-
nerungen treiben und inspirieren? Oder ver-
sucht man, die Charaktere von Martin Ben-
der und Klaus Thommes, denn um sie geht 
es, unter ein kritisches Mikroskop zu legen 
und daraus – möglicherweise fragwürdige – 
Schlüsse zu ziehen? 

. Sie sehen, meine lieben Leserinnen und 
Leser, der Autor ist ein wenig ratlos. Und 
doch ist eines klar: Es muss, es soll, es wird 
geschrieben werden über die beiden, die so 
lange das Gesicht unserer Zeitschrift mitge-
prägt haben. 

Biografisches

. Statt eines Blicks ins Handbuch der Justiz 
(sind Sie da überhaupt drin?) dann doch lieber 
zwei Anrufe, um hier nichts Falsches in die 
Welt zu setzen und Erkundigungen bei Altre-
dakteuren. 

. Klaus, bekennender Saarländer, liebt gute 
Küche und gute Weine. Wie oft hat er die Re-
daktion nicht nur mit südlichen Rebensäften 
versorgt, sondern dazu auch immer fachkun-
dige Erläuterungen gegeben, wenn wir nach 
getaner Redaktionsarbeit noch zusammensa-
ßen. Aber auch Martin, geboren in Siegen und 
mit der Nüchternheit des Siegerländers verse-
hen, verstand es immer, uns alle großartig zu 
bewirten. 

Ihre Berufswege

. Beide begannen ihre Richterlaufbahn in 
der Niedersächsischen Verwaltungsgerichts-
barkeit, Martin in Hannover, Klaus in Braun-
schweig und landeten schließlich beide am 
LSG in Celle. Klaus nahm bis dahin ein paar 
Umwege. So verbrachte er ein Jahr als Rechts-
dezernent in der Weltstadt Laatzen, einige 
Zeit beim Niedersächsischen Datenschutz-

beauftragten und auch beim Gesetzge-
bungs- und Beratungsdienst des Landtages 
in Hannover, um dann wieder ans LSG zu-
rückzukehren, während Martin seine ersten 
Berufserfahrungen beim Niedersächsischen 
Städtetag sammelte. 

Berufliche Interessen

. Klaus hatte und hat immer einen Bezug 
zum Verfassungsrecht, sicher aus seiner Zeit 
in Gießen, wo er Schüler des bekannten Ver-
fassungsrechtlers Helmut Ridder war und der 
Assistententätigkeit in Marburg bei Peter 
Römer. Und hier interessiert ihn seit je das 
Versammlungs- und Demonstrationsrecht, 
das er – bekennender Linker – auch immer für 
rechte Aufmärsche ins Feld führte, stets, wie 
ich glaube, mit dem skeptischen Gedanken 
im Hinterkopf, dass bei dessen Einschrän-
kung im Endergebnis oft eher linke als rechte 

Gruppen betroffen sein würden. So ist nicht 
erstaunlich, dass Klaus das Versammlungs-
recht auch kommentiert hat. Martin hat sich 
neben seinem richterlichen Fachgebiet im-
mer für Arbeitsrecht interessiert, aber auch 
für juristisch-geschichtliche Themen. 

Die beiden in der Redaktion

. Unsere beiden Ex-Redaktionsmitglieder 
waren für ÖTV in der Rechtspflege und für 
verdikt lange Jahre immens wichtig. Da heißt 
es noch in H. 30 vom November 1984, wo Mar-
tin erstmals auftaucht: »Mitarbeiter dieser 
Ausgabe sind u.a.: M.B., Bonifatiusplatz 11 …«. 
Die Privatadressen wurden ebenso genannt 
wie die persönliche / private Telefonnum-
mer. und das in Zeiten des Protests gegen 
die Volkszählung! Die Autoren der Beiträge 
blieben damals aber noch überwiegend un-
benannt oder verwendeten Pseudonyme (Urs 

[INTERN]

Für zwei langjährige Redaktionsmitglieder
verdikt 1.10 , Seite 18

[ I N  E I G E N E R  S A C H E ]

Neues Sprechergremium des ver.di-Bundesfachausschusses

. Seit Oktober 2009 bilden Martin Bender,

Georg Schäfer und Wolfgang Helbig (auf dem

Foto von links nach rechts) das Sprecherteam

des Bundesfachausschusses Richterinnen und

Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

in ver.di. 

. Georg Schäfer (Sprecher) ist am Hessischen

Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main

tätig, Wolfgang Helbig am OLG München. Im

Oktober vergangenen Jahres wurde Martin

Bender vom Landessozialgericht Niedersach-

sen-Bremen in Celle als Nachfolger von Bernd

Asbrock zu einem der Vertreter des Sprechers

gewählt. ;

Foto: Privat

Klaus Thommes mit Frank Bsirske 
2002

Martin Bender, Georg Schäfer und 
Wolfgang Helbig (auf dem Foto von 

links nach rechts) 2010
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Dringend gesucht 
Ein Aufruf zur Mitarbeit

. Verdikt und die Vorgängerzeitschrift ÖTV in der Rechtspflege haben 
mittlerweile eine fast 50jährige Tradition. Unsere Beiträge kreisen um 
die Justiz, Justiz- und Rechtspolitik, auch um die Rechtsgeschichte, und 
um Recht und Unrecht in der Zeit des Nationalsozialismus. 

. Über all diese Themen gibt es für jede Ausgabe genug Stoff zum 
Nachdenken, Bearbeiten und Aktualisieren (manchmal auch zu viel!). 
Dass wir dabei immer eine gewerkschaftliche Perspektive einnehmen, 
bedarf wohl keiner weiteren Erwähnung. 

. Unsere »innere« Redaktion besteht jedoch aktuell nur noch aus 
drei Personen (siehe das Impressum und die vorstehende Würdi-
gung für die ausgeschiedenen Klaus Thommes und Martin Bender). 
Wir brauchen daher dringend Menschen, die bereit sind, gemeinsam 
spannende Themen zu entwickeln, Autorinnen und Autoren zu su-
chen, Kontakte zu verschiedenen Organisationen und Institutionen zu 
schaffen und aufrecht zu erhalten sowie redaktionell auch selbst Hand 
anzulegen. 

. Gerade in Zeiten der Unsicherheit und mancher nationaler und 
internationaler Verwerfungen ist es lohnend, sich gegenseitig auszu-
tauschen, Texte zu schreiben oder zu redigieren und Konzepte zu ent-
wickeln, wie wir unsere Leserschaft am besten erreichen. 

. Du hast Interesse an einer solchen Arbeit und magst Dich den He-
rausforderungen einer rechtspolitischen Zeitschrift stellen? Jede Aus-
gabe dieser Zeitschrift bringt frische Diskussionen und Perspektiven. 
Es muss nicht gleich eine »Vollmitgliedschaft« in der Redaktion sein. 
Wir haben uns nämlich entschieden, einen erweiterten Redaktionskreis 
zu schaffen, innerhalb dessen die Möglichkeit besteht, die Redaktions-
arbeit kennenzulernen und auszuprobieren, ob du Geschmack daran 
findest. Überdies gibt es wunderbare redaktionelle Traditionen, so ein 
ausgedehntes Kaffeetrinken vor und ein üppiges Abendessen nach der 
Arbeit. 

. Also, komm zu uns und hilf mit, verdikt als progressive Stimme zu 
erhalten und weiter gehört zu werden.

Die Redaktion: Barbara Nohr, Joseph Brink und Uwe Boysen 

Tatze, Wally Walfisch). Klaus hat der Redakti-
on 25 Jahre treu gedient. Er wird erstmals in H. 
59 vom Oktober 1995 als Redaktionsmitglied 
erwähnt. 

. Mit verdikt zog nicht nur optisch vom 
Editorial bis zum Impressum ein wenig mehr 
Professionalität ein – auch dank der Kontak-
te von Klaus zu einem Grafiker. Jetzt gab es 
eine redaktionseigene email-Adresse und 
eine online-Ausgabe. Gleichgeblieben ist aber 
(hoffentlich) der gute Inhalt. Das verdanken 
wir nicht zuletzt Klaus und Martin. Sie waren 
stets zuverlässig, bereit, die Verbindung zur 
Gewerkschaft und zu unseren wechselnden 
Druckereien zu halten und fundierte Auf-
sätze zu verfassen, bei Klaus gelegentlich 
eher bissig, bei Martin meist sehr abwägend 
und nüchtern.1 Martin war nicht selten »Be-

1 Einen Aufsatz in verdikt 1.2008 mit dem Titel »Reform auf 
Kosten der Armen« zeichneten sie sogar gemeinsam.

denkenträger«, wenn wir gelegentlich zu 
schnell, zu schroff und zu gewagt auf Miss-
stände in Rechtspflege und Gesellschaft hin-
weisen wollten. Das ist durchaus nicht nega-
tiv gemeint; denn es zwang uns, Positionen 
zu überdenken, unsere Argumente zu schär-
fen und hat uns vor so manchem Schnell-
schuss bewahrt. 

Und die beiden heute?

. Martin – mittlerweile schon geraume Zeit 
im Ruhestand – leitet noch kirchliche Schieds-
stellen bei Auseinandersetzungen zwischen 
Mitarbeitervertretungen und Einrichtungslei-
tungen der evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannover und ist also der richterlichen 
Tätigkeit nicht ganz entwachsen, auch wenn 
dieses Rechtsgebiet sicher seine besonderen 

Fallstricke hat. Klaus arbeitet weiter in Celle 
und ist Vorsitzender eines Senats, der sich 
mit Schwerbehindertenrecht und sozialem 
Entschädigungsrecht beschäftigt, gerade bei 
der Opferentschädigung kein leichter Job. 

. Wir werden die beiden in unserer zurzeit 
geschrumpften Redaktion schmerzlich ver-
missen; denn sie waren immer zur Stelle, 
wenn man sie brauchte. Aber die Hoffnung, 
dass sie uns gelegentlich weiter mit lesens-
werten Beiträgen versorgen oder Ideen zu 
solchen transportieren, mögen wir nicht auf-
geben, und auch ohne verdikt werden wir uns 
freuen, wann immer und wo immer wir uns 
begegnen. Gemeinsame Treffen, auch mit 
anderen alten Weggefährten, haben wir uns 
jedenfalls fest vorgenommen. 

Für die Redaktion: Uwe Boysen 
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der schon erwähnten Stellungnahme des Forums Justizgeschichte als 
Amicus curiae) und Josef Foschepoth (Historiker, ehem. Prof. in Frei-
burg/Brsg.; hier Interviewpartner Dieter Deiseroths).

. Und nun3 meine kleine besondere Auswahl, die ich Ihnen zum ers-
ten Hineinschmecken empfehle: Annette Weinke (S. 15 ff) mit ihren 
kritischen Anmerkungen zur plötzlichen, späten Konjunktur der Ver-
gangenheitserforschung jetzt auch bei obersten Bundesbehörden, Ge-
richten und sogar »Diensten«, Michael Hollmann (S. 37 ff) mit seinem 
Überblick über das Archivgesetz 2017, Marion Eckertz-Höfer (S. 53 ff) 
mit ihren selbstkritischen Hinweisen auf ein jedenfalls der breiteren 
Öffentlichkeit bisher nicht bekanntes – leider nicht über den Ansatz 
hinaus gekommenes – Projekt der Obersten Bundesgerichte zur Er-
forschung ihrer Vergangenheit (i. e. vor allem ihrer Richterinnen und 
Richter in den frühen Jahren)4, Hans-Christian Jasch (S. 63 ff) mit dem 
besonders drastischen (um nicht zu sagen: dreisten) Beispiel eines aus 
der NS-Zeit schwerst belasteten Vorsitzenden Richters am BVwG und 
Vertreter des Öffentlichen Interesses (Oberbundesanwalt beim BVwG), 
nämlich Harry von Rzycki bzw. von Rosen-von Hoewel, und Florian 
Meinel (S. 103 ff) sowie Thomas Darnstädt (S. 113 ff) zu Besonderhei-
ten des Umgangs des BVerfG mit der Archivierung und der restriktiven 
Zugänglichkeit seiner Akten und insbesondere denen des KPD-Prozes-
ses5.

. Warum ist das kleine Buch mit dem großen, vielfältigen Inhalt so 
wichtig, gerade für die Angehörigen (besser: Träger*innen) der Justiz 
(»Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut«, Art. 92 
GG)? Sich über die langen, bis heute geworfenen Schatten der Vergan-
genheit zu vergewissern, ist wichtig für die Gegenwart. Es wird sich 
herausstellen: Wirklich erforscht ist wenig, Fragen zu stellen, Zweifel 
zu hegen über Wege und Entscheidungen der Vergangenheit – dafür 
gibt es viel Anlass. Und die Antworten könnten helfen zur Lösung der 
Fragen von morgen, vor allem in Zeiten, wenn der Wind von vorn bläst. 
Ein Muss für alle Gerichtsbibliotheken, besser noch: für die Handbi-
bliothek und die Bibliothek zu Hause. Und für die, die weitergraben 
wollen: Mitglied werden im Forum Justizgeschichte! (www.forum-jus-
tizgeschichte.de) 

* Eine Langfassung des Textes erscheint voraussichtlich in Betrifft Justiz.

3  Obwohl, wie oben schon angemerkt, gefahrgeneigt …
4  S. dazu jetzt auch die aktuelle Diskussion um das BAG 
5  Vgl. dazu Josef Foschepoth in seinem Interview mit Dieter Deiseroth, S. 187 ff

. Als späte Frucht einer vom Forum Justizgeschichte bereits 2017 ver-
anstalteten Tagung ist jetzt – erfreulicherweise – der Dokumentati-
onsband »Zwischen Aufarbeitung und Geheimhaltung« herausgekom-
men. 

. Die Herausgeberin Annette Weinke/Univ. Jena1 und der Herausgeber 
Dieter Deiseroth hatten bereits ihre großen Verdienste bei der Konzep-
tion und Durchführung der Tagung. Die Leser dieser Zeitschrift wissen, 
dass unser Kollege Dieter Deiseroth leider im August 2019 verstorben 
ist. Er konnte daher das Erscheinen der Dokumentation nicht mehr er-
leben. Der Band ist, wie die Mitherausgeberin in der nicht ohne Grund 
mit »Dank und Widmung« überschriebenen Einleitung anmerkt, Dieter 
Deiseroth gewidmet. Auch Heribert Prantl hat eine Hommage an Dieter 
Deiseroth beigesteuert (S. 11 ff); die beiden Herausgeber erläutern dann 
den Gang der Tagung und jetzt des Bandes (S. 15 ff und 29 ff).

. Das Buch ist danach gegliedert in die Kapitel »I. Das neue2 Bundes-
archivgesetz« (S. 37 ff), »II. Justizakten und NS-Vergangenheit: Stand 
und Perspektiven der Forschung« (S. 53 ff), »III. Das Bundesverfas-
sungsgericht und seine Akten« (S. 103) und »IV. Probleme beim Zugang 
zu Justiz- und Behördenakten« (S. 157 ff). Ein »Dokumentarischer An-
hang« (V., S. 207 ff) schließt den Band ab. Er enthält die Stellungnahme 
des Forums Justizgeschichte als Amicus curiae in der Verfassungsbe-
schwerdesache 1 BvR 1978/13 der Historikerin und Journalistin Dr. Gaby 
Weber, in der sie und ihr (auch in dem Band vertretener) Bevollmäch-
tigter Raphael Thomas mit ihrem Auskunftsbegehren immerhin einen 
Teilsieg errangen: Ein Anspruch könne bestehen, sie müssten sich nur 
an den richtigen Anspruchsgegner wenden.) 

. Aus einem Sammelband einzelne Arbeiten herauszugreifen wird 
immer willkürlich bleiben. Dazu stehe ich auch hier. Zunächst seien 
aber alle Autor*innen der vielen, größtenteils spannenden, jedenfalls 
immer informativen Beiträge des Bandes (neben den schon Genann-
ten) aufgeführt: Michael Hollmann (Präsident des Bundesarchivs), Ro-
land Sommerlatte (Jurist bei der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien), Marion Eckertz-Höfer (Präsidentin i.R. des BVwG), 
Hans-Christian Jasch (Jurist und Historiker, langjährig Leiter des Hau-
ses der Wannseekonferenz in Berliin, jetzt wieder BMI), Florian Meinel 
(Prof. an der jur. Fak. in Göttingen), Thomas Darnstädt (Jurist, Journa-
list und Publizist, lange beim SPIEGEL), Regina Pawelletz (Archivarin 
beim Bundesarchiv), Thilo Weichert (langjährig Datenschutzbeauf-
tragter in Schleswig-Holstein), Ralf Oberndörfer (Jurist und Historiker; 
als damaliger Vorsitzender des Forums Justizgeschichte 2016 neben 
dem Verfasser und Beiratsmitglied Dieter Deiseroth Mitunterzeichner 

1  Prof. Dr. Annette Weinke ist Historikerin an der Universität Jena.
2  Zum Zeitpunkt der Tagung 2017 gerade einen Monat alt.

Hans-Ernst Böttcher 

Dieter Deiseroth und Annette Weinke (Hrsg.), Zwischen Aufarbeitung und Geheimhaltung. 
Justiz- und Behördenakten in der Zeitgeschichtsforschung* 
Berlin (Berliner Wissenschafts-Verlag) 2021, 35 €, ISBN 978-3-8305-3922-3; 978-3-8305-4084 (E-Book)

[REZENSION]
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[VERANSTALTUNGEN]

Hans-Ernst Böttcher – Dipl. Soz. Uwe Boysen – Dr. Gerd Hankel – Christian Kramer M.A. 

Dr. Uwe Meier – Günter Schwardt-Christen 

und ein Kreis von Freundinnen und Freunden 

Helmut Kramers aus Braunschweig und Wolfenbüttel

Einladung 
Unser Freund, Kollege und Vater des Miteinladenden Christian Kramer 

Dr. Helmut Kramer

ist, wie Sie wissen, bereits 

 am 30. März 2020 

90 Jahre 

alt geworden. 

Nachdem die für den 28. März 2020 geplante Veranstaltung zur Gratulation und zum Dank wegen der Corona-
Pandemie ausfallen musste, 

laden wir nunmehr ein für 

Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. November 2021 

zum 

Kolloquium aus Ferne und Nähe

 ›Helmut Kramer – Richter Mahner Streiter‹

Pandemiebedingt werden sich die Referentinnen und Referenten an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Helmut 
Kramer real treffen – ein, wie wir meinen, ›gesichertes Wagnis‹. Alle anderen, die sich im vergangenen Jahr zum 
Treffen in Braunschweig angemeldet hatten, können auf jeden Fall virtuell teilnehmen. Das neue ›Format‹ ist 
nicht nur der Corona-Situation angepasst und soll, wenn es irgend geht, auf jeden Fall stattfinden; es ist vor allem 
auch im Sinne Helmut Kramers. 

Veranstalter ist das Forum Justizgeschichte e. V., 

Mitveranstalter ist ver.di, Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.

Auch virtuelle Veranstaltungen brauchen, wie Sie wissen, ihre Vorbereitung und die Veranstalter einen Über-
blick über die Teilnehmerzahl. Bitte notieren Sie deshalb jetzt zunächst einmal den Termin (»Save the Date!«). 
Wir werden Sie über die nähere Planung auf dem Laufenden halten, insbesondere auf der Website des Forums 
Justizgeschichte (www.forum-justizgeschichte.de). Wir werden Sie dann baldestmöglich um eine verbindliche 
Anmeldung bitten und Sie auch darüber informieren, ob, in welcher Weise und in welchem Umfang sich kurzfris-
tig vielleicht noch die Möglichkeit einer realen Teilnahme über den jetzt dafür vorgesehenen Kreis hinaus bietet. 

Die Einladung, die Sie hier vorab lesen können, wird dazu per Email an etwa den gleichen Verteiler wie im vergan-
genen Jahr gehen, also u. a. natürlich an alle 2020 Angemeldeten und diejenigen, die mit Bedauern eine Absage 
wegen individueller Verhinderung geschickt hatten. 

In der Hoffnung, dass Sie alle wohlauf sind und mit freundlichem Gruß, für alle Einladenden und die Veranstalter

Christian Kramer – Gerd Hankel – Uwe Boysen – Hans-Ernst Böttcher – Uwe Meier – Günter Schwardt-Christen
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. findet in Krisenzeiten statt. Nicht nur die 
langanhaltende COVID-19-Pandemie verän-
dert die Lebenswirklichkeit einschneidend 
und fordert die Justiz besonders heraus. Auch 
eine politische Polarisierung, im Zuge derer 
Teile der Gesellschaft die liberale Demokra-
tie und den Rechtsstaat in Frage stellen, die 
Zunahme rechter Gewalt in Deutschland, der 
Klimawandel und ein Mietmarkt, der Woh-
nen für viele zum Luxus werden lässt, stel-
len Krisen bzw. Symptome von Krisen dar. 
Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, 
ob die Ausnahmelage nicht längst zur neuen 
Normaliät geworden ist. In mindestens vier 
Arbeitsgruppen wollen wir uns damit ausei-
nandersetzen, was die Justiz in den Bereichen 
Wohnen, Umwelt, Gewalt und Pandemie zur 
Lösung der Probleme, mit denen sie befasst 
wird, beitragen kann.
 

Arbeitsgruppe 1: Wohnen als Grundbe-
dürfnis und soziale Frage

. Steigende Mieten und hohe Immobilien-
preise verändern unser Stadtbild und können 
das friedliche Zusammenleben der Menschen 
unterschiedlicher sozialer und kultureller 
Gruppen gefährden. Welche Antworten kann 
das geltende Recht hierauf geben? Welche 
Rechtsänderungen erlaubt unsere Verfas-
sung? Sind Mietpreisbremse, Mietendeckel 
und Vergesellschaftung von Wohnungsbe-
ständen großer Wohnungsgesellschaften ge-
eignete Instrumente? 
Impulsgeber: Rechtsanwalt Benjamin Raabe

Arbeitsgruppe 2: Dieselfahrverbote, Emis-
sionshandel und Klimaklagen

. Verbandsklagen der Umwelthilfe auf 
Erlass von Luftreinhalteplänen mit Diesel-

Fahrverboten finden ein lebhaftes öffentli-
ches Interesse, bei dem nicht nur die Legiti-
mität von Verbandsklagen, sondern auch die 
verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in 
Frage gestellt wird. Darüber hinaus gibt es 
in Fachkreisen eine breite Diskussion, ob die 
zunehmenden Klimaklagen etwa von Green-
peace sinnvoll sind. Die betroffenen Gerichte 
sind mit einer in Deutschland noch unge-
wohnten Form der strategischen Klage und 
der öffentlichkeitswirksamen Inszenierung 
von Rechtsstreitigkeiten konfrontiert. 
Impulsgeber: VRiVG Hans-Ulrich Marticke, 
VRiVG a. D. Rolf Hartmann

Arbeitsgruppe 3: Strafrechtlicher Um-
gang mit rassistischer und homophober 
Gewalt

. In den letzten Jahren sind rechtsextreme, 

Programm 
Freitag, 19. November 2021
15.30 h  Eröffnung: Christian Kramer, M.A.
15.40 h  Einleitung: Hans-Ernst Böttcher
15.50-18 h  Kurzreferate mit Diskussion, Moderation:  
  Hans-Ernst Böttcher
15.50-16.05 h Staatssekretär i. R. Dr. Rainer Litten/Hannover
  »Mit Helmut Kramer durch ein halbes Jahrhun- 
  dert«
16.10-16.50 h Michael Plöse und Dr. Philipp Thurn/Berlin 
  »Worauf soll Justizgeschichte eine Antwort sein? 
  Ein Dialog zur juristischen Ausbildung«
17.00-17.25 h Prof. Dr. Annette Weinke/Jena
  »An der Frontlinie von Recht und NS-Vergangen- 
  heit. Helmut Kramer, konservative Eliten und  
  die Kontinuitäten justizieller Justizpolitik in der  
  Bundesrepublik«
17.30-18.00 h Diskussion

Sonnabend, 20. November 2021
15.30-17.30 h Kurzreferate mit Diskussion, Moderation:  
  Dr. Gerd Hankel

15.30-15.55 h Dr. Claudia Fröhlich/Berlin
  »Helmut Kramer – ein engagierter Jurist für die  
  Aufklärung der Vergangenheit: Der Prozess gegen  
  die OLG-Präsidenten und Generalstaatsanwälte  
  als Gehilfen der NS-Euthanasie‘«
16.00-16.25 h Dr. h.c. Georg Falk/Marburg
  »Willige Vollstrecker oder standhafte Richter?  
  Die Rechtsprechung des OLG Frankfurt am Main  
  in Zivilsachen 1933-1945« 
16.30 17.30 h Diskussion 

Sonntag, 21. November 2021 
10.00-12.30 h Kurzreferate mit Diskussion, Moderation:  
  Dr. Gerd Hankel
10.00-10.25 h Prof. Dr. Wolfram Wette/Freiburg i. Brsg.
  »Skandal ohne Grenzen. Sind die deutschen Waf- 
  fenexporte noch unter politischer Kontrolle?« 
10.30-10.55 h Dipl. Soz. Uwe Boysen/Bremen
  »Himmlische Friedensboten?«
11.00-11.15 h Conclusio: N.N. (als Überraschung) 
11.30-12.20 h Generaldebatte
12.20-12.30 h Schlusswort: Dr. Helmut Kramer

19. bis 21. November 2021 
Kolloquium für Helmut Kramer zum 90. Geburtstag ›Richter – Mahner – Streiter‹

Justiz in Krisenzeiten – Sonderfall oder neue Normalität? 
Der 45. Richterratschlag 2021 vom 5. bis 7. November 2021 
in Berlin / Königs Wusterhausen
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rassistische, antisemitische und homophobe 
Straftaten, insbesondere Gewalttaten, aber 
auch Formen von Hate Speech mehr und mehr 
in den Fokus der Öffentlichkeit getreten. Sechs 
Jahre nach Umsetzung der Empfehlungen des 
NSU-Untersuchungsausschusses, aber auch 
vor dem Hintergrund wachsender Attacken 
mit solcher Motivation erscheint es sinnvoll 
zu reflektieren, ob sich die Reformen bewährt 
haben und ggf. welche weiteren kriminalpoli-
tischen Forderungen gezogen werden sollten.
Impulsgeber: Prof. Dr. Martin Heger, Ober-
staatsanwältin Ines Karl, Staatsanwalt Markus 
Oswald

Arbeitsgruppe 4: Corona, Recht und Justiz

. Die rechtlichen Beschränkungen grund-
rechtlicher Freiheiten zur Eindämmung der 
Covid-19-Pandemie werden in Deutschland 
kontrovers diskutiert. Welchen verfassungs-
rechtlichen Anforderungen müssen solche 
Beschränkungen genügen? Welche Ansprüche 
haben von Eindämmungsmaßnahmen Betrof-
fene (z. B. Gewerbetreibende)? Hat die Pande-
mie Defizite der Justiz offengelegt und was 
könnte gegebenenfalls wie verbessert wer-
den? Diese und weitere Fragen, die sich nicht 
nur in der aktuellen Pandemie stellen, sondern 
auch in ähnlichen Krisen künftig stellen kön-
nen, sollen erörtert werden.
Impulsgeber: Ri’inVG Dr. Juliane Pätzold,
Ri’inVG Dr. Karoline Bülow, Ri Dr. Max Putzer

Arbeitsgruppe 5: Black Box zu einem wei-
teren aktuellen Thema, möglicherweise 
»Design Thinking für die Digitalisierung 
der Justiz«

Freitag, 05.11.2021
bis 18.00 Uhr Anreise 
19.00 Uhr Abendessen
20.00 Uhr »Demokratie im Krisenmodus: Po-
litische Legitimationsprobleme im heutigen 
Deutschland« Albrecht von Lucke, Redakteur 
der »Blätter für deutsche und internationale 
Politk«, Jurist und Politologe

Samstag, 06.11.2021
9.00 Uhr »Die Vermögensabschöpfung als 
Mittel zur Bekämpfung organisierter und 
rechtsextremistischer Kriminalität« Prof. Dr. 
Martin Heger, Humboldt-Universität zu Berlin, 

Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Europäisches Strafrecht und Neuere Rechtsge-
schichte
10.30 Uhr Arbeitsgruppen mit Impulsreferaten
12.30 Uhr Mittagessen
15.00 bis 17.00 Uhr Fortsetzung der Arbeits-
gruppen
17.30 Uhr »Polizei und Gesellschaft – aktuelle 
Diskussionen und Probleme« Prof. Dr. Tobias 
Singelnstein, Ruhr-Universität Bochum, Lehr-
stuhl für Kriminologie
19.00 Uhr Abendessen
Abends Juristisches Kabarett mit Markus 
Blankus anschließend Musik und Tanz

Sonntag, 07.11.2021
9.30 Uhr »Rechtsstaatsdämmerung? – oder 
woher kommt der diskrete Charme der il-
liberalen Demokratie?« Prof. Dr. Matthias 
Mahlmann, Universität Zürich, Lehrstuhl für 
Philosophie und Theorie des Rechts, Rechts-
soziologie und Internationales Öffentliches 
Recht
Anschließend Schlussrunde mit Vorstellung 
der Ergebnisse der Arbeitsgruppen
12.30 Uhr Mittagessen

Tagungsstätte
Justizakademie des Landes Brandenburg Schil-
lerstraße 6, 15711 Königs Wusterhausen

Kosten
Die Kosten der Teilnahme am Richterratschlag 
2021 (einschließlich Unterkunft im Einzelzim-
mer mit Dusche/WC und den oben genannten 
Mahlzeiten) betragen: für Proberichter*innen 
und Teilzeitbeschäftigte 199,00 €
für alle anderen Teilnehmenden 269,00 €
Die Teilnahme am Richterratschlag 2021 ohne 
Unterkunft und Frühstück kostet 179,00 €. Für 
Student*innen und Referendar*Innen ist auf 
Anfrage eine Reduzierung möglich.

Anmeldung
Marianne Krause
richterratschlag@posteo.de
Fax: 030/563 01 566
Anmeldeschluss für Teilnehmer*innen, die in 
der Tagungsstätte übernachten wollen, ist der 
24. September 2021.

Rückfragen und weiterer Kontakt:
E-Mail: richterratschlag@posteo.de
https://www.richterratschlag.de/ 



Absichern

ver.di Mitgliederservice

Dienst- und Vermögens-
schadenhaftp� icht

Nur mit einer vernünftigen Privat-
haftp� ichtversicherung geht der 
kluge Mensch auf Nummer Sicher. 
Sie wird ergänzt durch die Dienst- 
und Vermögensschadenhaftplicht, 
die vor dem beru� ichen Haftungs-
risiko für falsche Diensthandlungen 
schützt. Darauf kann kein*e Be-
schäftigte*r des ö� entlichen Diens-
tes verzichten.

In Partnerschaft mit

Information und persönliche Beratung:

www.verdi-Mitgliederservice.de/verdikt
kontakt@verdi-servicegmbh.de

ver.di geprüft

Mit 3 %-Nachlass zusätzlich 
zu allen Nachlässen 
für ver.di Mitglieder und 
ihre Angehörigen


